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Gesetzentwurf
der Staatsregierung

zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften

A) Problem

1. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 20. Juni 2023 (2 BvR 166/16,
2 BVR 1683/17) u. a. Art. 46 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 6 des Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetzes (BayStVollzG) Uber die Gefangenenvergutung flr mit dem Resozia-
lisierungsgebot des Art. 2 Abs. 1i. V. m. Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) un-
vereinbar erklart. Fir die Neuregelung hat es eine Frist bis zum 30. Juni 2025 ge-
setzt. In der Begriindung fuhrt das Bundesverfassungsgericht aus, dass der Straf-
vollzug auf das Ziel der Resozialisierung der Gefangenen auszurichten sei. Der Ge-
setzgeber sei verpflichtet, ein wirksames, in sich schlissiges, am Stand der Wis-
senschaft ausgerichtetes Resozialisierungskonzept zu entwickeln und dieses mit
hinreichend konkretisierten Regelungen des Strafvollzugs umzusetzen. Auch die
Bedeutung der Arbeit als BehandlungsmafRnahme und die hierfiir vorgesehene Ver-
gltung misse stimmig im Gesetz festgeschrieben werden. Insbesondere misse die
jeweilige Gewichtung des monetéren und nicht monetaren Teils der Vergltung in-
nerhalb des Gesamtkonzepts erkennbar sein. Das Konzept zur Umsetzung des ver-
fassungsrechtlichen Resozialisierungsgebots sei im BayStVollzG nicht in sich
schlissig und widerspruchsfrei. Es kénne nicht hinreichend nachvollziehbar ent-
nommen werden, welche Bedeutung dem Faktor Arbeit zukomme, welche Ziele mit
dieser BehandlungsmalRnahme erreicht werden sollen und welchen Zwecken die
vorgesehene Vergutung fur die geleistete Arbeit dienen solle. Zudem seien entge-
gen des Wesentlichkeitsgrundsatzes etwa die Regelungen zu den Vollzugsplanen
und zur Kostenbeteiligung bei medizinischen Behandlungen nicht unmittelbar im
Gesetz getroffen.

2. Art. 166 BayStVollzG sieht wie auch Art. 8 des Bayerischen Jugendarrestvollzugs-
gesetzes (BayJAVollzG), Art. 5 des Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgeset-
zes (BayUVollzG) und Art. 85 des Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsge-
setzes (BaySvVollzG) eine Trennung von Frauen und Mannern in Justizvollzugsan-
stalten vor. Gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen in den vergangenen
Jahren im Bereich der Geschlechteridentitat fihren dazu, dass die strikte Ankniip-
fung an den Personenstandseintrag im Einzelfall zu nicht sachgerechten Zuordnun-
gen in den Justizvollzugsanstalten fuhrt. Bislang handelt es sich um wenige Einzel-
falle, bei denen unter Bertcksichtigung der individuellen Umstande sachgerechte
Lésungen gefunden werden konnten. Allerdings ist zu erwarten, dass insbesondere
aufgrund des Gesetzes Uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Ge-
schlechtseintrag die Zahl kiinftig ansteigen wird. Gesetzliche Vorgaben fir diese
Falle fehlen bislang.

B) Ldsung

1. Das BayStVollzG wird entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
angepasst. Dabei wird das bereits gesetzlich bestehende Resozialisierungskonzept
prazisiert und klarer gefasst. Dies gilt insbesondere auch fur die Arbeit als Behand-
lungsmaflRnahme und die damit verbundene Vergitung. In Reaktion auf die Ausfuh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts zur Vergutungshdhe wird einerseits die
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monetér ausbezahlte Vergitung um 2/3 erhdht. Andererseits werden die nicht mo-
netéren Vergitungsbestandteile gestarkt und erweitert. So wird neben der Erho-
hung der Freistellungstage etwa mit der Moglichkeit eines teilweisen Erlasses von
Verfahrenskosten ein neuer Vergitungsbestandteil eingefiihrt, der besondere An-
reize fUr langfristige Arbeitstatigkeit bietet. Auch werden TherapiemalRnahmen, die
wahrend der Beschéftigungszeiten erfolgen, vergutet. In der Folge werden auch die
Vergltungsregelungen im BaySvVollzG angepasst. Ferner wird den Anforderungen
des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Wesentlichkeitsgrundsatzes ent-
sprochen, indem die erforderlichen Regelungen unmittelbar im Gesetz getroffen
werden.

2. Die Vorschriften der Vollzugsgesetze werden dahingehend angepasst, dass zwar
weiterhin vom Grundsatz der Geschlechtertrennung in den Justizvollzugsanstalten
ausgegangen wird. Erganzt wird jedoch eine Regelung, die ausgehend von den
Umstanden des Einzelfalls Abweichungen vom Trennungsgrundsatz ausdriicklich
vorsieht und Vorgaben hierfur enthalt, um eine sachgerechte, geschlechtersensible
Verteilung auf die Manner-/Frauenabteilungen zu gewahrleisten.

C) Alternativen
Keine

D) Kosten

Die Anderungen im Bereich der Gefangenenvergiitung fiihren fir die 6ffentlichen Haus-
halte zu Mehrkosten.

Hinsichtlich der Erhéhung der Eckvergiitung gilt: Die aus dem Staatshaushalt zu tra-
genden jahrlichen Mehrkosten fiir die Erhéhung der Eckvergiitung unter Bericksichti-
gung der Anderungen bei den Vergitungsstufen und Zugrundelegung der 2024 giiltigen
Bezugsgrofie belaufen sich auf etwa 9 400 000 €, fir die damit ebenso verbundene
Erhéhung der Ausbildungsbeihilfe auf weitere ca. 400 000 €. Dabei ist zu berticksichti-
gen, dass die Anderung der BezugsgroRe nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB IV) unabhéangig von der Erhdhung ist und die tatséchlichen Kosten
der Eckvergutung aufgrund verschiedener Variablen (beispielsweise aufgrund der Be-
legungszahl, der Beschaftigungsquote u. a.) naturgemafd einer Schwankung unterlie-
gen.

Hinsichtlich der Erhéhung der Freistellungstage ergibt sich indirekt eine Kostenrele-
vanz, da diese in bestimmten Fallen nicht auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet
werden konnen und stattdessen eine Ausgleichsentschadigung zu leisten ist. Es erge-
ben sich hier voraussichtlich jahrliche Mehrkosten im Umfang von etwa 850 000 €. Al-
lerdings entsteht zugleich eine nicht unerhebliche Kostenersparnis durch vorzeitige Ent-
lassungen: Im Jahr 2023 wurden 9 358 Freistellungstage auf den Entlassungszeitpunkt
angerechnet, wahrend der durchschnittliche Gesamt-Tageshaftkostensatz 185,32 € be-
trug. Die Anderung fuihrt zu einer Verdoppelung dieser auf den Entlassungszeitpunkt
anzurechnenden Freistellungstage. Allerdings ist zu berilicksichtigen, dass im durch-
schnittlichen Gesamt-Tageshaftkostensatz ,Sowieso-Kosten“ insbesondere in Form
von Personalkosten und Kosten fiur die Unterhaltung der Justizvollzugsanstalten ent-
halten sind, weshalb sich die Ersparnis nicht in vollem Umfang auswirken wird.

Hinsichtlich der kiinftigen allgemeinen Vergutungspflicht fir arbeitstherapeutische Mal3-
nahmen sowie der Ausfallzahlung bei der Teilnahme an therapeutischen MaRnahmen
ist dagegen von vernachlassigbaren geringfligigen Mehrkosten auszugehen. Insbeson-
dere werden fir die Teilnahme an therapeutischen Maf3nahmen bereits jetzt im Einzel-
fall Entschadigungen geleistet. Ebenso vernachlassigbar ist die Konkretisierung der
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Kostenbeteiligung bei medizinischen Behandlungen, da lediglich die bisherige Praxis
kodifiziert wird.

Fur die neue Regelung des Verfahrenskostenerlasses ist ebenso mit nur geringen Aus-
wirkungen zu rechnen. Insbesondere kénnen die voraussichtlich erlassenen Kosten
nicht als Maf3stab herangezogen werden. Verfahrenskosten werden seitens der Gefan-
genen bislang in vielen Féllen allenfalls in kleinerem Umfang beglichen. In der Praxis
scheitert eine Beitreibung oftmals an unzureichendem Einkommen und Vermdgen,
auch nach Entlassung. Allein der Umstand, dass noch Verfahrenskosten offen sind,
lasst daher nicht den Schluss zu, dass diese auch beigetrieben werden kdnnen. Ebenso
kann im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens ein Schuldenerlass erfolgen, der
auch die Kosten des Strafverfahrens umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2011,
Az. IX ZR 151/10). Genauere statistische Daten bestehen jedoch nicht. Vergleichbare
Regelungen bestehen seit mehreren Jahren in Hamburg und Hessen, wobei die Kos-
tenrelevanz von dort aus nicht mitgeteilt werden konnte. Es ist damit insgesamt davon
auszugehen, dass sich die finanziellen Auswirkungen in der Regel im Ergebnis in sehr
engen Grenzen halten.

Beziglich der insgesamt prognostizierten jahrlichen Mehrkosten ist fur das Jahr 2025
zu beriicksichtigen, dass die Anderungen erst zum 1. Juli 2025 in Kraft treten und sich
damit voraussichtlich nur in halftigem Umfang auswirken werden. Die Umsetzung er-
folgt im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel bzw. bleibt kiinftigen Haushalts-
aufstellungen vorbehalten.

Fur Wirtschaft und Biirger entstehen durch den vorliegenden Gesetzentwurf keine Kos-
ten.
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Gesetzentwurf

zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften

§1

Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes

Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBI.

S. 866, BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch 8§ 10 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2022 (GVBI. S. 718) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

2.

4,

In Art. 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,Er“ die Worter ,hat das Ziel der Resoziali-
sierung und® eingeflgt.

Art. 3 Satz 2 bis 4 wird durch die folgenden Satze 2 bis 5 ersetzt:

,2Zu den MaRBnahmen gehoren insbesondere schulische und berufliche Bildung,
psychologische und sozialpadagogische Mal3nahmen, Arbeit und arbeitstherapeu-
tische Beschaftigung, seelsorgerische Betreuung und Freizeitgestaltung. 3Die Mal3-
nahmen stehen grundsatzlich gleichrangig nebeneinander. “Die konkrete Gewich-
tung im Einzelfall wie auch Art und Umfang der Behandlung orientieren sich an den
fur die Tat urséchlichen Defiziten und den Befahigungen der einzelnen Gefangenen
sowie am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand. *Die Behandlung dient der
Verhitung weiterer Straftaten, der Wiedereingliederung der Gefangenen in die Ge-
sellschaft und dem Opferschutz.”

In Art. 5a Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Woérter ,, , und hierbei
beratend zu unterstitzen.” ersetzt

Art. 9 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt:

»2Im Vollzugsplan sind die zur Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und er-
forderlichen MaRRnahmen zu benennen und Perspektiven fur die kiinftige Ent-
wicklung der Gefangenen aufzuzeigen.*

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefiigt:
»(2) Der Vollzugsplan enthalt insbesondere Angaben tber

1. vollzugliche MalZnahmen wie Unterbringung im geschlossenen oder offenen
Vollzug, Zuweisung zu einer Wohngruppe, Arbeitseinsatz, Freizeitgestal-
tung, Lockerungen des Vollzugs und Urlaub,

2. padagogische und sozialpadagogische MaRnahmen wie schulische und be-
rufliche Bildung, TrainingsmaflRnahmen zur sozialen Kompetenz, Vorberei-
tung einer Schuldenregulierung, Suchtberatung und Entlassungsvorberei-
tung und

3. therapeutische MaRnahmen wie Unterbringung in einer sozialtherapeuti-
schen Einrichtung, Unterbringung in einer Behandlungsabteilung, Einzelthe-
rapie und Gruppentherapie.”

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt gefasst:

»(3) 'Der Vollzugsplan und seine Umsetzung sind regelmafig, mindestens
aber alle zwolf Monate zu Uberprifen und an die Entwicklung der Gefangenen
und die weiteren Ergebnisse der Personlichkeitserforschung anzupassen sowie
mit weiteren fur die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu

19.12.2024
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d)
e)

5. Art.

a)

b)
c)

6. Art.

a)

b)

c)
d)

7. Art.

b)

c)

halten. 2Bei einer Vollzugsdauer bis zu einem Jahr ist die Frist zur Uberpriifung
und Anpassung des Vollzugsplans angemessen zu verkirzen. S3Zur
Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans werden
Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maflgeblich Beteiligten
durchgefuhrt.*

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.
Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wie folgt gefasst:

»(5) 1Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird
mit den Gefangenen erortert. 2Ein Abdruck des Vollzugsplans ist ihnen
auszuhandigen.”

25 wird wie folgt geandert:
Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Sondereinkauf aus einem durch die Anstalt vermittelten Angebot von
Nahrungs- und Genussmitteln ist zugelassen an drei von den Gefangenen zu
wahlenden Zeitpunkten im Jahr.*

Abs. 2 wird aufgehoben.

Die Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3.
39 wird wie folgt geéndert:

Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Berufliche und schulische Bildung, Arbeit und arbeitstherapeutische
Beschaftigung dienen insbesondere dem Ziel, Fahigkeiten fir eine
Erwerbstatigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu férdern,
den Haftalltag zu strukturieren, Wertschéatzung zu erfahren und den
Gefangenen den Mehrwert und Nutzen einer Arbeitstatigkeit deutlich zu
machen.*

In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,ergiebige“ die Worter ,und dem Be-
handlungsauftrag forderliche® eingefligt.

In Abs. 3 werden die Worter ,wirtschaftlich ergiebiger” gestrichen.
Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,~Geeignete Gefangene sollen an Berufsausbildung, beruflicher Weiterbildung
oder an anderen ausbildenden oder weiterbildenden MalRnahmen teilnehmen.*

43 wird wie folgt geéndert:

In Satz 1 werden nach dem Wort ,ihnen® die Worter ,zum Zwecke der Behand-
lung”“ eingefugt.

In Satz 2 werden nach dem Wort ,konnen“ die Worter ,zum Zwecke der Be-
handlung® eingeflgt.

Satz 4 wird wie folgt gefasst:
,"Die Satze 1 und 2 gelten nicht fur

1. Gefangene, die die Regelaltersgrenze im Sinne von § 35 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch erreicht haben, und

2. werdende und stillende Miitter, soweit gesetzliche Beschaftigungsverbote
zum Schutz erwerbstatiger Mitter bestehen.”

8. In Art. 45 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,18“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.

9. Art.

46 wird durch die folgenden Art. 46 bis 46¢ ersetzt:
JArt. 46
Arbeitsentgelt
(1) 'Die Arbeit und arbeitstherapeutische Beschéaftigung der Gefangenen wird

anerkannt durch Arbeitsentgelt, bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht, Frei-
stellung von der Arbeit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsurlaub) genutzt
oder auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet werden kann, einen Verzicht auf
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den Haftkostenbeitrag sowie durch den Erlass von Verfahrenskosten. 2Diese Aner-
kennung soll den Gefangenen den Wert regelméfiger Arbeit fur ein kinftiges ei-
genverantwortetes und straffreies Leben vor Augen fiihren. 2Das Arbeitsentgelt
dient der Bildung der Gelder nach den Art. 50 bis 52 und soll den eigenverantwort-
lichen Umgang mit Geld vermitteln. “Hierzu werden Gefangene auch an den Kosten
im Vollzug nach den Vorschriften dieses Gesetzes beteiligt.

(2) 'Uben Gefangene eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeutische Beschaf-
tigung oder eine Hilfstétigkeit nach Art. 43 Satz 2 aus, so erhalten sie ein Arbeits-
entgelt. 2Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind 15 % der BezugsgréRe nach § 18
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) zugrunde zu legen (Eckvergitung).
3Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Gefangenen und der Art der Arbeit
nach Maf3gabe des Art. 48 gestuft werden. “Ein Tagessatz ist der zweihundertfiinf-
zigste Teil der Eckvergitung. 5Das Arbeitsentgelt wird nach einem Stundensatz be-
messen, wobei von einer wéchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden auszugehen
ist.

(3) Das Arbeitsentgelt ist den Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.

Art. 46a
Entschadigung flr entgangenes Arbeitsentgelt

Nehmen Gefangene wahrend ihrer regulédren Beschéftigungszeit an im Voll-
zugsplan festgelegten sozialtherapeutischen, psychotherapeutischen oder psychi-
atrischen BehandlungsmafRhahmen oder anderen Einzel- oder Gruppenbehand-
lungsmalRnahmen teil, erhalten sie fur die Dauer des Ausfalls der Beschéftigung im
Umfang von bis zu sechs Behandlungsstunden pro Woche in Hohe der ihnen
dadurch entgehenden Vergitung eine Ausbildungsbeihilfe.

Art. 46b
Arbeitsurlaub und Anrechnung der Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt

(1) *Haben die Gefangenen zwei Monate lang zusammenhangend eine Be-
schéftigung nach Art. 39 oder eine Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 ausgelbt, so
werden sie auf ihren Antrag hin zwei Werktage von der Arbeit freigestellt. 2Die Re-
gelung des Art. 45 bleibt unberihrt. *Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne
Verschulden durch Krankheit, Ausfihrung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistel-
lung von der Arbeitspflicht oder sonstige nicht von ihnen zu vertretende Griinde an
der Arbeitsleistung gehindert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt.

(2) 1Die Gefangenen kdnnen beantragen, dass die Freistellung nach Abs. 1 in
Form von Arbeitsurlaub gewahrt wird. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2, 3und 5, Art. 15
und 16 gelten entsprechend.

(3) Art. 45 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Nehmen die Gefangenen nicht innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der
Voraussetzungen die Freistellung nach Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 in An-
spruch oder kann die Freistellung nach Mal3gabe der Regelung des Abs. 2 Satz 2
nicht gewahrt werden, so wird die Freistellung nach Abs. 1 Satz 1 von der Anstalt
auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet.

(5) Eine Anrechnung nach Abs. 4 ist ausgeschlossen,

1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe verblf3t wird und ein Entlassungszeit-
punkt noch nicht bestimmt ist,

2. beieiner Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Be-
wahrung, soweit wegen des von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlas-
sung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr moglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstre-
ckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewahrung die Lebensverhéltnisse
des oder der Gefangenen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung fir ihn



Drucksache 19/4434 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 8

10.

11.

oder sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
erfordern,

4. wenn nach § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstreckung abgesehen wird oder
5. wenn der oder die Gefangene im Gnadenweg aus der Haft entlassen wird.

(6) Soweit eine Anrechnung nach Abs. 5 ausgeschlossen ist, erhalten die Ge-
fangenen bei Entlassung fir ihre Tatigkeit nach Art. 46 Abs. 2 als Ausgleichsent-
schadigung zusatzlich 15 % des ihnen nach den Abs. 2 und 3 gewahrten Entgelts
oder der ihnen nach Art. 47 gewéhrten Ausbildungsbeihilfe. 2Der Anspruch entsteht
erst mit der Entlassung. 2Gefangenen, bei denen eine Anrechnung nach Abs.5
Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung bereits nach VerbufRung von
jeweils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe zum Eigengeld gutgeschrie-
ben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen werden; § 57 Abs. 4 StGB gilt
entsprechend.

Art. 46¢C
Erlass von Verfahrenskosten

Gefangene erwerben einen Anspruch auf Erlass der von ihnen zu tragenden
Kosten des Strafverfahrens im Sinne von § 464a StPO, soweit diese dem Freistaat
Bayern zustehen, wenn sie

1. jeweils sechs Monate zusammenhangend, wobei Art. 46b Abs. 1 Satz 3 ent-
sprechend gilt, eine Beschéaftigung nach Art. 39 oder eine Hilfstatigkeit nach
Art. 43 Satz 2 ausgeubt haben, in H6he der von ihnen in diesem Zeitraum er-
zielten Vergltung, héchstens aber 5 % der zu tragenden Kosten, oder

2. unter Vermittlung der Anstalt von ihrer Vergitung nach Art. 46 Schadenswie-
dergutmachung leisten, in Héhe der Halfte der geleisteten Zahlungen.*

Art. 47 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worter ,einer Berufsausbildung, beruflichen Wei-
terbildung oder an einem Unterricht* durch die Worter ,schulischen oder beruf-
lichen BildungsmafRnahmen* ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Woérter ,gilt Art. 46 Abs. 2 und 3 entsprechend” durch die
Worter ,gelten Art. 46 Abs. 2 und 3 sowie Art. 48" ersetzt.

Art. 48 wird wie folgt gefasst:
JArt. 48
Vergutungsstufen und Zulagen

(1) Der Grundlohn des Arbeitsentgelts (Art. 46 Abs. 2) und der Ausbildungsbei-
hilfe (Art. 47 Abs. 1) wird nach den folgenden Vergiutungsstufen festgesetzt:

1. Vergutungsstufe I: Arbeitsentgelt fir arbeitstherapeutische Beschéaftigung;
2. Vergutungsstufe II:

a) Arbeiten einfacher Art, die keine Vorkenntnisse und nur eine kurze Einwei-
sungszeit erfordern und die nur geringe Anforderungen an die korperliche
oder geistige Leistungsfahigkeit oder an die Geschicklichkeit stellen,

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 fir die Teilnahme an einem Unter-
richt nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 oder an Maflinahmen der Berufsfindung,
wenn dies wegen der Kirze oder des Ziels der MalRnahmen gerechtfertigt
ist, und

¢) Ausbildungsbeihilfe fir die Teilnahme an therapeutischen Mafinahmen
nach Art. 149 Abs. 2, wenn nicht Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 3in
Verbindung mit Art. 149 Abs. 2 bezahlt wird,;

3. Vergutungsstufe Ill: Arbeiten der Stufe I, die eine Einarbeitungszeit erfordern;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

4. Vergutungsstufe 1V:

a) Arbeiten, die eine Anlernzeit erfordern und durchschnittliche Anforderungen
an die Leistungsféahigkeit oder die Geschicklichkeit stellen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1;
5. Vergutungsstufe V:

a) Arbeiten, welche die Kenntnisse und Fahigkeiten einer Fachkraft erfordern
oder gleichwertige Kenntnisse und Fahigkeiten voraussetzen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 nach der Halfte der Gesamtdauer
der MaBnahme, wenn der Ausbildungsstand der Gefangenen dies rechtfer-
tigt;

6. Vergutungsstufe VI: Arbeiten, die Gber die Anforderungen der Stufe V hinaus
ein besonderes Mal an Kdnnen, Einsatz und Verantwortung erfordern;

7. Vergutungsstufe VII: Arbeiten der Stufe VI, die mit einer Zulage nach Abs. 3
Satz 2 versehen sind.

(2) Der Grundlohn betragt ausgehend von der Eckverglitung nach Art. 46 Abs. 2
Satz 2:

Vergitungsstufe I 70 %,
Vergutungsstufe II: 80 %,
Vergutungsstufe lll: 90 %,

Vergutungsstufe IV: 100 %,
Vergitungsstufe V: 110 %,
Vergutungsstufe VI: 120 %,
Vergitungsstufe VII: 130 %.

(3) Der Grundlohn kann nach der néachstniedrigeren Vergutungsstufe festge-
setzt werden, wenn die Arbeitsleistung den Anforderungen der jeweiligen Vergu-
tungsstufe nicht genugt.

(4) Zum Grundlohn kénnen Zulagen gewahrt werden fur Arbeiten

1. unter arbeitserschwerenden Umgebungseinfliissen, die das Ubliche Maf3 erheb-
lich Gberstiegen, bis zu 5 % des Grundlohns,

2. zu ungunstigen Zeiten bis zu 5 % des Grundlohns und

3. von weit Uberdurchschnittlicher Arbeitsmenge oder Arbeitsqualitat bis zu 10 %
des Grundlohns.”

In Art. 54 Satz 1 wird das Wort ,angemessenes”“ gestrichen und nach dem Wort
»1aschengeld” werden die Worter ,in Hohe von monatlich dem 1,65-fachen Tages-
satz der Eckvergutung® eingefigt.

Art. 63 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

N o gk~ wdPR

~Gefangene kdnnen an den Kosten der zahnarztlichen Behandlung im Sinn des
Art. 60 Satz 2 Nr. 2 im Umfang der Beteiligung gesetzlich Versicherter beteiligt
werden.”

In Art. 78 wird nach dem Wort ,Bemiihen“ das Wort ,beratend” eingefligt und der
Punkt am Ende wird durch die Woérter ,und ihre Schulden zu regulieren.” ersetzt.

In Art. 89 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen® die Woérter ,sowie von For-
derungen wegen einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Ei-
gentums wahrend der Inhaftierung” eingefiigt.

Dem Art. 91 Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefigt:

,"Bei der Durchsuchung von Haftrdumen ist die Anwesenheit der Gefangenen nur
gestattet, wenn keine Gefahrdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegt.®

In Art. 96 Abs. 4 werden die Worter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in
erhéhtem Mal¥“ gestrichen.
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

In Art. 108 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,8 1896 Abs. 2 Satz 2*
durch die Angabe ,8 1814 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.

Art. 130 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fir den Vollzugsplan gilt Art. 9 Abs. 1 bis 3 und 5 mit der Maf3gabe entspre-
chend, dass der Vollzugsplan erganzend Angaben tber schulische Aus- und Wei-
terbildung, berufsorientierende, -qualifizierende oder arbeitstherapeutische Maf3-
nahmen, besondere Hilfs- und Erziehungsmalnahmen, Teilnahme am Sport, Ge-
staltung der Auf3enkontakte und Einbeziehung der Personensorgeberechtigten ent-
halt.”

In Art. 146 Abs. 3 wird die Angabe ,Alternative 2“ durch die Angabe ,Nr. 2 ersetzt.
Art. 149 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) tUben junge Gefangene eine ihnen zugewiesene Beschéftigung aus, so
erhalten sie unbeschadet der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes tiber
die Akkordarbeit und tempoabhéngige Arbeit ein nach Art. 46 Abs. 2 und Art. 48 zu
bemessendes Entgelt. 2Art. 46 Abs. 3 und Art. 46a bis 46¢ gelten entsprechend.”

Art. 161 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Abweichend von Art. 9 Abs. 3 Satz 1 ist der Vollzugsplan mindestens
alle sechs Monate zu uberprifen und anzupassen.*

b) Abs. 4 wird aufgehoben.
Dem Art. 166 wird folgender Abs. 4 angefigt:

»(4) *Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Einzelfall unter
Berucksichtigung der Persdnlichkeit und der Bedurfnisse der Gefangenen, der Er-
reichung des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, einschlief3-
lich der Bedirfnisse der Ubrigen Gefangenen, abgewichen werden. 2Dies gilt
ebenso bei Gefangenen,

1. die sich auf Grund ihrer geschlechtlichen Identitat nicht dem in ihrem amtlichen
Personenstandseintrag angegebenen, sondern einem anderen Geschlecht oder
weder dem méannlichen noch dem weiblichen Geschlecht als zugehdrig empfin-
den oder

2. deren Geschlechtsangabe in ihrem amtlichen Personenstandseintrag zu mann-
lich oder weiblich geéndert wurde, weil ihre geschlechtliche Identitat nicht mit
dem in ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen Geschlecht tiber-
einstimmte.”

In Art. 179 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort ,Krankenpflegegesetz* durch das Wort ,Pfle-
geberufegesetz” ersetzt.

In Art. 189 Abs. 1 werden die Worter ,, , wissenschaftlich fortzuentwickeln® durch die
Worter ,einschlieBlich der Arbeit und deren Vergltung sowie deren Wirkungen auf
die Resozialisierung, regelmaRig wissenschaftlich zu evaluieren, zu begleiten* er-
setzt.

In Art. 208 wird die Angabe ,§892 Abs.1 JGG sowie” gestrichen, die Angabe
»88 130 und 176 Abs. 4“ wird durch die Angabe ,§ 176 Abs. 4“ ersetzt und die Wor-
ter ,Erzwingungshaft (§8 171 bis 175 StVollzG)“ werden durch die Woérter ,Erzwin-
gungshaft inklusive des Datenschutzes (88 171 bis 175, 179 bis 186 StVollzG)“ er-
setzt.

Art. 209 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,, , Auerkrafttreten gestrichen.
b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung ,(1)" gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.
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§2

Anderung des
Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Bayerische Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (BaySvVollzG) vom
22. Mai 2013 (GVBI. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom
8. Juli 2020 (GVBI. S. 330) geandert worden ist, wird wie folgt geédndert:

1. Art. 9 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

»(3) 1Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans
werden Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maRgeblich Beteiligten
durchgefiihrt. 2An der Behandlung mitwirkende Personen auf3erhalb des Vollzugs
sollen in die Planung einbezogen werden.

(4) Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird mit
den Sicherungsverwahrten erértert. 2Eine Abschrift des Vollzugsplans ist ihnen
auszuhandigen.”

2. In Art. 25 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,8 55 Abs. 1 Satz 5“ durch die Angabe
,8 91 Abs. 1 Satz 4" ersetzt.

3. Art. 39 wird wie folgt geandert:
a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,16 v. H.“ durch die Angabe ,22 %" ersetzt.
b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
L2Art. 48 BayStVollzG gilt entsprechend.”
¢) In Abs. 5 wird die Angabe ,88 v. H.” durch die Angabe ,90 %" ersetzt.
d) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

»(6) Art. 46a BayStVollzG gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass in der
Woche bis zu zehn Behandlungsstunden vergitet werden konnen.
2Art. 46¢ BayStVollzG gilt entsprechend.”

4. Art. 45 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird das Wort ,zweieinhalbfachen® durch das Wort ,1,85-fachen” er-
setzt.

b) In Satz 2 wird das Wort ,flinffachen“ durch das Wort ,3,7-fachen” ersetzt.

5. In Art. 69 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen® die Worter ,sowie von For-
derungen wegen einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Ei-
gentums wahrend der Inhaftierung” eingefigt.

6. Dem Art. 70 Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefugt:

,"Bei der Durchsuchung von Zimmern ist die Anwesenheit der Sicherungsverwahr-
ten nur gestattet, wenn keine Gefahrdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
vorliegt.”

7. In Art. 74 Abs. 6 werden die Worter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in
erhéhtem Mal3“ gestrichen.

8. Art. 85 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird Satz 1.
b) Folgender Satz 2 wird angefugt:
»2Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

9. In Art. 100 Abs. 3 Satz 3 werden die Woérter ,Art. 95 Abs. 6 bis 9 des Gesetzes zur
Ausfliihrung der Sozialgesetze finden“ durch die Woérter ,Art. 46 des Bayerischen
Malregelvollzugsgesetzes findet” ersetzt.
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§3

Anderung des
Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Bayerische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezem-
ber 2011 (GVBI. S. 678, BayRS 312-1-J), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom
21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Dem Art. 5 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefugt:
~Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”
2. Art. 12 Abs. 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Wérter ,Art. 46 Abs. 2 bis 5 BayStVollzG sowie der Baye-
rischen Strafvollzugsvergitungsverordnung“ durch die Woérter ,Art. 46 Abs. 2
und 3 und Art. 48 BayStVollzG* ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,9 v.H.”“ durch die Angabe ,15 %" ersetzt.
3. InArt. 26 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 1 gestrichen.

4. In Art. 33 Abs. 4 Satz 1 werden die Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 2 und Art. 46 Abs. 5“ durch die Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und
Art. 46 Abs. 3“ ersetzt.

§4

Anderung des
Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes

Dem Art. 8 des Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes (BayJAVollzG) vom
26. Juni 2018 (GVBI. S. 438, BayRS 312-2-4-J), das zuletzt durch 8§ 3 des Gesetzes
vom 21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird folgender Satz 3 ange-
fugt:

,SArt, 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

8§85
Anderung der Aufbewahrungsverordnung

In Teil 1 Abschnitt 6 Unterabschnitt 2 der Anlage wird in der Zeile der Kennziffer 821
Spalte 6 der Aufbewahrungsverordnung (AufbewV) vom 29. Juli 2010 (GVBI. S. 644,
BayRS 300-12-6-J), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Mai 2017 (GVBI. S. 283)
geandert worden ist, die Angabe ,Art. 202 Abs. 3 Satz 2 BayStVollzG" durch die Wérter
LArt. 202 Abs. 6 Satz 2 bis 4 BayStVollzG* ersetzt.

86

Aufhebung der
Bayerischen Strafvollzugsvergutungsverordnung

Die Bayerische Strafvollzugsvergiutungsverordnung (BayStVollzVergV) vom 15. Ja-
nuar 2008 (GVBI. S. 25, BayRS 312-2-3-J) wird aufgehoben.

87
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
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Begrindung:
A) Allgemeiner Teil

1. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 20. Juni 2023 (2 BvR 166/16,
2 BVR 1683/17) Art. 46 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 6 des Bayerischen Strafvollzugsge-
setzes (BayStVollzG), die die Vergutung der Arbeit von Strafgefangenen regeln, fur
mit dem Resozialisierungsgebot aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
des Grundgesetzes fiir unvereinbar erklart. Als Frist zur Schaffung einer Neurege-
lung wurde der 30. Juni 2025 gesetzt.

In seiner Entscheidung fuihrt das Bundesverfassungsgericht insbesondere aus:

a)

b)

c)

d)

Das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot verpflichte den Gesetzgeber
dazu, ein umfassendes, wirksames, in sich schliissiges, am Stand der Wissen-
schaft ausgerichtetes Resozialisierungskonzept zu entwickeln. Der Gesetzge-
ber musse die Zwecke, die im Rahmen seines Resozialisierungskonzepts mit
der (Gesamt-)Vergutung der Gefangenenarbeit und insbesondere dem mone-
taren Vergutungsteil erreicht werden sollen, im Gesetz benennen und wider-
spruchsfrei aufeinander abstimmen. Dabei sei der Gesetzgeber nicht auf ein
bestimmtes Regelungskonzept festgelegt, vielmehr sei ihm ein weiter Gestal-
tungsraum erdéffnet. Die Wirksamkeit der Vollzugsgestaltungen und Behand-
lungsmalRnahmen missten regelmafig wissenschaftlich begleitet und evaluiert
werden.

Ausgestaltung und Hohe der Vergitung missten so bemessen sein, dass die
in dem Konzept festgeschriebenen Zwecke auch tatsachlich erreicht werden
kénnten. Die Angemessenheit der Verglitungshdhe sei an den mit dem Resozia-
lisierungskonzept verfolgten Zwecken zu messen (Rn. 183).

Die Bedeutung, die Arbeit als Behandlungsmafinahme und der hierfur vorgese-
henen (Gesamt-)Vergitung — etwa im Vergleich zu anderen Behandlungsmalf3-
nahmen — im Rahmen des Gesamtkonzepts beigemessen werde, misse in sich
stimmig im Gesetz festgeschrieben werden. Insbesondere misse die jeweilige
Gewichtung des monetaren und nicht monetéaren Teils der Vergitung innerhalb
des Gesamtkonzepts erkennbar sein. Hierzu wiirden auch die gesetzliche Fest-
legung der zugrunde zu legenden Bemessungsgrundlage fir den monetéren
Teil der Vergiitung und eine gegebenenfalls vorzunehmende Kategorisierung
verschiedener Schwierigkeitsgrade der Arbeit und der arbeitstherapeutischen
Behandlungs- und BildungsmafBnahmen sowie deren jeweilige Entlohnung
nach verschiedenen Vergutungsstufen gehdren (Rn. 163).

Die Angemessenheit der Vergitungshohe sei an den mit dem Resozialisie-
rungskonzept insgesamt verfolgten Zwecken zu messen. Bei der Regelung des-
sen, was angemessen sei, kdnne und musse der Gesetzgeber zahlreiche ob-
jektive wie subjektive Kriterien heranziehen (vgl. im Einzelnen Rn. 185 ff.).

Das Konzept zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Resozialisierungsge-
bots, wie es derzeit im BayStVollzG und in Bezug auf Arbeit und deren Vergi-
tung insbesondere in Art. 46 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1 BayStVollzG Aus-
druck gefunden habe, sei in sich nicht schlissig und widerspruchsfrei. Dem
Konzept kénne nicht nachvollziehbar entnommen werden, welche Bedeutung
dem Faktor Arbeit zukommen solle, welche Ziele mit dieser Behandlungsmal3-
nahme erreicht werden sollten und welchen Zwecken die vorgesehene Vergi-
tung fur die geleistete Arbeit dienen solle. Wesentliches sei nicht gesetzlich ge-
regelt und eine kontinuierliche, wissenschaftlich begleitete Evaluation der Re-
sozialisierungswirkung von Arbeit und deren Vergutung finde nicht statt
(Rn. 206). Konkret gelte (Rn. 207 ff.):

— In den Art. 2 bis 6 BayStVollzG seien mehrere Vollzugsziele und in Art. 3
Satz 3 BayStVollzG eine Reihe von BehandlungsmafRnahmen aufgefuhrt,
die nebeneinanderstehen wirden, ohne erkennbar aufeinander abgestimmt
zu sein.
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— Der Lohn in H6he von 9 % der BezugsgrofRe sei unverandert aus den Vor-
schriften des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) ibernommen worden. Ange-
sichts der Zwecke der Vergitung, die ausweislich der damaligen Gesetzes-
begriindung die materielle Schadensregulierung, die Versorgung von Un-
terhaltsberechtigten, die Beteiligung an Kosten fiir den Betrieb elektroni-
scher Geréte, fir Gesundheitsleistungen oder Suchtmitteltests umfasse, er-
schlieRe sich nicht, wie diese Anforderungen von den Gefangenen erflllt
werden sollten, ohne dass ihnen mehr Lohn fir die von ihnen geleistete Ar-
beit zur Verfugung stehe. Die im Wesentlichen unverbunden nebeneinan-
derstehenden Regelungen zur Rolle der Gefangenenarbeit im Strafvollzug
wirden die Voraussetzungen eines schlissigen, realitatsgerechten Resozi-
alisierungskonzepts nicht erfillen.

e) In Bezug auf die Vollzugspléane und die Kostenbeteiligung an Gesundheitsleis-
tungen habe der Gesetzgeber Wesentliches nicht selbst geregelt, sondern der
Verwaltung Regelungen zur Ausfiillung, Verwirklichung und Durchsetzung tiber-
lassen (BVerfG, a. a. O., Rn. 211 ff.).

2. Der kriminologische Dienst des bayerischen Justizvollzugs hat in der Folge der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts Untersuchungen zum Stellenwert der
Arbeit und der Arbeitsentlohnung angestellt und kommt dabei insbesondere zu fol-
genden Ergebnissen:

Insgesamt gebe es, verglichen etwa mit der Forschung zu kriminaltherapeutischen
Behandlungsmethoden, nur relativ wenig Forschung tiber den Beitrag der Arbeit zur
Resozialisierung (vgl. Endres, J. & Hegwein, S. (2023) Arbeit und Arbeitstherapie,
in: J. Endres & S. Suhling (Hrsg.), Behandlung im Strafvollzug — Ein Handbuch fir
Praxis und Wissenschaft). Insbhesondere in Deutschland wirden entsprechende
Studien fehlen, sodass auf internationale Befunde zuriickgegriffen werden musse.
Bliesener (Die Resozialisierungsfunktion der Arbeit und der schulisch-beruflichen
Qualifizierung in Haft — Internationale Befunde; Forum Strafvollzug, 71(4). 254-259)
sowie Suhling & Gueridon (Suhling, S. & Guéridon, M. (2023) Effekte unbegleiteter
Lockerungen aus der Sozialtherapie auf die Beschaftigungssituation bei Entlas-
sung; Monatsschrift fir Kriminologie und Strafrechtsreform) gaben jeweils einen ak-
tuellen Uberblick tiber den Stand der Forschung zum Zusammenhang von Beschéf-
tigungsprogrammen und Haft und der Legalbewéhrung nach der Entlassung.

Als gut belegt kdnne gelten, dass Strafentlassene, die nach der Entlassung in Aus-
bildung oder Arbeit sind, weniger haufig ruckfallig werden als Entlassene, die im
Anschluss an die Haft ohne Arbeit oder Ausbildung bleiben. GemaR einer Studie
aus Finnland (Savolainen, J. (2009) Work, family and criminal desistance: Adult
social bonds in a Nordic welfare state; British Journal of Criminology, 49(3), 285-304)
hatten wiederholt strafféllig Gewordene eine um 40 % niedrigere Ruckfallquote,
wenn sie eine Arbeit aufgenommen hatten. Eine deutsche Studie zur Sozialtherapie
(Ortmann, 2002) habe belegen kdnnen, dass eine gelungene Integration in den Ar-
beitsmarkt nach der Entlassung mit weniger Rickfallen einhergeht. Die niederlan-
dische Studie von Ramakers et al. (Ramakers, A., Nieuwbeerta, P., Van Wilsem, J.,
& Dirkzwager, A. (2017) Not just any job will do: A study on employment charac-
teristics and recidivism risks after release; International journal of offender therapy
and comparative criminology, 61(16), 1795-1818) habe festgestellt, dass dieser Ef-
fekt durch die Merkmale des Arbeitsplatzes vermittelt werde: Der riickfallpraventive
Effekt eines Beschéftigungsverhaltnisses sei besonders dann hoch, wenn es sich
um ein stabiles Arbeitsverhdltnis in einem hochwertigeren Beruf (mit héheren Qua-
lifizierungsanspriichen) gehandelt habe.

Uneinheitlich sei jedoch die Befundlage zur Auswirkung der intramuralen Beschéf-
tigung auf die spatere Legalbewéahrung; Bliesener (Bliesener, T. (2022) Die Reso-
zialisierungsfunktion der Arbeit und der schulisch-beruflichen Qualifizierung in
Haft — Internationale Befunde; Forum Strafvollzug, 71(4). 254-259) gebe einen
Uberblick tiber die dazu vorliegenden nordamerikanischen Studien und Meta-Ana-
lysen. Dies gelte selbst fur Freigdngerprogramme in Haft (z. B. Bales, W. D., Clark,
C., Scaggs, S., Ensley, D., Coltharp, P., Singer, A. & Blomberg, T. G. (2016) An
assessment of the effectiveness of prison work release programs on post-release
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recidivism and employment, in: U.S. Department of Justice; The Florida Department
of Corrections and Florida State University College of Criminology and Criminal Jus-
tice): Zwar habe es unter den Uber 27 000 Teilnehmern eines Freigdngerpro-
gramms im US-Staat Florida weniger kriminelle Rickféalle gegeben als bei einer
Vergleichsgruppe mit ahnlichen Voraussetzungen; die Wiederinhaftierungsquoten
seien jedoch ahnlich gewesen. Bliesener (Bliesener, T. (2022) Die Resozialisie-
rungsfunktion der Arbeit und der schulisch-beruflichen Qualifizierung in Haft — Inter-
nationale Befunde; Forum Strafvollzug, 71(4). 254-259, S. 258) fasse die Befund-
lage so zusammen: ,Die einfache und plausible Annahme, dass eine Qualifizie-
rungs- oder Beschaftigungsmafinahme in Haft die legale Erwerbstétigkeit nach Ent-
lassung beginstigt und diese wiederum das Ruckfallrisiko senkt, lasst sich durch
die vorliegenden empirischen Befunde so nicht bestatigen. Gleichwohl erweisen
sich intramurale Qualifizierungs- und Beschéftigungsmalinahmen als grundsatzlich
resozialisierungsforderlich, mit unterschiedlichen Erfolgsparametern. Ihre komple-
xen Wirkmechanismen bedurfen jedoch noch der genaueren Erkundung.®

Einen direkten Beleg fur die Auswirkungen auf die Legalbewéahrung nach der Ent-
lassung habe neuerdings Zanella (Zanella, G. (2023) Prison work and convict reha-
bilitation) fur den italienischen Strafvollzug gefunden. Er habe festgestellt, indem er
die Beschéaftigungsdaten des Justizvollzugs mit den Strafregistern verknipfte, dass
Gefangene mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe umso seltener riickféllig ge-
worden seien, je mehr sie in Haft beschaftigt gewesen waren; seiner Modellrech-
nung zufolge hatten 16 Stunden mehr Arbeit pro Monat eine Reduktion der Wie-
derinhaftierungsrate um zwischen 3 und 10 Prozentpunkte bewirkt. Die Erkléarung
fur diesen Effekt liege gemaR dieser Analyse darin, dass die Beschéaftigung dem
rapiden Verfall der Erwerbsfahigkeit im Laufe der Haft entgegenwirke.

Fir Deutschland gebe es erstaunlicherweise kaum belastbare Daten dartber, wie
viele Gefangene nach der Entlassung Beschéftigung finden und wie viele stattdes-
sen arbeitslos sind und von Arbeitslosengeld oder anderen Transferzahlungen le-
ben. In der HOpE-Studie zu den Effekten der Opioid-Substitution in Haft (Stemmler,
M., GeiRelstder, K., Dechant, M., Bokséan, K., Gegenfurtner, P., Kesisoglugil, N. &
Hornegger, M. (2024) Schlussbericht an das Bayerische Staatsministerium der Jus-
tiz; Projekt ,Haft bei Opioidabhangigkeit — eine Evaluationsstudie, S. 66 ff.) sei auf-
gefallen, dass zu den ersten beiden Erhebungszeitpunkten nach Haftende (nach
1 Monat bzw. 3 bis 6 Monaten) jeweils in beiden Gruppen weniger als 20 % der
Entlassenen berufstatig gewesen seien; bei der dritten Untersuchung seien es 22 %
bzw. 32 % gewesen. Verglichen mit dem Anteil der Personen, die vor der Inhaftie-
rung berufstatig gewesen seien, und angesichts der Tatsache, dass etwa die Halfte
Uber eine abgeschlossene Berufsausbildung verflgt habe, erscheine das sehr ge-
ring. Méglicherweise aber habe die Gruppe der Opioidabhangigen, relativ unabhéan-
gig davon, ob substituiert oder nicht, besonders groRe Schwierigkeiten, sich wieder
in das Erwerbsleben zu integrieren. Auch die Covid-19-Pandemie kdnnte dazu bei-
getragen haben, dass in dieser Stichprobe die Erwerbsbeteiligung relativ niedrig
geblieben sei.

Nicht wissenschaftlich untersucht worden seien bisher die Fragen, die sich im Zu-
sammenhang mit der Hohe der Gefangenenentlohnung sowie der nicht materiellen
Vergitungsbestandteile stellen wiirden. Es gebe keine internationalen Erkenntnisse
dariiber, ob in Landern, in denen Gefangene eine héhere Vergltung erhalten wir-
den, die Resozialisierung besser gelinge als in Landern mit niedrigerer Entlohnung.
Es sei auch nicht untersucht worden, inwiefern Gefangene ihre Entlohnung als ge-
recht oder ungerecht empfinden wirden, und wie sich das auf die Motivation aus-
wirke. Auch fehlen Erkenntnisse dariiber, wie die Gefangenen bisher ihr Arbeitsein-
kommen (Hausgeld) verwenden wirden, in welchem Umfang sie also Schulden til-
gen oder Zahlungen an Geschédigte oder an ihre Angehorigen leisten wirden (oder
umgekehrt selbst Zuwendungen von ihren Familien erhalten wirden).

3. In Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird das BaySt-
VollzG vor diesem Hintergrund angepasst. Hervorzuheben sind dabei folgende An-
derungen:
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a)

b)

c)

d)

Das bestehende Resozialisierungskonzept ergibt sich aus einer Gesamtschau
der Regelungen des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes. Es wird erganzt und
geschéarft, sodass das einzelne Verhéltnis der verschiedenen Resozialisie-
rungsmafinahmen deutlicher erkennbar wird. Dabei gilt weiterhin, dass kein fes-
tes Qualitats- und Quantitatsverhaltnis zwischen den verschiedenen Mafinah-
men und Zielen des Strafvollzugs festgelegt wird. Ein starres Verhaltnis wiirde
seinerseits dem Grundsatz der Resozialisierung nicht Geniige tun, da jeweils
die personlichen Umstande der Gefangenen und der von ihnen begangenen
Taten zu bertcksichtigen sind. Erfolgreiche Resozialisierung setzt voraus, dass
die Griuinde fur die Tat und das Verhalten des Gefangenen hinreichend verstan-
den und beriicksichtigt werden. Fehlt es Gefangenen etwa in ihrem Vorleben an
hinreichender Bildung und Ausbildung, gilt es verstérkt, diese Defizite mdglichst
zu beheben, um ihnen nach der Haftentlassung die Chance auf einen Einstieg
in das Berufsleben zu erleichtern und damit die Gefahr weiterer Straftaten zu
reduzieren. Bei Gewalt- und/oder Sexualstraftatern stellt sich dagegen eher die
Frage, ob mittels einer Sozialtherapie oder sonstiger therapeutischer Mafinah-
men Verbesserungen erzielt werden kdnnen — &hnlich wie bei Gefangenen mit
psychologischen oder psychiatrischen Auffalligkeiten. Letztlich kann das BaySt-
VollzG daher nur einen Maflinahmenkatalog enthalten, aus dem fir den konkre-
ten Gefangenen das passende MaRnhahmenpaket ausgewahlt werden kann, um
die Resozialisierung maglichst erfolgreich zu gestalten. Die Gewichtung und
das Verhaltnis der einzelnen MalRnahmen und Ziele zueinander muss daher
dem Einzelfall vorbehalten bleiben. Gerade hierzu dient die Pflicht zur Aufstel-
lung der Vollzugsplane geman Art. 9 BayStVollzG.

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf den Wesentlich-
keitsgrundsatz werden umgesetzt. Insbesondere werden die Details zum Voll-
zugsplan von den Verwaltungsvorschriften in das BayStVollzG verlagert und
lassen sich kiinftig unmittelbar dem Gesetz entnehmen. Dies gilt ebenso fir die
Kostenbeteiligung an Gesundheitsleistungen, bei denen der Anwendungsbe-
reich und die konkrete Hohe der Beteiligung sich kiinftig unmittelbar den gesetz-
lichen Vorschriften entnehmen lasst. Darliber hinaus konkret im BayStVollzG
geregelt werden die Details der Vergutungshohe, insbesondere die Vergutungs-
stufen und daflir anwendbaren Kriterien, die Arbeitszeit und die Regelung des
Taschengelds.

Im Bereich der Anerkennung fiir Beschaftigung wird klargestellt, welche Zwecke
insbesondere die monetéare Vergitung verfolgt. Zugleich wird dafurr, dass diese
Zwecke auch verwirklicht werden kénnen, die Vergutung fur Gefangene sowohl
im monetaren wie auch nicht monetéren Bereich grundlegend angepasst und
deutlich angehoben. Im monetaren Bereich erfolgt eine substanzielle Erh6hung
der Eckvergutung um 2/3 von 9 % auf 15 % der BezugsgrofRe nach § 18 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1V). Ebenso erhdht wird die monetéare
Vergutung in Form der bezahlten Freistellung von der Arbeitspflicht, die klnftig
von 18 auf 20 Werktage pro Jahr erhdht wird, um eine Angleichung mit den
Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes herbeizufiihren, die bei einer 5-Tage-
Woche einen Urlaubsanspruch von 20 Tagen vorsehen. Dartber hinaus wird
mit der neuen Mdoglichkeit des (teilweisen) Verfahrenskostenerlasses eine wei-
tere (im Ergebnis monetére) Gegenleistung geschaffen, die einen besonderen
Anreiz fir kontinuierliche Arbeit wie auch fir Schadenswiedergutmachung dar-
stellt und gerade im Bereich der zu langen Freiheitsstrafen verurteilten Gefan-
genen einen wesentlichen Beitrag zur Entschuldung beitragen kann. Auch das
wesentliche Element der nicht monetaren Vergltung, die Freistellungstage,
werden von sechs auf maximal 12 Tage pro Jahr erhoht.

Die Aufgaben des kriminologischen Dienstes werden kinftig ausdricklich um
eine regelméRige Evaluierung der Gefangenenarbeit und -vergitung und deren
Wirkungen auf die Resozialisierung erganzt. Damit werden die Grundlagen fir
eine regelmafige wissenschaftliche Prifung, wie sie vom Bundesverfassungs-
gericht verlangt wird, unmittelbar im Gesetz geregelt.
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4. Die Anpassung der Vergitung im BayStVollzG fuhrt zu Folgeanpassungsbedarf in
den Bereichen der Untersuchungshaft und der Sicherungsverwahrung. Fir die Un-
tersuchungshaft wird die Erhéhung der Eckvergutung tbernommen, da bereits bis-
lang eine Gleichbehandlung mit der Strafhaft erfolgt ist und weiter eine Gleichbe-
handlung erfolgen soll. Fir die Sicherungsverwahrung wird unter Beachtung des
verfassungsrechtlich bedingten Abstandsgebots eine Erhéhung der Eckvergiitung
von 16 % auf 22 % der Bezugsgrof3e nach § 18 SGB |V vorgenommen.

5. Der bisher geltende strikte Trennungsgrundsatz zwischen méannlichen und weibli-
chen Gefangenen ist aufgrund aktueller gesellschaftlicher und rechtlicher Entwick-
lungen zu Uberdenken. Bei transsexuellen und intersexuellen Gefangenen ist ein
bloRes Abstellen auf das Geschlecht in dieser Form nicht méglich. Stattdessen ist
sicherzustellen, dass diese in einer geeigneten und geschitzten Umgebung unter-
gebracht werden. Notwendig sind daher Entscheidungen unter Beriicksichtigung al-
ler Umstande des Einzelfalles. In den Justizvollzugsgesetzen soll ausdriicklich ge-
regelt werden, dass Abweichungen vom Trennungsgrundsatz im Einzelfall méglich
sind, wenn eine strikte Durchsetzung des Grundsatzes zu sachwidrigen Ergebnis-
sen fihren wirde, die die Sicherheit und Ordnung der Anstalten wie auch die Inte-
ressen und Bedurfnissen der Betroffenen wie auch der Mitgefangenen nicht hinrei-
chend bertcksichtigen.

B) Besonderer Teil
Zu 8 1 (Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes)
Zu Nr. 1 (Art. 2 Satz 2-E)

Die Anderung ist klarstellender Natur. Schon bislang waren die Vorschriften des BaySt-
VollzG wie auch der konkrete Vollzug auf die Resozialisierung der Gefangenen ausge-
richtet. Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, in dem die
Uberragende Bedeutung des verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebots noch-
mals ausdricklich betont wurde, soll die Resozialisierung kinftig auch in Art. 2 aus-
drucklich und zentral Erwéhnung finden.

Zu Nr. 2 (Zu Art. 3-E)

Die neuen Satze 2 bis 5 dienen der Scharfung des Resozialisierungskonzepts des
BayStVollzG. Bereits bislang stellt Art. 3 BayStVollzG Grundlagen fur das Resozialisie-
rungskonzept auf und nennt einerseits exemplarisch die Behandlungsmafinahmen fir
Strafgefangene, andererseits die wesentlichen Zwecke des Vollzugs, namentlich die
Verhinderung weiterer Straftaten und den Opferschutz. Die neuen Séatze 2 bis 5, die die
bisherigen Satze 2 bis 4 ersetzen, ergénzen die bisherigen Vorgaben.

Der bisherige Satz 3 findet sich nunmehr in Satz 2 und zéahlt die verschiedenen Be-
handlungsmaflinahmen exemplarisch auf. Dabei werden einerseits psychologische und
sozialpadagogische Mal3nahmen, wie sie bereits jetzt in der Praxis Standard sind, nach
vorne gestellt, um ihre Bedeutung fiir den Strafvollzug hervorzuheben. Die Neuordnung
der Aufzéhlung betont, dass die BehandlungsmafRinahmen im Grundsatz gleichrangig
nebeneinanderstehen und auch die Arbeit nur eine der verschiedenen Behandlungs-
malRnahmen darstellt. Zugleich wird die arbeitstherapeutische Beschaftigung nunmehr
als Maflnahme ausdriicklich genannt — sie umfasst arbeitstherapeutische MalZnahmen
zur Herstellung der Arbeitsfahigkeit wie auch Beschéftigungstherapie im Sinne von
leichten gleichférmigen Tatigkeiten zur psychischen Stabilisierung und Einibung eines
strukturierten Tagesablaufs. Die Arbeitstherapie hat ebenso zentrale Bedeutung im Be-
reich der Resozialisierung, wenn bei den Gefangenen eine Arbeitsfahigkeit zunéchst
nicht besteht oder sie aufgrund zerriitteter Lebensverhéltnisse vor der Inhaftierung tber
keinen geregelten Tagesablauf verfiigt haben. Mit der Betonung der Bedeutung der ar-
beitstherapeutischen Beschéftigung einher geht die neue allgemeine Vergltungspflicht
(vgl. unten).

Der neue Satz 3 stellt dabei klar, dass im Allgemeinen kein Rangverhéltnis zwischen
den verschiedenen Behandlungsmafinahmen besteht, sodass grundséatzlich alle zur
Verfligung stehenden MalRnahmen und Mdéglichkeiten zu beriicksichtigen und erwagen
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sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Malinahmen schablonenartig fiir alle Strafgefan-
genen in gleicher Weise und gleichem Umfang zur Anwendung kommen sollen. Pau-
schale Lésungen verbieten sich im Strafvollzug, da sie der Resozialisierung nicht ge-
recht werden kdnnen. Vielmehr mussen sich die Ma3nahmen stets an den Umstanden
des oder der jeweiligen Gefangenen im Einzelfall orientieren: Erfolgreiche Resozialisie-
rung kann nur gelingen, wenn die individuellen Besonderheiten der einzelnen Gefange-
nen betrachtet werden. Dieser Umstand spiegelt sich einerseits in den individuellen
Vollzugspléanen wider, die von Art. 9 geregelt und deren Anforderungen im Rahmen die-
ses Gesetzesvorhabens konkretisiert werden. Andererseits soll der neue Satz 4 die in-
dividuelle Vollzugsplanung an zentraler Stelle betonen. Er greift dabei einerseits die
Regelung des bisherigen Satzes 4 auf, wird aber dahingehend ergéanzt, dass nicht nur
die negativen Aspekte im Sinne von tatursachlichen Defiziten, sondern auch die positi-
ven Eigenschaften im Sinne von Fahigkeiten bei BehandlungsmalRnahmen zu bertck-
sichtigen sind. Daruiber hinaus wird klargestellt, dass die BehandlungsmafRnahmen zur
Resozialisierung sich stets am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu orien-
tieren haben.

Der neue Satz 5 greift die Gedanken des bisherigen Satz 2 auf. Erganzt wird dieser um
ein weiteres Ziel, namlich der Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft.
Dies war bislang bereits ein Gedanke, der dem BayStVollzG im Allgemeinen zugrunde
lag, da es sich hierbei letztlich um den Kern der Resozialisierung handelte. Bei diesem
Anlass wird er nunmehr ausdricklich im Gesetz verankert.

Zu Nr. 3 (Art. 5a Abs. 2 Satz 2-E)

Art. 5a Abs. 2 dient der opferbezogenen Vollzugsgestaltung. Die Einsicht der Gefange-
nen in ihre Verantwortung fur die Tat, insbesondere fir die Folgen fir die Opfer, soll
geweckt werden. In diesem Zusammenhang sollen die Gefangenen auch angehalten
werden, den durch die Straftat verursachten Schaden wiedergutzumachen. Die Ergan-
zung in Satz 2 hat dabei klarstellenden Charakter: Es ist nicht Aufgabe der Justizvoll-
zugsanstalten, finanziell fir durch die Gefangenen bei Straftaten verursachten Schaden
einzustehen, zumal sich diese Schéaden je nach Art und Ausmalf der Straftaten erheb-
lich unterscheiden kénnen. Mithin kann es auch nicht Sinn und Zweck des Strafvollzugs
— und auch nicht der fir die Beschaftigung im Vollzug geleisteten Verglitung — sein,
dass die Gefangenen ihre Schadensersatz- und Schmerzensgeldverpflichtungen voll-
umfanglich erfillen kénnen, zumal dies auch in Freiheit oftmals nicht gewéahrleistet
ware. Vor diesem Hintergrund ist es primar Aufgabe der Justizvollzugsanstalten, die
Gefangenen hierbei beratend zu unterstitzen.

Zu Nr. 4 (Art. 9-E)

Die Anderungen dienen der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
im Hinblick auf das Wesentlichkeitsgebot. Die Regelungen zur Aufstellung von Voll-
zugsplanen, die sich bislang in den Verwaltungsvorschriften zum Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetz finden, werden in das BayStVollzG Uberfihrt.

Zu Buchst. a (Abs. 1-E)

Die Neufassung von Satz 2 enthélt den allgemeinen Inhalt des Vollzugsplans, ohne
dass damit eine inhaltliche Anderung verbunden ist. Der bisherige Satz 3 entfallt, da die
bislang darauf basierenden, wesentlichen Verwaltungsvorschriften in das BayStVollzG
Uberfuhrt werden.

Zu Buchst. b (Abs. 2-E)

Der neue Abs. 2 konkretisiert diejenigen Aspekte und Inhalte, die vom Vollzugsplan ab-
zudecken sind. Die nunmehr gesetzlich eingefiihrten Vorgaben entsprechen dabei den-
jenigen, die bislang in den Verwaltungsvorschriften zu Art. 9 BayStVollzG enthalten
sind. Inhaltliche Anderungen sind damit nicht verbunden.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 3-E)

Bislang sieht Art. 9 Abs. 2 eine Anpassung des Vollzugsplans jeweils nach einem Jahr
vor. Abhéngig von den personlichen Umstanden und der Entwicklung eines Gefange-
nen kann sich jedoch ein vorzeitiger Anpassungsbedarf ergeben. Die Regelung tragt
dem Rechnung, flexibilisiert die Anpassungsfrist und stellt dartiber hinaus klar, dass
auch die Umsetzung des Vollzugsplans regelmafig zu tberpriufen ist. Weiterhin gilt in
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jedem Fall, dass die Vollzugsplane mindestens alle zwdlf Monate angepasst werden
mussen. Mit der Anderung wird zudem betont, dass es sich um keine jahrliche Stich-
tagsprifung handelt, sondern dass eine kontinuierliche Beobachtung der Gefangenen
und der mit ihnen gemachten Erfahrungen erforderlich ist.

Der neue Satz 2 regelt, dass bei einer Vollzugsdauer von unter einem Jahr eine kurz-
fristigere Uberpriifung und Anpassung des Vollzugsplans erfolgen muss. Der neue Satz
3 enthalt wiederum eine klarstellende Regelung, dass im Rahmen der Aufstellung und
Anpassung des Vollzugsplans alle Personen zu beteiligen sind, die mit der Vollzugsge-
staltung betraut sind.

Zu Buchst. d (Abs. 4-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folge&nderung.
Zu Buchst. e (Abs. 5-E)

Bei der Verschiebung handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanderung. Die Neu-
fassung hat klarstellende Funktion: Da der Vollzugsplan die wesentlichen MaBnahmen
hinsichtlich der Gefangenen enthalt, umfasst die bereits bislang vorgesehene Erérte-
rung der Planung der Behandlung in der Konsequenz auch die Erstellung des Vollzugs-
plans. Dass ein Abdruck des Vollzugsplans den jeweiligen Gefangenen auszuhandigen
ist, entspricht bereits jetzt der Praxis und ergibt sich bislang aus den Verwaltungsvor-
schriften zu Art. 9 BayStVollzG.

Zu Nr. 5 (Art. 25-E)
Zu Buchst. a (Abs. 1-E)

Nach bisheriger Rechtslage wird Sondereinkauf grundséatzlich zu Weihnachten, Ostern
und einem von den Gefangenen zu wahlenden weiteren Zeitpunkt gewéhrt. Lediglich
fur Gefangene, die keiner christlichen Religionsgemeinschaft angehéren, sieht Art. 25
Abs. 2 BayStVollzG vor, dass der Sondereinkauf jeweils zu einem anderen, frei wahl-
baren Zeitpunkt gestattet werden kann.

Nach Erfahrungen in den Justizvollzugsanstalten fuhrt diese Regelung vermehrt zu
Problemen. Insbesondere komme es teilweise zu Unzufriedenheit, wenn Gefangene
nicht zu den betreffenden Zeitpunkten inhaftiert sind und daher ein Sondereinkauf ab-
gelehnt werde. Auch im Ubrigen scheint sie vermehrt zu Fehlentwicklungen zu fiihren.
Seitens katholischer und evangelischer Gefangnisseelsorger wurde berichtet, dass
christliche Gefangene als Religionszugehdrigkeit teilweise ,ohne Bekenntnis*“ angeben
wirden, was wiederum zu weiteren Konsequenzen fihren kénne, wie der Verweigerung
der Zulassung zu einem Gottesdienst. Teils wiirde es auch zu Kirchenaustritten kom-
men. Diese Erfahrungen aus der Praxis widersprechen dem Sinn und Zweck der Vor-
schrift. Vor diesem Hintergrund soll der Sondereinkauf kiinftig unabhangig von der Re-
ligionszugehorigkeit geregelt werden. Die Neufassung von Abs. 1 sieht daher vor, dass
Sondereinkauf fir alle Gefangenen zu drei von den Gefangenen frei wahlbaren Zeit-
punkten gewahrt wird.

Zu Buchst. b und ¢ (Abs. 2 bis 4-E)

Durch den neuen Abs. 1 verliert der bisherige Abs. 2 seine Notwendigkeit und wird er-
satzlos aufgehoben. Die bisherigen Abs. 3 und 4 sind daher redaktionell anzupassen.

Zu Nr. 6 (Art. 39-E)
Zu Buchst. a (Abs. 1-E)

Die Anderung dient einerseits der Betonung der beruflichen und schulischen Bildungs-
malinahmen. Die Erfahrungen aus der Vollzugspraxis zeigen, dass bei einer betracht-
lichen Anzahl der Gefangenen deutliche Defizite hinsichtlich der beruflichen und schu-
lischen Bildung bestehen. Berufliche und schulische Bildung ist jedoch eine wesentliche
Grundlage fur die erfolgreiche Aufnahme einer Arbeitstatigkeit nach der Haftentlassung,
die wiederum nach den oben geschilderten Erkenntnissen des Kriminologischen Diens-
tes wesentlich dazu beitragen kann, weitere Straftaten zu vermeiden. Diese herausra-
gende Bedeutung der schulischen wie auch beruflichen Bildung soll das Voranstellen
der beruflichen und schulischen Bildung als Oberbegriff der bisher verwendeten Be-
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griffe ,Ausbildung und Weiterbildung“ verdeutlichen. In denjenigen Fallen, in denen be-
hebbare Defizite insoweit festgestellt werden, ist es priméres und vorrangiges Ziel,
diese zu beheben.

Dariliber hinaus ist seitens der bayerischen Justizvollzugsanstalten im Rahmen einer
Praxisbefragung darauf hingewiesen worden, dass Arbeit neben einer erzieherischen
Funktion auch eine Ordnungsfunktion zukomme. Die feste Regelung des Tagesablaufs
in Kombination mit einer Sinnhaftigkeit der Beschéftigung fuhre dazu, dass es zu weni-
ger gegenseitigen Ubergriffen unter den Gefangenen komme; Stationen, auf denen ein
gréRerer Anteil der Gefangenen arbeiten wiirde, wiirden nach den Erfahrungen der Be-
amten des allgemeinen Vollzugsdienstes wesentlich ruhiger und geordneter erscheinen
und sich besser an Regeln halten. Auch seitens der Gefangenen selbst wurde wieder-
holt vorgetragen, dass ein wesentlicher Pluspunkt der Arbeit die Strukturierung des Ar-
beitstages und das Vermeiden von Langeweile ist. Auch diese Facette der Arbeit in den
Justizvollzugsanstalten, die auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-
dung vom 20. Juni 2023 aufgeworfen hat (vgl. aaO, Rn. 170), wird nunmehr ausdriick-
lich im BayStVollzG verankert.

Arbeit und berufliche wie schulische Bildung kann dartber hinaus einen wertvollen Bei-
trag dazu leisten, das Selbstvertrauen und die Selbstachtung der Gefangenen zu star-
ken. Wie das Bundesverfassungsgericht bereits 2002 (BVerfG, Beschluss vom 23. Ap-
ril 2002, Az. 2 BvR 2175/01, Rn. 35) statuiert hat, dient Arbeit auch der Erfahrung von
Achtung und Selbstachtung. Inshesondere bei Gefangenen, deren schulische wie auch
berufliche Entwicklung vor der Inhaftierung von Misserfolgen und Rickschlagen ge-
pragt war und die in manchen Féallen nie einer Beschéaftigung nachgegangen sind, kann
ein Defizit in diesen Bereichen bestehen, das einer erfolgreichen Resozialisierung nach
der Haft entgegensteht. Daher soll nunmehr auch das wertschatzende Kriterium von
Arbeit und beruflicher Bildung betont werden.

Eng damit verbunden ist das Kriterium, den Gefangenen den Mehrwert und Nutzen ei-
ner Arbeitstatigkeit deutlich zu machen. Diese bestehen einerseits in der Vergitung als
unmittelbare Gegenleistung fur die Arbeitstatigkeit, andererseits aber in den damit ge-
machten Erfahrungen: Gefangene, die vor ihrer Inhaftierung nur Uber einen unstruktu-
rierten Alltag verflgt haben und gegebenenfalls auch aufgrund dieses Umstands zur
Begehung von Straftaten verleitet wurden, werden die Vorzlige eines geregelten Ta-
gesablaufs vor Augen gefuhrt. Insbesondere Gefangene, deren Berufsleben bislang
nicht existent oder von Ruckschlagen gepréagt war, kénnen sich im Rahmen kontinuier-
licher Arbeits-, arbeitstherapeutischer, Aushildungs- oder Fortbildungstatigkeit bewei-
sen und die sinnstiftende Kraft von Arbeit erfahren.

Zu Buchst. b (Abs. 2-E)

Art. 39 Abs. 2 stellt bislang allein auf ,wirtschaftlich ergiebige Arbeit* ab. Der Begriff
wurde aus dem StVollzG des Bundes tbernommen, wo er insbesondere unproduktive,
abstumpfende Arbeit ausschlieen sollte (vgl. BT-Drs. 7/918, S. 65). Allerdings ist der
Primarzweck der Arbeit in den Justizvollzugsanstalten nicht wirtschaftlicher Natur, son-
dern die mit regelmafiger Arbeit einhergehenden positiven Effekte bei der Resozialisie-
rung. Die Ergénzung soll damit klarstellen, dass nicht allein die wirtschaftliche Ergiebig-
keit flr die Arbeit maR3geblich ist, sondern die zugewiesene Tatigkeit dartiber hinaus
dem Behandlungsauftrag férderlich sein soll.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 3-E)

Die Anpassung von Abs. 3 geht auf die Anderung von Abs. 2 zuriick. Da nicht allein die
wirtschaftliche Ergiebigkeit ausschlaggebend ist, sondern insbesondere die Férderung
des Behandlungsauftrags, soll in Abs. 3 kinftig allein darauf abgestellt werden, ob eine
Arbeitsfahigkeit besteht oder nicht.

Zu Buchst. d (Abs. 4-E)

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Aus- und Fortbildungsmaf3nahmen, die
seitens der Justizvollzugsanstalten teils mit betrachtlichen Kosten und Muhen organi-
siert werden, von den Gefangenen nur eingeschrankt genutzt werden. Art. 39 Abs. 4
sieht bislang nur einseitig die Verantwortung der Justizvollzugsanstalten vor, die Teil-
nahme an derartigen Angeboten zu ermdglichen, wahrend eine Mitwirkung der Gefan-
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genen nicht vorgesehen ist. Angesichts des Umstands, dass Aus- und Fortbildung wich-
tige Faktoren fir das Finden einer Arbeitsstelle sind und demgemaf eine bedeutende
Rolle fir die Resozialisierung der Gefangenen leisten, muss dies hinterfragt werden.

Kinftig soll der Fokus auch auf die Beteiligung der Gefangenen gelegt werden: Bei ent-
sprechenden Aus- und FortbildungsmaRnahmen sollen diese teilnehmen, soweit sie
dafuir geeignet sind. Es verbleibt dabei, dass Gefangene nicht gegen ihren Willen zur
Teilnahme gezwungen werden kénnen, da die Teilnahme weiterhin der Zustimmung
bedarf, Art. 39 Abs. 4 Satz 2. Dennoch soll die neue Regelung aufgrund der Bedeutung
der Aus- und Fortbildung fiir die Resozialisierung die Gefangenen zu verstarkter Mitwir-
kung anhalten.

Zu Nr. 7 (Art. 43-E)
Zu Buchst. aund b (Satz 1 und 2-E)

Die Anderung steht in engem Zusammenhang mit der Anpassung von Art. 39 Abs. 2:
Die gesetzliche Arbeitspflicht dient nicht dazu, den Gefangenen Téatigkeiten jedweder
Art ungeachtet ihrer personlichen Umstande abzuverlangen. Der Arbeitspflicht kommt
im Hinblick auf die Resozialisierung eine bedeutende Rolle zu. Dem dient die Klarstel-
lung, dass die Arbeitspflicht zum Zwecke der Behandlung zugewiesene Arbeit betrifft.

Zu Buchst. ¢ (Satz 4-E)

Arbeitspflicht besteht bislang fir Gefangene bis 65 Jahre. Die Regelung geht auf die
identische Regelung in § 41 Abs. 1 Satz 3 StVollzG zurick, die seit dem Jahr 2000
unverandert ist und dem damaligen Regelrenteneintrittsalter entsprach. Die Anpassung
dient vor diesem Hintergrund dem Angleichungsgrundsatz und fihrt zu einem Gleich-
lauf zwischen Arbeitspflicht und Regelaltersrente. Im Ubrigen wird die Regelung nur
redaktionell angepasst.

Zu Nr. 8 (Art. 45 Abs. 1 Satz 1-E)

Art. 45 regelt einen Rechtsanspruch der Gefangenen auf bezahlte Freistellung von der
Arbeitspflicht. Diesen wird in Anlehnung an den gesetzlichen Urlaub im normalen Ar-
beitsleben die Mdglichkeit der kdrperlichen und seelischen Erholung zur Erhaltung der
Arbeitskraft und zur Starkung der Féhigkeiten fir die Eingliederung in das normale Ar-
beitsleben nach Entlassung gewéhrt (vgl. BT-Drs. 7/918, S. 71, zur Einfuhrung der ent-
sprechenden Regelung im StVollzG). Wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt
hat, dient der Anspruch ferner dazu, durch die Gewahrung von Gegenleistungen fir die
Ausilbung abhangiger Arbeit eine positive Einstellung zur Arbeit zu erzeugen und
dadurch die Fahigkeit und Bereitschaft der Gefangenen zu erhalten oder zu entwickeln,
sich nach seiner Entlassung Uber eine berufliche Tatigkeit sozial zu integrieren und die
Mittel zur Befriedigung ihrer Bedurfnisse sowie der Bedurfnisse ihrer Familie zu erlan-
gen (BVerfG, NJW 1984, 2513). Die Freistellung von der Arbeitspflicht leistet daher ei-
nen bedeutenden Beitrag fur die Resozialisierung der Gefangenen, zugleich ist sie aber
auch ein Teil der (monetéaren) Vergutung und Entlohnung fir langfristige und langan-
haltende Arbeitstatigkeit.

Die Freistellung von der Arbeitspflicht nach einem Jahr der Beschéftigung oder arbeits-
therapeutischer Beschaftigung wird kiinftig von 18 auf 20 Werktage pro Jahr erhoht. In
Umsetzung des Angleichungsgrundsatzes entspricht diese Zahl der Regelung in § 3
des Mindesturlaubsgesetzes fur Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) unter Beriick-
sichtigung einer 5-Tage-Woche.

Zu Nr. 9 (Art. 46 bis 46¢-E)
Zu Art. 46-E
Zu Abs. 1-E

Der bisherige Art. 46 Abs. 1 wird in Satz 1 beibehalten, wobei nunmehr als weitere An-
erkennung der Arbeit der Verfahrenskostenerlass mitaufgenommen wird. Fir die De-
tails wird insoweit auf die Begriindung von Art. 46¢c-E Bezug genommen. Ferner klar-
stellend aufgenommen wird die Freistellung von der Arbeitspflicht, da diese, wie bereits
oben geschildert, ebenso einen bedeutenden Beitrag zur Anerkennung von langfristiger
Arbeitstatigkeit darstellt. Dies gilt ebenso fur den Haftkostenbeitrag: Art. 49 Abs. 1
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Satz 1 sieht grundsatzlich die Erhebung eines Haftkostenbeitrags vor. Arbeitende Ge-
fangene sind jedoch gemé&n Art. 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 von der Erhebung des Haftkos-
tenbeitrags befreit, unabhangig davon, ob die Erhebung dazu flihren wirde, dass den
Gefangenen im konkreten Einzelfall kein angemessener Betrag verbleibt. Die dabei
nicht erhobenen Betrage sind durchaus erheblich (2024 betragt der maf3gebliche Wert
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB |V etwa fir einen Gefangenen mit Einzelhaftraum
513,25 €). Die Nichterhebung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (a. a. O., Rn. 189) in die Gesamtbetrachtung der Vergitungshthe miteinzubezie-
hen und soll daher auch im Rahmen des Art. 46 Abs. 1 genannt werden.

Die neuen Satze 2 his 4 dienen der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts und benennen die mit der Vergitung bezweckten Ziele. Der Zweck der Vergu-
tung steht in engem Zusammenhang mit dem Ziel der Resozialisierung: Die verschie-
denen Vergutungsbestandteile dienen letztlich sdmtlich der Anerkennung gegeniiber
den Gefangenen. Durch diese Anerkennung soll den Gefangenen der Gegenwert fur
regelmanRige Arbeit gewahr werden und insbesondere, welche Rolle diese fir eine er-
folgreiche Resozialisierung spielt. Denn eigenes Einkommen mittels eigener Arbeitsta-
tigkeit ist regelmaRig fur ein eigenverantwortetes und straffreies Leben von Wert.

Das Arbeitsentgelt ist dabei diejenige Form der Vergitung, die fir Gefangene regelma-
RBig am Unmittelbarsten erkennbar ist. Der neue Satz 3 verweist diesbeziiglich auf die
bereits gangige Aufteilung des Entgelts auf Hausgeld, Uberbriickungsgeld und Eigen-
geld. Die Aufteilung ist dabei kein Selbstzweck, sondern dient ihrerseits der Resoziali-
sierung: Das Uberbriickungsgeld dient dazu, den notwendigen Lebensunterhalt der Ge-
fangenen und ihrer Unterhaltsberechtigten fur die ersten vier Wochen nach der Entlas-
sung zu sichern und wird den Gefangenen erst bei der Entlassung in die Freiheit aus-
bezahlt, Art. 51 Abs. 1 und 2 BayStVollzG; es geniel3t Pfandungsschutz, § 51 Abs. 4
Satz 1 StVollzG. Mittels des Hausgelds geman Art. 50 BayStVollzG kénnen die Gefan-
genen lernen, wahrend der Inhaftierung in angemessenem und geschiitztem Rahmen
zu wirtschaften, da ihnen dieses Geld fir den Einkauf oder anderweitige Zwecke zur
weitgehend freien Verfigung steht und Hausgeld grundsatzlich nicht der Pfandung un-
terliegt (vgl. BGH BeckRS 2004, 8682). Eigengelder nach Art. 52 BayStVollzG stehen
den Gefangenen ebenfalls zur freien Verfligung, geniel3en aber keinen besonderen
Pfandungsschutz (vgl. BGH, BGHZ 160, 112 ff.); hierdurch wird den Gefangenen ver-
mittelt, dass sie berechtigte Forderungen gegen sich auch entgegen ihrem Willen zu
erfullen haben, wie dies auch in Freiheit der Fall ist. Im Ergebnis wird den Gefangenen
damit ein eigenverantwortlicher Umgang mit Geld vermittelt. Dabei ist auch nicht aus-
geschlossen, dass die Gefangenen mittels Eigen- oder Hausgeld Wiedergutmachungs-
zahlungen leisten oder Unterhaltsverpflichtungen erflillen. Zu betonen ist jedoch, dass
der Zweck des Arbeitsentgelts nicht die vollumfangliche Erflllung dieser Verpflichtun-
gen ist, sondern die Vergutung allenfalls hierzu beitragen kann (vgl. auch die Begrin-
dung zu den Anderungen von Art. 5a und 78 BayStVollzG).

Satz 4 stellt klar, dass die Gefangenen zur Vermittlung des eigenverantwortlichen Um-
gangs mit Geld an den Vollzugskosten nach ndherer MaRgabe der sonstigen Vorschrif-
ten des BayStVollzG beteiligt werden. Diesen Gedanken hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Urteil vom 20. Juni 2023 ausdricklich gebilligt (vgl. Rn. 178 f.). Dem
zugrunde liegt die Erwagung, dass die Gefangenen lernen sollen, dass sie auch in Frei-
heit entsprechende Aufwendungen zu tragen haben.

Zu Abs. 2-E
Die Neufassung des Art. 46 Abs. 2-E enthalt zwei wesentliche Neuerungen:

Dies betrifft zunachst das Arbeitsentgelt fir arbeitstherapeutische Beschaftigung. Bis-
lang sieht Art. 46 Abs. 4 BayStVollzG nicht allgemein ein Arbeitsentgelt vor, sondern
nur, soweit dies der Art der Beschaftigung und der Arbeitsleistung entspricht. Der neue
Art. 46 Abs. 2-E sieht kiinftig dagegen allgemein ein Entgelt vor. Hintergrund hierfur ist,
dass arbeitstherapeutische Beschéftigung ungeachtet der Frage von Qualitat und
Quantitat der Ergebnisse einen bedeutenden Beitrag zur Resozialisierung beitragen
kann, da sie einerseits die kinftige Arbeitsleistung positiv beeinflussen und auch zur
Stabilisierung der psychischen Gesundheit beitragen kann (vgl. etwa Ikiugu, M. N., Nis-
sen, R. M., Bellar, C., Maassen, A., & Van Peursem, K. (2017). Clinical effectiveness of
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occupational therapy in mental health: A meta-analysis. The American Journal of Oc-
cupational Therapy, 71 (5)). Dabei wird von den bayerischen Justizvollzugsanstalten
ein vielfaltiges Angebot im Rahmen der arbeitstherapeutischen Beschéftigung bereitge-
halten (vgl. Hegwein/Endres, Arbeitstherapeutische Betriebe in den bayerischen Justiz-
vollzugsanstalten, Forum Strafvollzug 2/2020, S. 128 ff.). Arbeitstherapeutische Be-
schaftigung gewéhrleistet fur die Gefangenen zudem wie auch Beschaftigung im Ubri-
gen eine Strukturierung des Alltags und bietet ihnen die Mdglichkeit, durch Erfolge das
eigene Selbstwertgefuhl zu steigern. Um dem Rechnung zu tragen, soll kiinftig eine
allgemeine Vergutungspflicht fur arbeitstherapeutische Beschéftigung gelten. Als Ne-
beneffekt ist dabei zu erwarten, dass die Gefangenen eher motiviert sind, an arbeits-
therapeutischen Beschaftigungsmaflinahmen teilzunehmen, was sich zugleich positiv
auf die Erfolgsaussichten der MaBnahmen auswirken soll.

Als weitere wesentliche Anderung wird die Hohe des Arbeitsentgelts substanziell er-
hoht: Statt der bisherigen Eckvergitung in Hohe von 9 % der Bezugsgréf3e nach
§ 18 SGB IV qilt kiinftig eine Eckvergitung von 15 % der BezugsgrofRe nach
§ 18 SGB IV. Dies entspricht einer Erhéhung um ca. 67 %.

Dies beruht auf folgenden Erwagungen, insbesondere unter Berilicksichtigung der vom
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. Juni 2023 unter Rn. 185 ff. aufge-
zéhlten Kriterien:

— Der Verweis auf die Bezugsgréf3e nach § 18 SGB IV ist gegeniber einem statischen
Wert weiterhin vorzugswirdig. Die Bezugsgrof3e nach 8 18 SGB IV richtet sich nach
dem Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen
Jahr, aufgerundet auf den nachsthéheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit wird
gewabhrleistet, dass die Gefangenen dynamisch an Einkommenssteigerungen auf
dem freien Arbeitsmarkt teilnehmen und etwa auch ein gewisser Inflationsausgleich
vorgenommen wird.

— Die Erh6éhung dient dazu, den vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-
dung benannten Zwecken Geniige zu tun. Die Erhéhung erscheint insoweit erfor-
derlich, allerdings unter Beriicksichtigung der weiteren Vergitungsbestandteile
auch ausreichend. Dabei besteht insbesondere kein Anlass fur die Einfihrung des
gesetzlichen Mindestlohns in Bezug auf Gefangenenarbeit, etwa durch Einfiihrung
des sogenannten ,Bruttoprinzips®. Dabei ist zunachst, wie vom Bundesverfassungs-
gericht ausdricklich ausgefiihrt, zu bericksichtigen, dass bedeutende Unter-
schiede zwischen der Gefangenenarbeit und einer Tatigkeit auf dem freien Markt
bestehen. Dies betrifft zunéachst die Produktivitat, die in Justizvollzugsanstalten
deutlich geringer ausféllt und nach den letzten empirischen Erhebungen bei unter
15 % (Eigenbetriebe) bzw. 20 % (Unternehmerbetriebe) der Produktivitat in Betrie-
ben der gewerblichen Wirtschaft liegt. Auch wenn die letzte Erhebung bereits lan-
gere Zeit zuriickliegt, zeigen Ruckmeldungen aus den Justizvollzugsanstalten, dass
es in diesen Bereichen zu keinen relevanten wesentlichen Verbesserungen gekom-
men ist. Dabei ist insbesondere zu beriicksichtigen, dass regelménig keine Verbin-
dung zwischen geringer Produktivitat und Vergutung gezogen werden kann. Viel-
mehr sind die Ursachen fur die geringere Produktivitat nicht einfach behebbar, denn
hierzu zahlt die durchschnittlich schlechtere Ausbildung bei Gefangenen, die gerin-
gere berufliche Qualifikation, die hohe Fluktuation und die Sprachprobleme bei aus-
landischen Gefangenen, wobei der Anteil dieser zuletzt tendenziell angestiegen ist.
In diesem Zusammenhang ist ebenso darauf hinzuweisen, dass auch im Ubrigen
keine Vergleichbarkeit mit wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen besteht, die auf
Gewinnerzielung ausgerichtet sind. So sind etwa fir den Justizvollzug in Bayern fir
das Jahr 2023 Ausgaben im Umfang von knapp 570 Mio. € im Haushalt vorgesehen
gewesen, wahrend die aus der Arbeitsverwaltung zu erwartenden Einnahmen sich
nur auf 38,7 Mio. € beliefen.

— Ferner werden beschéftigten Gefangenen die (erheblichen) Kosten fir die Unter-
bringung in den Justizvollzugsanstalten nicht in Rechnung gestellt, und sie haben,
anders als Arbeitnehmer auf dem freien Markt, keine Ausgaben fir die sonstigen
Bedurfnisse, die ihrer Existenzsicherung dienen, insbesondere Verpflegung und
Bekleidung. Auch die medizinische Versorgung findet in den Justizvollzugsanstal-
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ten grundsétzlich kostenfrei statt; die Kostenbeteiligung wird im Rahmen dieses An-
derungsentwurfs konkretisiert und umfasst nur noch den Fall der zahnérztlichen Be-
handlung. Art. 49 BayStVollzG sieht zwar die Erhebung eines Haftkostenbeitrags
vor. Arbeitende Gefangene sind jedoch wie bereits oben erwahnt nach Art. 49
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayStVollzG von der Zahlung des Haftkostenbeitrags befreit. Es
handelt sich insoweit um einen indirekten Teil der monetaren Vergiitung, der von
der Hohe her erheblich ist: Die vorgesehene pauschale Berechnung nach Art. 49
Abs. 2 BayStVollzG, die im Ubrigen die tatsachlichen Haftkosten nicht abdeckt, be-
tragt 2024 etwa fur einen erwachsenen Gefangenen mit Einzelhaftraum monatlich
gemanR § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV in Verbindung mit der Bekanntmachung
der Feststellung der Haftkostenbeitrage im Kalenderjahr 2024 vom 30. Novem-
ber 2023 (BAnZ AT 19.12.2023 B1) 513,25 € (225,25 € fur Unterkunft sowie
288,00 € fiur Verpflegung).

— Kunftig weiterhin zu berlcksichtigen sind die gleichzeitigen Erhéhungen bei der
Freistellung von der Arbeit, der Freistellung von der Arbeitspflicht wie auch die neue
Regelung zum (Teil-)Erlass von Verfahrenskosten.

— Dem konkreten Zweck bzw. der Art der Beschéftigung und dem Qualifikationsni-
veau wird weiterhin dadurch Rechnung getragen, dass wie schon bisher mehrere
Vergutungsstufen bestehen, aus denen sich im Zusammenhang mit der Eckvergu-
tung das konkrete Entgelt ergibt. Fir die Details wird diesbeziiglich auf die Begriin-
dung zu Art. 48 verwiesen. Beispielhaft ergibt sich bei einer Vergitungsstufe IV mit
einem Grundlohn von 100 % fiir das Jahr 2024 ausgehend von einer 40-Stunden-
Woche ein Tagessatz von ca. 25,45 €, ausgehend von 20 Arbeitstagen pro Monat
ein monatliches Entgelt von 509,04 €, von dem noch ein geringer Anteil fiir die Ar-
beitslosenversicherung nach Art. 206 BayStVollzG abzuziehen ist.

— Im Rahmen der Erhéhung der Vergltung ist ferner zu berticksichtigen, dass eine
dartber hinausgehende Vergiutung den Gefangenen insgesamt nicht unbedingt
nutzt, sondern sich sogar schadlich im Hinblick auf Beschéftigungsmoglichkeiten
auswirken kann. Bereits jetzt kann nicht allen Gefangenen eine Beschéftigung an-
geboten werden oder eine Beschaftigung scheidet aus anderen Griinden aus. Im
Jahr 2023 betrug die Beschéaftigungsquote bei einer Durchschnittsbelegung von
9 445 Gefangenen 51,03 %; auch bei Berlicksichtigung eines Anteils von ca. 26 %
der Gefangenen, die nicht zur Arbeit verpflichtet sind, Ubte damit ein nicht zu ver-
nachléassigender Teil der Gefangenen keine Beschaftigung aus. Dies ist insbeson-
dere auch darauf zuriickzuftihren, dass in einigen Fallen keine passende Beschéaf-
tigung fur die Gefangenen gefunden werden kann, einerseits wegen personlicher
Umstéande und Eigenschaften der Gefangenen, andererseits aufgrund von Limitie-
rungen bei den verfligbaren Beschéftigungen. Insbesondere bei den Unternehmer-
betrieben ist zu berlicksichtigen, dass diese letztlich wirtschaftlich agieren missen,
ferner, dass es sich regelmafig um einfache Produktionsverfahren handelt, die auf
dem freien Markt in dieser Form in Deutschland kaum wirtschaftlich durchzufiihren
sind. Steigende Entgeltkosten kdbnnen daher dazu fuhren, dass Unternehmen ihre
Produktionen mangels Rentabilitéat und drohender Verluste in den Justizvollzugsan-
stalten aufgeben. Damit verbunden ware eine weitere Reduzierung der verfiigbaren
Arbeitsplatze, die von den anstaltseigenen Betrieben nicht hinreichend kompensiert
werden kann und damit letztlich zulasten der Gefangenen geht.

— Dieser Umstand spricht ebenso fur die Beibehaltung des sogenannten ,Nettoprin-
zips®, welches vom Bundesverfassungsgericht ausdricklich fir zuldssig erachtet
wurde (a. a. O., Rn. 174). Auch insoweit gilt, dass die damit verbundenen Lohnstei-
gerungen insbesondere fir Unternehmerbetriebe nicht leistbar waren. Auch hin-
sichtlich rein staatlicher Stellen wére die Einfihrung eines Bruttoprinzips aufgrund
der Haushaltslage nicht in der Weise mdglich, dass den Gefangenen der gleiche
Nettolohn gewdhrleistet werden kdnnte. Im Ergebnis wére das Bruttoprinzip daher
nur bei gleichzeitiger Senkung der Nettozahlung maéglich. Das birgt aber die nicht
zu unterschatzende Gefahr, dass die Motivation der Gefangenen zu produktiver Ar-
beit wahrend der Inhaftierung sinkt und damit der Resozialisierung eher geschadet
als genutzt wird.
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— Mit der neuen Vergutungshéhe, insbesondere auch in Kombination mit dem neuen
(Teil-)Erlass von Verfahrenskosten (vgl. unten), wird es den Gefangenen auch ver-
mehrt ermdglicht, ihren Unterhalts- und Wiedergutmachungszahlungen nachzu-
kommen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass keine vollumféngliche Erfullung dieser
Verpflichtungen Teil des Resozialisierungskonzepts des BayStVollzG war und ist.
Die Verpflichtungen unterscheiden sich unter den Gefangenen erheblich, wobei dar-
Uber hinaus in vielen Fallen kein unmittelbarer Zusammenhang der Forderung und
der Inhaftierung bzw. der zugrunde liegenden Straftat vorliegt. Die Erlangung von
vollumfénglicher Schuldenfreiheit kann daher nicht gewéahrleistet werden. Auch eine
Tilgung von Schadensersatzforderungen von Verletzten ist bei einer Vielzahl von
Straftaten, gerade schweren Gewaltstraftaten, nicht erreichbar. Die Aufgabe des
Justizvollzugs beschrankt sich daher darauf, einen Beitrag hierzu zu leisten und
insbesondere beratend tatig zu werden, wie die Anderungen in Art. 5a Abs. 2 Satz 2
und Art. 78 klarstellen. Die erhéhte Eckvergitung steigert den Handlungsspielraum
und die Mdglichkeiten der Gefangenen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, er-
heblich — neben den bereits bestehenden und auch bestehen bleibenden Méglich-
keiten zur Schuldnerberatung. Die neue Eckverglitung gewahrleistet damit insge-
samt die Erflllung der an die Gefangenen gestellten Anforderungen, zumal diese
teilweise eingeschrankt werden, so etwa die Beteiligung an Gesundheitsleistungen
(insoweit wird auf die Begriindung zu Art. 63 verwiesen).

Dabei gilt, dass sich der Anteil der monetéren und nicht monetéren Vergitung wie auch
deren Verhaltnis zueinander nicht abstrakt festschreiben lassen. Dies beginnt bei der
konkreten Verglitungshohe nach Art. 48-E, die sich abhangig von den unterschiedli-
chen Tatigkeiten und der Arbeitsqualitat unterscheidet, und setzt sich fort bei der Frage
von Unterhalts- und Wiedergutmachungszahlungen wie auch beim (Teil-)Erlass von
Verfahrenskosten, der je nach den persénlichen Umstéanden der Gefangenen von gro-
Berer oder geringerer Bedeutung sein kann. Dies ist im Ergebnis Konsequenz der ein-
zelfallbezogenen Resozialisierung.

Zu Satz 4-E

Wie bislang wird das Arbeitsentgelt nach einem Stundensatz bemessen. Die bisherige
Praxis (vgl. Nr. 2 Abs. 1 Satz 1 VV zu Art. 39 BayStVollzG), nach der von einer 40-
Stunden-Woche auszugehen ist, wie sie auch in 8§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen
Arbeitszeitverordnung (BayAzV) zugrunde gelegt wird, wird nunmehr gesetzlich klarge-
stellt.

Zu Abs. 3-E

Die Regelung entspricht dem bisherigen Art. 46 Abs. 5 und wurde lediglich redaktionell
verschoben.

Zu Art. 46a-E

Bislang kann die Teilnahme an therapeutischen MalRnahmen mit einem Verlust des Ar-
beitsentgelts fir Gefangene einhergehen, wenn die MaRnahmen wéhrend der Arbeits-
zeit stattfinden und daher die Arbeit nicht ausgeibt werden kann. Bislang sehen die
Verwaltungsvorschriften zu Art. 47 BayStVollzG hierflr nur in begriindeten und eng be-
grenzten Ausnahmeféllen eine Ausfallentschadigung vor.

Zur Erhdhung der Teilnahmebereitschaft an therapeutischen MaBhahmen sollen Ge-
fangene in Anlehnung an die bisherige Regelung fur den Bereich der Sicherungsver-
wahrung in Art. 39 Abs. 6 des Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes
(BaySvVollzG) kunftig in diesen Fallen allgemein eine Ausfallentschadigung in Form
einer Ausbildungsbeihilfe in Hohe der ihnen dadurch entgehenden Vergltung erhalten.
Dies begrundet sich auch in der grundséatzlichen Gleichstellung der verschiedenen Be-
handlungsmaRnahmen (vgl. oben). Die Ausfallentschadigung wird auf sechs Wochen-
stunden begrenzt, was fur den Bereich des Strafvollzugs regelmafig ausreichend ist
und aulerdem zur Gewahrung des Abstandsgebots zur Sicherungsverwahrung not-
wendig erscheint (vgl. Art. 39 Abs. 6 Satz 2 BaySvVollzG, der eine Vergitung von bis
zu zehn Behandlungsstunden vorsieht).

Begrifflich setzt Art. 46a eine Teilnahme an den therapeutischen MaRhahmen wéahrend
der Beschéftigungszeit voraus. Durch die Ankniipfung an den Begriff der Beschaftigung
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im Sinne von Art. 39 Abs. 1 BayStVollzG wird klargestellt, dass die Regelung auch im
Rahmen der beruflichen und schulischen Bildung Anwendung findet.

Zu Art. 46b-E

Der neue Art. 46b greift die bisherigen Art. 46 Abs. 6 bis 11 auf und regelt die Freistel-
lungstage. Die Regelung enthélt einen wesentlichen nicht monetaren Vergltungsbe-
standteil fur Beschéaftigung in den Justizvollzugsanstalten, da Gefangene fur kontinuier-
liche Beschaftigung von jeweils mindestens zwei Monaten eine Freistellung von der Ar-
beit erhalten kénnen. Diese Freistellung kann einerseits in Form von Arbeitsurlaub, an-
dererseits in Form von einer Vorverlegung des Entlasszeitpunkts erfolgen und bildet
damit einen wesentlichen Motivationsanreiz fur langfristige Beschéftigung.

Die maximale Zahl der Freistellungstage wird kiinftig von sechs auf 12 pro Jahr erhéht,
um diesen Anreiz nochmals zu vergréRern. Hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz
bestehen insoweit keine Bedenken: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
vom 20. Juni 2023 hierzu ausgefiihrt, dass der Bundesgesetzgeber zwar hinsichtlich
der Strafvollstreckung vornehmlich im Dritten Abschnitt des Strafgesetzbuchs umfas-
send von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1
des Grundgesetzes (GG) Gebrauch gemacht habe. Gleichwohl bestehe eine Gesetz-
gebungskompetenz der Lander zur Gewahrung von Freistellungstagen als nicht mone-
tarer Bestandteil der Vergitung von Gefangenenarbeit. Die Regelung beriihre sowohl
den Kompetenzbereich des Bundes wie auch der Lander, die fur den Strafvollzug zu-
standig seien, und misse daher nach ihrem Schwerpunkt zugeordnet werden. Die Best-
immungen zur Freistellung wiirden nach ihrem Regelungsgehalt und -zusammenhang
sowie der Gesetzesbegrindung allein das Ziel verfolgen, geleistete Arbeit von Gefan-
genen anzuerkennen und die monetére Vergutungskomponente in Reaktion auf das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Juli 1998 zur Gefangenenvergitung zu
erganzen, wonach eine angemessene Anerkennung auch dadurch vorgesehen werden
kann, dass Gefangene — sofern general- oder spezialpraventive Griinde nicht entge-
genstehen — durch Arbeit ihre Haftzeit verkirzen (,good time*) oder sonst erleichtern
kénnen. Soweit die Regelungen flr haftverkiirzende Freistellungstage nicht tber die
Gewahrung weniger Freistellungstage pro Kalenderjahr hinausgehen wirden, liege
kein Ubergriff in die Regelungszustéandigkeit des Bundes vor.

Vor dem Hintergrund, dass seitens des Bundesverfassungsgerichts bereits keine Be-
denken hinsichtlich der nordrhein-westfalischen Vorschrift, die zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung bis zu acht Freistellungstage pro Jahr vorsah, geauf3ert hat, handelt es sich
bei 12 Freistellungstagen pro Jahr um eine lediglich moderate Erhéhung. Es bleibt im
Ergebnis bei wenigen Freistellungstagen pro Kalenderjahr, ohne dass in die Kompetenz
des Bundes eingegriffen wirde.

Im Ubrigen wurden die bisherigen Regelungen im Wesentlichen inhaltsgleich iibernom-
men; der bisherige Art. 46 Abs. 6 Satz 4 entfallt, da Satz 1 ohnehin eine zwei Monate lang
zusammenhangende Beschéftigung erfordert. Durch den Begriff der Beschéftigung wer-
den wie bislang samtliche Malinahmen erfasst, die unter Art. 39 Abs. 1 BayStVollzG fal-
len, mithin auch MalRnahmen der beruflichen und schulischen Bildung.

Zu Art. 46¢-E

In Anlehnung an bereits in anderen Landern bestehende Vorschriften schafft der neue
Art. 46¢ eine weitere monetare Vergutungsform bzw. einen Anreiz zur Schadenswie-
dergutmachung in Form eines Verfahrenskostenerlasses.

Dabei ist zunachst anzumerken, dass die Kosten des Strafverfahrens bei Gefangenen
in betrachtlichem Umfang zur Schuldensituation beitragen kénnen. Eine im Auftrag des
Kriminologischen Dienstes von Prof. Dr. Christian Ghanem, Technische Hochschule
Nurnberg, Fakultat fir Sozialwissenschaften, und Niklas Ippisch, Ludwig-Maximilians-
Universitdt Minchen, Institut fur Soziologie, durchgefihrte empirische Untersuchung
zur Schuldensituation und Schuldenregulierung bei Inhaftierten in Bayern kam dabei zu
folgenden Ergebnissen: Im Rahmen der Befragung von Fachkréaften des Sozialdienstes
und der externen Schuldnerberatung habe sich einerseits ergeben, dass die Schulden-
situation von Gefangenen heterogen sei. Es bestehe aber eine starke Abhangigkeit der
Schuldenhéhe zum Alter und der Haftdauer. Dabei wirden Gerichtskosten seitens der
Befragten als besonders relevant im Kontext der Schuldenstruktur eingeschéatzt.
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Ebenso relevant seien Unterhaltsverpflichtungen und aufgelaufene Beitrdge zur Kran-
kenversicherung. Erst hiernach wirden private Konsumschulden, noch vor anderen mit
dem Strafverfahren verbundene Schulden wie Geldauflagen und -strafen, Schadenser-
satz- und Schmerzensgeldforderungen, kommen. Im Rahmen der Befragung habe fer-
ner festgestellt werden kdnnen, dass bei mannlichen Gefangenen mit Haftstrafen von
Uber finf Jahren das aktuelle oder ein friiheres Strafverfahren haufiger als Hauptgrund
der Schulden einzuschétzen sei. Die Wissenschaftler kommen dabei zum Schluss, dass
mit steigender Haftdauer von schwereren Straftaten und komplexeren Gerichtsverfah-
ren ausgegangen werden kénne, welche wiederum das aktuelle Verfahren als Haupt-
verschuldungsursache bei Gefangenen mit mehr als funf Jahren Freiheitsstrafe erklare.
Zusammengefasst sei deutlich geworden, dass Gerichtskosten in den meisten Fallen
die gréRte Relevanz bei der Uberschuldung darstellen wirden, was einer gelingenden
Resozialisierung im Wege stehen kénne; es sei daher zu tiberlegen, ob Gefangenen-
arbeit an eine Reduktion dieser Forderungen gekoppelt werden kénne, um diesem
Problem zu begegnen.

Der neue Art. 46¢-E begegnet diesem Problem auf mehrfache Weise:

Einerseits erlangen Gefangene kiinftig fir jeweils sechs Monate zusammenhéangende
Beschéftigung nach Art. 39 oder Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 eine zusatzliche Ver-
gutung: In Hohe der Vergttung, die sie in diesem Zeitraum erzielt haben, wird ihnen in
gleicher Hohe ein Erlass der Kosten des Strafverfahrens gewahrt, maximal jedoch 5 %
pro sechs Monate (Nr. 1). Durch die Anknipfung an den Begriff der Beschéaftigung wird
klargestellt, dass samtliche Mal3nahmen des Art. 39 Abs. 1 BayStVollzG umfasst sind,
mithin auch berufliche und schulische Bildungsmafinahmen. Der Mindestzeitraum von
sechs Monaten ist einerseits dadurch begriindet, dass ein Zusatzanreiz fur kontinuierli-
che, langfristige Arbeitstatigkeit geschaffen werden soll, da eine stabile, zuverlassige
Tatigkeit im Hinblick auf Arbeitsverhaltnisse nach Haftentlassung von besonderer Be-
deutung ist. Daruiber hinaus sind die oben bereits erwdhnten Erkenntnisse aus der Un-
tersuchung zu beriicksichtigen, wonach die Kosten des Strafverfahrens gerade bei Ge-
fangenen mit langeren Haftstrafen von Relevanz sind, wahrend sie bei Gefangenen mit
kurzen Haftstrafen verhaltnismaRig untergeordnete Bedeutung aufweisen, sodass fir
einen Verfahrenskostenerlass fur Gefangene mit Freiheitsstrafen unter 6 Monaten re-
gelmafiig kein Bedarf besteht. Die Regelung ist damit inshesondere fur Gefangene mit
langfristigen Freiheitsstrafen von Bedeutung, bei denen die Resozialisierung bereits
aufgrund der langen Inhaftierung besondere Schwierigkeiten mit sich bringt. Der neue
Verfahrenskostenerlass leistet dabei kiinftig angesichts der Schuldensituation einen
nicht zu unterschatzenden Beitrag. So kdnnen, je nach den Umsténden des Einzelfalls,
bei zehn Jahren kontinuierlicher Arbeit im besten Fall samtliche aufgelaufene Kosten
des Strafverfahrens — soweit diese dem Freistaat Bayern zustehen — getilgt werden,
sodass die Schuldensituation bei Haftentlassung und damit auch die Aussichten auf
einen Neustart sich bei Haftentlassung deutlich positiver gestalten. Der Umstand, dass
bereits nach geltender Rechtslage groRere Teile der Verfahrenskosten mangels Ver-
mogens- und Einkommenslosigkeit der entlassenen Gefangenen uneinbringlich blei-
ben, &ndert an diesen Umstand nichts. Denn zu berilcksichtigen ist, dass selbst bei
Uneinbringlichkeit der Verfahrenskosten diese gleichsam dem sprichwdrtlichen Damok-
les-Schwert Gber den entlassenen Gefangenen schweben und diese nicht abschatzen
koénnen, ob und wann eine Kostenniederschlagung erfolgen wird und es zur Motivation
beitragen kann, einen relevanten Posten bei den Schulden durch eigene Arbeit abge-
tragen zu haben. Es darf auch nicht aul3er Betracht bleiben, dass aufgelaufene Verfah-
renskosten auch dazu beitragen durften, dass ehemalige Gefangene nach ihrer Entlas-
sung keine groRRere Motivation aufweisen, ein Arbeitsverhaltnis in groRerem Umfang
einzugehen, wenn sie damit rechnen missen, dass Einkommen oberhalb der Pféan-
dungsgrenzen seitens der Staatskasse zur Begleichung der Verfahrenskosten gepfan-
det wird. Zeiten, in denen die Gefangenen ohne Verschulden an der Arbeitsleistung
gehindert sind (z. B. durch Krankheit, Ausfihrung, voribergehende Betriebsschlie-
Bung), werden entsprechend beriicksichtigt.

Andererseits wird mit Nr. 2 eine weitere Mdglichkeit des Verfahrenskostenerlasses ge-
schaffen. Schadenswiedergutmachungen, die unter Vermittlung der Anstalt aus der
Vergltung nach Art. 46 geleistet werden, fihren in halftiger Hohe zu einem Anspruch
auf Erlass der Kosten des Strafverfahrens. Damit wird gleich in mehrfacher Hinsicht
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dem Ziel der Resozialisierung Rechnung getragen: Mit den Wiedergutmachungszah-
lungen wird dariiber hinaus die Schuldensituation des Gefangenen in doppelter Hinsicht
verbessert, denn neben der Reduzierung der Forderungen gegeniiber dem oder der
Geschadigten als Glaubiger oder Glaubigerin fihrt die Zahlung kunftig auch zum (teil-
weisen) Erlass der Verfahrenskosten. Damit wird ein zusatzlicher Anreiz fir Wiedergut-
machungsleistungen zugunsten der Opfer geschaffen, die einen bedeutenden Beitrag zur
opferbezogenen Vollzugsgestaltung nach Art. 5a BayStVollzG darstellen. Die Beschran-
kung auf Zahlungen, die die Gefangenen aus ihrer Vergltung nach Art. 46 BayStVollzG
leisten, soll den Gefangenen den besonderen Wert von (Erwerbs-)Arbeit verdeutlichen
und damit einen zusatzlichen Anreiz zu Arbeit oder arbeitstherapeutischer Beschéafti-
gung schaffen.

Der Erlass der Kosten des Strafverfahrens betrifft jeweils nur diejenigen Kosten, die
dem Freistaat Bayern zustehen. Soweit Kosten des Strafverfahrens einem anderen
Kostentrager, etwa dem Bund, zustehen, fehlt es an der Gesetzgebungskompetenz der
Lander.

Zu Nr. 10 (Art. 47-E)
Zu Buchst. a (Abs. 1 Satz 1-E)

Die Anderung enthalt eine sprachliche Angleichung, da auch in Art. 3 Satz 2 als Ober-
begriff berufliche und schulische Bildung verwendet wird.

Zu Buchst. b (Abs. 2-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Nr. 11 (Art. 48-E)

Die Neufassung des Art. 48 beruht auf den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts,
nach denen Regelungen, die fur die monetéare Vergitung der Gefangenenarbeit von
erheblicher Bedeutung und damit grundrechtsrelevant sind, vom Gesetzgeber im Rah-
men eines Gesetzgebungsverfahrens selbst zu treffen sind und lediglich die Einzelhei-
ten in einer Rechtsverordnung oder in Verwaltungsvorschriften ausformuliert werden
kénnen (BVerfG; a. a. O., Rn. 214). Das Bundesverfassungsgericht hat dabei offenge-
lassen, inwieweit es sich bei den Regelungen der Bayerischen Strafvollzugsvergu-
tungsverordnung (BayStVollzVergV), die bislang die Details, insbesondere die Vergu-
tungsstufen der Vergtitung, festlegt, um Regelungen handelt, die vom Gesetzgeber zu
treffen sind. Vorsorglich werden samtliche Regelungen der BayStVollzVergV nunmehr
in die neue Regelung des Art. 48 BayStVollzG-E Uberflhrt.

Dabei ist zunachst darauf hinzuweisen, dass am System der verschiedenen Vergu-
tungsstufen festzuhalten ist. Dieses gewahrleistet einerseits eine Anerkennung ausge-
hend von den Anforderungen an und der Qualitat der geleisteten Arbeit und schafft da-
mit einen Anreiz fur Gefangene, ggf. mithilfe von Fort- oder Weiterbildungen, Beschéaf-
tigungen hdherer Vergutungsstufen anzustreben. Die damit vermittelten Beféhigungen
und Fertigkeiten sind regelmaRig auf dem freien Arbeitsmarkt von héherem Interesse
und kdnnen dazu beitragen, nach der Haftentlassung eher wieder Arbeit zu finden. Dass
fur aufwandigere/schwierigere Téatigkeiten oder besondere Leistungen ein héheres Ent-
gelt angemessen ist, entspricht dem allgemeinen Gerechtigkeitsgefihl und den Bedin-
gungen des freien Marktes.

Bei dieser Gelegenheit werden die aus der Verordnung Uber die Vergitungsstufen des
Arbeitsentgelts und der Ausbildungsbeihilfe nach dem Strafvollzugsgesetz — Strafvoll-
zugsvergutungsordnung (StVollzVergO) des Bundes vom 11. Januar 1977 im Wesent-
lichen unveréandert ibernommenen und seit dem Erlass im Jahr 2008 nicht mehr gean-
derten Regelungen inhaltlich wie folgt aktualisiert:

— Wie bislang wird zwischen verschiedenen Tatigkeiten und Anforderungen hieran
durch verschiedene Vergutungsstufen differenziert. Zur Vereinfachung werden statt
der bisherigen, teils krummen Prozentzahlen die Vergutungsstufen nunmehr in 10-
Prozentpunkt-Schritten aufgeteilt, sodass der Unterschied zwischen benachbarten
Vergutungsstufen kinftig geringer ausféllt. Im Rahmen dessen sowie auch im Rah-
men von geringflgigen anderweitigen Zuordnungen kommt es je nach Vergitungs-
stufe teils zu prozentualen Absenkungen, teils auch zu Steigerungen. Soweit es
hierbei zu Absenkungen kommt, sind diese weitestgehend geringfiigig und werden
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durch die erheblichen Lohnsteigerungen mehr als kompensiert, sodass auch inso-
weit im Ergebnis eine deutliche Erhdhung erfolgt. Zugleich kann mit der geringeren
Spreizung zwischen den einzelnen Vergutungsstufen die Sicherheit und Ordnung
in den Justizvollzugsanstalten gefordert werden, da grof3e Einkommensunter-
schiede zwischen den Gefangenen mit Gefahren einhergehen, wie von Ausbeutung
oder Abhangigkeit von ,GroRverdienern“ oder der Entstehung von Parallelstruktu-
ren.

— Wie oben ausgefuhrt sieht Art. 46 Abs. 2-E ein allgemeines Entgelt fur arbeitsthe-
rapeutische Beschéftigung vor, wahrend bislang nur in bestimmten Féllen eine Ver-
gltung vorgesehen ist, die geman § 3 BayStVollzVergV der bisherigen Vergutungs-
stufe | entspricht. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass es sich bei Arbeitsthera-
pie (= MaBnahmen zur Herstellung der Arbeitsfahigkeit) um keine Arbeit im eigentli-
chen Sinn, bei der Beschaftigungstherapie (= leichte gleichférmige Tatigkeiten zur
psychischen Stabilisierung und Einlbung eines strukturierten Tagesablaufs) um ein-
fachste Tatigkeiten handelt, die regelméafig noch unterhalb den Arbeiten einfacher Art
der bisherigen Vergutungsstufe | anzusiedeln sind. Die Neuregelung mit ausnahms-
loser Vergutungspflicht rechtfertigt daher eine weitere Differenzierung, wobei der
Grundlohn fir arbeitstherapeutische Mal3nahmen auf 70 % der Eckvergitung festge-
legt wird. Gegentuber der bisherigen Regelung in § 3 BayStVollzVergV, der eine Ver-
gltung in H6he von 75 % der Vergitungsstufe | (= 75 %) vorsieht, kommt es damit
zu einer deutlichen Erh6hung.

— Eingeschrankt werden dagegen die bislang in § 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 BayVollz-
VergV geregelten weiteren Zulagen. Hintergrund hierfir ist, dass eine Beteiligung der
Praxis und eine Auswertung der Daten diesbeziglich gezeigt hat, dass erhebliche
Diskrepanzen tber den Umfang der Gewahrung zwischen den jeweiligen Justizvoll-
zugsanstalten bestehen. Wéhrend einige Justizvollzugsanstalten von der Mdglich-
keit eher maRvoll in Einzelfdllen Gebrauch gemacht haben, zeigt die Auswertung
der Zahlen, dass bei anderen Anstalten Zulagen eher die Regel als die eigentlich
vom Verordnungsgeber angedachte Ausnahme darstellen. Da die Zulagen dariber
hinaus einen erheblichen Umfang von bis zu 30 % beim Zeitlohn aufweisen kénnen,
geben diese unterschiedlichen Handhabungen in der Praxis Anlass flr eine Verein-
heitlichung: So kdnnen bei der gleichen Tatigkeit nicht nur in verschiedenen Justiz-
vollzugsanstalten, sondern auch bei Gefangenen in der gleichen Justizvollzugsan-
stalt erhebliche Einkommensspreizungen entstehen, da eine Zulage von 30 % ei-
nem Sprung von mehr als zwei Vergutungsstufen entspricht. Dies kann bei nicht
bedachten Gefangenen die Arbeitsmotivation erheblich senken. Vor diesem Hinter-
grund wird die Mdglichkeit der Leistungszulage sowohl der Hohe als auch den Vo-
raussetzungen nach enger gefasst: Kinftig ist eine Leistungszulage in Héhe von
maximal 10 % des Grundlohns zulassig. Ferner ist diese nur noch fir weit tber-
durchschnittliche Arbeitsmenge oder besondere Arbeitsqualitat zulassig, wéhrend
die Ubrigen bisherigen Kriterien wie geringe Fehlzeiten keine Rolle mehr spielen
sollen. Wie bislang gilt daneben, dass ein Unterschreiten der Anforderungen der
jeweiligen Vergutungsstufe zu einer Herabstufung der Vergutungsstufe fiihren
kann. Die Regelung erlaubt dabei nur eine Einstufung in die n&chstniedrigere Ver-
gltungsstufe, mehrere Stufenspriinge auf einmal sind nicht vorgesehen.

— Insgesamt kommt es zwischen der niedrigsten und héchsten Vergitungsstufe zu
einer etwas groéReren Spreizung. Diese fallt jedoch im Ergebnis moderat aus. Es
wird weiterhin gewabhrleistet, dass keine extremen Einkommensgefalle zwischen
den Gefangenen bestehen, die ihrerseits zu Unzufriedenheit und Konflikten zwi-
schen den Gefangenen fiihren kénnten.

Zu Nr. 12 (Art. 54 Satz 1-E)

Das Taschengeld gewahrleistet fur Strafgefangene in entsprechender Anwendung des
Rechtsgedankens der Sozialhilfe eine Mindestausstattung zur Befriedigung solcher Be-
dirfnisse, die Uber die auf Existenzsicherung ausgerichtete Versorgung durch die Jus-
tizvollzugsanstalt hinausgehen. Auch wenn das Taschengeld nicht Gegenstand der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war, bieten seine Ausfiihrungen zur We-
sentlichkeit Anlass, auch die Hohe des Taschengelds unmittelbar gesetzlich festzu-
schreiben. Die neue Regelung entspricht dabei der aktuellen Rechtslage, die in der
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Verwaltungsvorschrift zu Art. 52 niedergelegt ist und ein Taschengeld im Umfang des
2,75-fachen Tagessatzes der Eckvergitung vorsieht. Aufgrund der Erhéhung der Eck-
vergitung von 9 % auf 15 % ist im Gegenzug der Faktor von 2,75 auf 1,65 zu senken,
sodass die Hohe des Taschengelds gleich bleibt. Die Erwadgungsgrunde, die der Erho-
hung der Gefangenenvergltung zugrunde liegen, sind auf das Taschengeld nicht tiber-
tragbar, fur eine Erh6hung besteht somit kein Anlass. Insbesondere wird durch den
Verweis auf die Eckvergiitung und damit auch auf die BezugsgrofRe nach § 18 SGB IV
die Einkommensentwicklung in Deutschland berticksichtigt und damit indirekt auch ein
Inflationsausgleich vorgenommen.

Zu Nr. 13 (Art. 63 Abs. 2 Satz 1-E)

Die Anderung tragt den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung
vom 20. Juni 2023 (2 BVR 166/16, 2 BvR 1683/17, Rn. 226 f) Rechnung. Kunftig soll
die Kostenbeteiligung bei Krankenbehandlungen dahingehend préazisiert werden, dass
sie nur die zahnarztliche Behandlung im Sinne von Art. 60 Abs. 2 Nr. 2 BayStVollzG
umfasst. Auch die Hohe der Beteiligung wird nunmehr konkretisiert und belauft sich auf
die Beteiligung gesetzlich Versicherter bei zahnérztlicher Behandlung.

Die Anderung gilt tiber die Verweise in Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes (BayUVollzG), Art. 50 Abs. 1 BaySvVollzG und Art. 6
Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Maliregelvollzugsgesetzes (BayMRVG) auch fir den
Bereich der Untersuchungshaft, der Sicherungsverwahrung und der Maf3regelvollzugs-
einrichtungen.

Zu Nr. 14 (Art. 78-E)

Art. 78 sieht bislang die Unterstiitzung der Gefangenen bei der Wahrnehmung ihrer
Rechte und Pflichten vor, insbesondere bei der Ausiibung des Wahlrechts und bei der
Sorge fir die Unterhaltsberechtigten. Ergéanzt wird nunmehr die Schuldenregulierung.
Auch hierbei handelt es sich ausweislich der Erfahrungen in der Praxis um ein beson-
ders gewichtiges Anliegen der Gefangenen, dem Rechnung zu tragen ist. Die Einflgung
des Worts ,beratend” hat klarstellenden Charakter. Insbesondere in finanziellen Ange-
legenheiten wie bei Unterhaltsleistungen oder der Schuldenregulierung ist es nicht Auf-
gabe der Anstalten, finanziell fur Verpflichtungen der Gefangenen einzustehen, zumal
es sich um Verpflichtungen handelt, die ihre Wurzel nicht im Strafvollzug haben, son-
dern die zumeist im Vorfeld der Inhaftierung begriindet worden sind. Es kann ebenso
nicht Sinn und Zweck des Strafvollzugs — und auch nicht der fir die Beschéaftigung im
Vollzug geleisteten Vergitung — sein, dass die Gefangenen ihren Verpflichtungen voll-
umfanglich nachkommen kdnnen, zumal dies auch in Freiheit in vielen Fallen nicht ge-
wahrleistet wére.

Primére Aufgabe der Anstalten ist es stattdessen, die Gefangenen bei der Suche nach
Méoglichkeiten zu beraten, etwa, inwieweit Moglichkeiten bestehen, ihre Verbindlichkei-
ten und Unterhaltsverpflichtungen zu bedienen. Dies kann durch Beratungsangebote
der Anstalt selbst erfolgen oder auch durch die Vermittlung von Angeboten Dritter, etwa
Schuldnerberatungsstellen. Bei diesen besteht ferner ggf. die Moglichkeit der Beratung,
ob die Einleitung eines Insolvenzverfahrens sinnvoll sein kann, um (zumindest teil-
weise) Schuldenfreiheit erhalten.

Zu Nr. 15 (Art. 89 Abs. 2-E)

Art. 89 Abs. 1 Satz 1 regelt einen Aufwendungsersatzanspruch der Anstalt gegentber
Gefangenen, soweit diese eine vorsatzliche oder grob fahrlassige Selbstverletzung
oder Verletzung anderer Gefangenen verursacht haben. Art. 89 entspricht damit der
Regelung des § 93 StVollzG. Nicht genannt sind Anspriiche wegen vorsétzlicher oder
grob fahrlassiger Sachbeschadigung durch Gefangene, insbesondere gegeniber An-
staltseigentum. Insoweit wurde auf eine Regelung bei der Einfiihrung der Vorschrift auf
Bundesebene ausdriicklich verzichtet (BT-Drs. 7/3998, S. 35), wobei Anspriiche sich
insoweit aus § 93 Abs. 1 Satz 2 StVollzG in Verbindung mit den allgemeinen Vorschrif-
ten, insbesondere dem Deliktsrecht der 8§ 823 ff. des Birgerlichen Gesetzbuches
(BGB), ergeben kénnen. Effektive Bedeutung hat die Sonderregelung in Abs. 1 Satz 1
vor allem deswegen, da fur derartige Forderungen gemaf Abs. 2 abweichend vom Re-
gelfall auch das Hausgeld der Gefangenen weitgehend in Anspruch genommen werden
kann. Mit der Anderung soll diese Maglichkeit auch auf die Félle vorsatzlicher oder grob
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fahrlassiger Sachschaden wahrend der Inhaftierung erweitert werden. Dabei gilt, dass
auch bislang bei vorsatzlichen Sachbeschadigungen seitens diverser Stimmen in der
Literatur und Rechtsprechung (vgl. hierzu Arloth in: BeckOK Strafvollzug, 19. Edition,
Art. 89 BayStVollzG, Rn. 4, m. w. N.) eine Aufrechnung mit dem Hausgeld moglich sein
soll, da eine Berufung auf ein Aufrechnungsverbot bei vorsatzlichen unerlaubten Hand-
lungen Treu und Glauben widerspricht. Die Einfligung in Art. 89 Abs. 2 wirkt insofern
einerseits klarstellend, andererseits erweitert sie den Anwendungsbereich auf grob
fahrléssig herbeigefiihrte Sachschéden. Ein Gleichlauf mit den Personenschéden
scheint angezeigt, auch bei Sachschaden besteht insoweit keine gesteigerte Schutzbe-
durftigkeit. Auch die Regelungen anderer Lander sehen dies bereits vor (vgl. § 72
Abs. 2 JVollzGB Il in Baden-Wurttemberg, § 52 Abs. 1 HStVollzG in Hessen, § 77
Abs. 1 HmbStVollzG in Hamburg und § 122 Abs. 2 JVollzGB | LSA in Sachsen-Anhalt
und 8§ 72a Abs. 1 ThiirJVollzGB in Thiringen).

Zu Nr. 16 (Art. 91 Abs. 1 Satz 4-E)

Bereits bislang gilt der ungeschriebene Grundsatz, dass Gefangene bei Durchsuchun-
gen ihrer HaftrAume kein Anwesenheitsrecht haben. Der Schutzbereich des Art. 13 GG
umfasst keine Haftraume in einer Justizvollzugsanstalt; das Hausrecht der Anstalt be-
steht auch an den Haftréumen, sodass grundséatzlich die Befugnis der Anstaltsbediens-
teten besteht, Haftraume jederzeit unabhangig vom Einverstandnis der Gefangenen zu
betreten (vgl. BVerfG, Beschluss vom 30. Mai 1996 — 2 BvR 727/94 —, juris, Rn. 13).
Nach standiger Rechtsprechung besteht daher auch kein Anwesenheitsrecht des Ge-
fangenen (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 25. September 2023, BeckRS 2023, 41317,
Rn. 18; OLG Celle, Beschluss vom 23. Oktober 2017, BeckRS 2017, 137504, Rn. 15,
jeweils m. w. N). Nach einer kurzlich ergangenen Entscheidung des BayObLG ist je-
doch bei der Frage, ob dem Gefangenen die Anwesenheit wahrend der Durchsuchung
des Haftraumes erlaubt wird, eine Ermessensentscheidung unter Vornahme einer Ein-
zelfallabwagung zu treffen (BayObLG, Beschluss vom 30. Oktober 2023, NStZ 2024,
249, Rn. 12).

In der Regel ist die Anwesenheit von Gefangenen bei Durchsuchungen allerdings mit
Gefahren fur die Sicherheit und Ordnung der Anstalt verbunden. Insbesondere ist zu
berticksichtigen, dass die Art und Weise der Durchsuchung auch im Hinblick auf die
durchsuchten Orte besonders schiitzenswert ist. Denn wissten die Gefangenen hier-
Uber Bescheid, kdnnten sie ihre Verstecke an die Durchsuchungsmodalitaten anpas-
sen. AulRerdem mussen die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes bei Durch-
suchungen regelmaliig unter Betten, Schranken und Regalen Kontrollen durchfiihren
und hierbei in die Hocke oder Knie gehen. In derartigen Positionen sind sie gegeniber
Angriffen oder Ubergriffen der Gefangenen besonders anféllig und auch aufgrund der
raumlichen Enge in den Haftrdumen weitgehend schutzlos. Ferner ist zu berlicksichti-
gen, dass Durchsuchungen naturgemaf ohne vorherige Ankiindigung erfolgen und sich
ein Anlass fur eine Durchsuchung aufgrund entstandener Verdachtsmomente kurzfristig
ergeben kann. In diesen Fallen kann ein Abwarten auf die Rickkehr von Gefangenen,
die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haftraum, sondern etwa bei der Arbeit oder bei
einem Besuch befinden, nicht erfolgen.

Der neue Art. 91 Abs. 1 Satz 4 stellt daher klar, dass der Grundsatz bei Haftraumdurch-
suchungen die Abwesenheit des Gefangenen ist. Die Anwesenheit von Gefangenen ist
daher auf diejenigen Ausnahmefalle beschrankt, in denen positiv keine Anhaltspunkte
fur Gefahren fir die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegen. Eine gesonderte
Begriindung fir eine Durchsuchung in Abwesenheit des Gefangenen ist damit im Re-
gelfall nicht erforderlich. Unberihrt bleiben Anwesenheitsrechte von Gefangenen auf-
grund anerkannter anderer Umsténde, insbesondere bei Sichtung von besonders ge-
kennzeichneter Verteidigerpost, wobei in diesem Fall keine Durchsuchung, sondern
eine bloRe Sichtkontrolle erfolgt (vgl. OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2012, 27, m. w. N.).

Zu Nr. 17 (Art. 96 Abs. 4-E)

Bislang setzt die Fesselung bei einer Ausfuhrung, Vorfiihrung oder beim Transport, sofern
kein Fall des Art. 96 Abs. 1 vorliegt, eine Fluchtgefahr in erhéhtem Mal voraus. Entspre-
chend einem von den Justizvollzugsanstalten vielfach vorgetragenem praktischen Be-
durfnis soll kunftig hierfur eine ,einfache® Fluchtgefahr geniigen. Dies ist im Hinblick auf
Art. 96 Abs. 1 BayStVollzG konsequent, da die Fluchtgefahr in erhéhtem Malf3 bereits an



Drucksache 19/4434 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 32

sich fur besondere Sicherungsmafinahmen, zu denen die Fesselung gehért, geniigt. Bei
Ausfliihrungen, Vorfuhrungen und beim Transport handelt es sich um Situationen, in de-
nen den Gefangenen eine Entweichung leichter fallt und die daher besonders sensibel
sind. Die Neuregelung entspricht dabei der Rechtslage in den meisten anderen Landern,
die eine einfache Fluchtgefahr fir eine Fesselung bei einer Ausfiihrung, Vorfihrung oder
beim Transport geniigen lassen (vgl. etwa § 67 Abs. 4 JVollzGB Ill, § 83 Abs. 6 SachsSt-
VollzG, § 74 Abs. 5 HmbStVollzG).

Die Anderung wahrt insbesondere die verfassungsrechtlichen Vorgaben: Laut der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Januar 2023, Az. 2 BvR 1719/21,
begegne eine vollzugsbehdrdliche Praxis, die ohne Priifung der individuellen Flucht-
IMissbrauchsgefahr durch Justizbedienstete beaufsichtigte Ausfiihrungen nur erlaubt,
wenn Gefangene gefesselt sind, im Hinblick auf die Vorgaben der Européischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) und dem Erfordernis einer strengen Verhaltnismafig-
keitsprufung verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht ver-
langt daher eine Berticksichtigung der Umstande des Einzelfalls, insbesondere des Vor-
verhaltens in der Haft, des Gesundheitszustands, des Alters und des Ablaufs vorange-
gangener Ausfuhrungen. Eine Fluchtgefahr in erhéhtem Mal3, wie sie auch § 69
Abs. 9 StVollzG NRW nicht vorsah, der der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zugrunde lag, hat das Bundesverfassungsgericht dagegen nicht vorausgesetzt.

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden gewahrt, denn die Fesselung
nach Art. 96 Abs. 4 liegt auch kiinftig im Ermessen der Justizvollzugsanstalt. Im Rah-
men der Ermessensausubung ist nach allgemeinen Grundséatzen den Umstanden des
Einzelfalls und insbesondere den vom Bundesverfassungsgericht erwahnten Aspekten
Rechnung zu tragen.

Zu Nr. 18 (Art. 108 Abs. 4 Satz 1-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Im Rahmen des Gesetzes zur Reform
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde § 1896 BGB aufgehoben. Die Re-
gelung findet sich nun inhaltsgleich in § 1814 Abs. 3 Satz 2 BGB.

Zu Nr. 19 (Art. 130 Abs. 1-E)

Es handelt sich einerseits um eine Folgeanpassung, die durch die Anderung von Art. 9
bedingt ist. Infolge der Anderungen ist ein Verweis auf Art. 9 insgesamt geboten. Aus-
genommen ist nur Abs. 4, da insoweit Art. 130 Abs. 3 eine Spezialregelung fir junge
Gefangene enthalt. Daruber hinaus werden die bisher von den Verwaltungsvorschriften
zu Art. 130 BayStVollzG vorgesehenen erganzenden Inhalte des Vollzugsplans vor
dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in die gesetzli-
che Regelung iiberfuihrt. Eine inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden.

Zu Nr. 20 (Art. 146 Abs. 3-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Nr. 21 (Art. 149 Abs. 1-E)

Die Neufassung von Abs. 1 stellt eine Folgednderung zu den Anpassungen im Bereich
der Art. 46 ff.-E. dar. Wie bei Art. 46 wird die Unterscheidung zwischen stets zu vergu-
tender Arbeit und anderweitiger Beschéftigung, die nur unter besonderen Vorausset-
zungen zu verglten ist, aufgegeben, sodass einheitlich eine Vergutungspflicht besteht.
Zugleich werden die Verweisungen redaktionell angepasst. Die neuen Vorschriften der
Art. 46a und 46c-E sollen fur junge Gefangene entsprechend Anwendung finden, da
keine triftigen Griinde fir eine Differenzierung bestehen.

Zu Nr. 22 (Art. 161 Abs. 2 und 4-E)

Art. 161 konkretisiert den Vollzugsplan fur den Sonderfall, dass bei den Gefangenen
zugleich Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten ist. In diesem Fall sind
besondere Vorgaben notwendig, die darauf hinwirken sollen, dass sich die Gefahrlich-
keit der Gefangenen reduziert und damit auch die Notwendigkeit fir die Sicherungsver-
wahrung mdglichst schon wéahrend des Vollzugs der Freiheitsstrafe entfallt (vgl.
Art. 159). Es handelt sich daher bei Abs. 1 um Konkretisierungen des Art. 9 Abs. 2-E,
an denen unverandert festzuhalten ist. Art. 161 Abs. 2 kann dagegen aufgrund der An-
derungen des Art. 9 Abs. 3-E kirzer gefasst werden: Die Notwendigkeit fortlaufender
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Anpassung und Harmonisierung mit weiteren fur die Behandlung bedeutsamen Er-
kenntnissen ergibt sich bereits ausdriicklich aus Art. 9 Abs. 3-E. Ein Regelungsbedarf
besteht daher nur noch insoweit, als die Mindestanpassungsfrist fir den Fall der ange-
ordneten oder vorbehaltenen Sicherungsverwahrung sechs Monate betragt.

Abs. 4 kann aufgrund der Neufassung von Art. 9 Abs. 5-E aufgehoben werden. Die Er-
orterung und Aushéndigung des Vollzugsplans ergibt sich bereits unmittelbar aus den
allgemeinen Vorgaben zum Vollzugsplan, sodass es keiner Sonderregelung in Art. 161
Abs. 4 mehr bedarf.

Zu Nr. 23 (Art. 166 Abs. 4-E)

Art. 166 Abs. 2 BayStVollzG sieht eine getrennte Unterbringung von Frauen und Méan-
nern in gesonderten Anstalten oder Abteilungen vor. Ausnahmen sind gemaf Art. 166
Abs. 3 BayStVollzG bislang nur méglich im Rahmen der Teilnahme an Behandlungs-
mafRnahmen in einer anderen Anstalt.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre geben Anlass, weitere Ausnah-
memaoglichkeiten vom Trennungsgrundsatz einzufiigen. In Reaktion auf die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 (1 BvR 2019/16) wurde
im Personenstandsrecht die Angabe des Geschlechts als ,divers” eingeflihrt. Ebenso
stellte sich bislang in wenigen Einzelféllen die Frage der Unterbringung von transsexu-
ellen und intersexuellen Gefangenen, etwa nach einer Geschlechtsdnderung. Dabei
wurden bislang Entscheidungen unter Berticksichtigung aller Umsténde des Einzelfal-
les getroffen, um die Gefangenen in einer geeigneten und auch geschitzten Umgebung
unterzubringen. Die Entscheidungen ergehen dabei unter Einbindung des arztlichen,
psychologischen und sozialpddagogischen Dienstes, wobei eine erfolgte oder ange-
strebte Personenstandsénderung hierbei ebenso bericksichtigt wird wie zahlreiche
weitere Faktoren, etwa das geschlechtliche Zugehdorigkeitsempfinden sowie bereits vor-
genommene geschlechtsangleichende Mal3hahmen.

Durch den Erlass des Gesetzes Uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Ge-
schlechtseintrag (SBGG) auf Bundesebene ist zu erwarten, dass die Zahl der Félle mit
geanderten Geschlechtseintrag zunehmen wird. Da das SBGG bis auf die Erklarung
gegeniber dem Standesamt und die Versicherung des Betroffenen, dass der gewahlite
Geschlechtseintrag ihrer Geschlechtsidentitdt am besten entspricht und dass sie sich
der Tragweite der durch die Erklarung bewirkten Folgen bewusst ist, keine weiteren
Anforderungen vorsieht, sind ferner Einzelfélle nicht auszuschlie3en, in denen Gefan-
gene missbrauchlich eine Geschlechtsdnderung vornehmen, etwa um eine Verlegung
in eine andere Abteilung oder eine andere Justizvollzugsanstalt herbeizufihren und da-
bei vermeintliche Vorziige zu genieRen. Es gilt damit, nicht nur die Interessen der ein-
zelnen Gefangenen selbst in den Blick zu nehmen, sondern auch Bedurfnisse der Ubri-
gen Gefangenen wie auch das Sicherheits- und Ordnungsinteresse der Justizvollzugs-
anstalten.

Sachgerechte Lésungen sind dabei wie bisher nur unter Berlcksichtigung der Um-
stande des Einzelfalles moglich. Insbesondere ist die Schaffung eigener Anstalten nicht
nur aufgrund des damit verbundenen Aufwands nicht mdglich, sondern wirde ihrerseits
zu diskriminierenden Folgen fir die betroffenen Gefangenen fihren und deren Interes-
sen und Bedurfnisse im Einzelfall nicht hinreichend wurdigen.

Am Prinzip der Mal3geblichkeit des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister soll
dabei festgehalten werden. Kinftig soll der neue Art. 166 Abs. 4 aber — in Anlehnung
an bereits in Berlin und Hamburg bestehende Regelungen — ausdricklich klarstellen,
vom Grundsatz der getrennten Unterbringung im Einzelfall unter Berucksichtigung der
Personlichkeit und der Bedirfnisse der Gefangenen, der Erreichung des Vollzugsziels
und der Sicherheit und Ordnung der Anstalt, einschlie3lich der Bedurfnisse der tbrigen
Gefangenen, im Einzelfall abzuweichen. Satz 2 stellt dabei klar, dass dies auch fir Per-
sonen gilt, die sich nicht dem im Personenstandseintrag angegeben Geschlecht fur zu-
gehdorig fihlen oder deren Geschlechtsangabe im amtlichen Personenstandseintrag be-
reits abgeéndert wurde.
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Zu Nr. 24 (Art. 179 Abs. 2 Satz 1-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Das Krankenpflegegesetz wurde mitt-
lerweile durch das Pflegeberufegesetz (PfIBG) abgeldst. Inhaltlich ist mit der Anpas-
sung des Verweises keine Anderung verbunden. Bislang nach dem Krankenpflegege-
setz erteilte Erlaubnisse gelten gemafl § 64 Satz 2 PfIBG zugleich als Erlaubnis im
Sinne des Pflegeberufegesetzes.

Zu Nr. 25 (Art. 189 Abs. 1-E)

Die Anderung dient der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Wie
sich aus den obigen Ausfuhrungen des kriminologischen Dienstes ergibt, ist die Stu-
dienlage im Bereich der Gefangenenarbeit, der Vergitung und der Auswirkungen auf
die Resozialisierung teils noch durftig. Insbesondere die Frage der Hohe des Arbeits-
entgelts fiir Gefangene ist und damit einhergehende Konsequenzen sind bislang nicht
hinreichend untersucht. Das Aufgabenfeld des kriminologischen Dienstes wird daher
um eine regelméaRige Evaluation in Bezug auf die Arbeit von Strafgefangenen, die Ver-
glutung und die Wirkungen auf die Resozialisierung erweitert. Dies ermdglicht insbeson-
dere, die Auswirkungen der neuen Vorschriften in diesem Bereich zu evaluieren und
Anderungen vorzunehmen, sofern sich herausstellen sollte, dass Anpassungsbedarf
besteht.

Zu Nr. 26 (Art. 208-E)

Zum Zeitpunkt des Erlasses des BayStVollzG regelte § 92 Abs. 1 des Jugendgerichts-
gesetzes (JGG) noch den Vollzug der Jugendstrafe. Mittlerweile regelt er die Rechts-
behelfe u. a. im Bereich der Jugendstrafe. Diese Regelung geht dem Landesrecht vor,
da die Gesetzgebungskompetenz fur das gerichtliche Verfahren weiterhin dem Bund
zusteht. Aus diesem Grund ist § 92 Abs. 1 JGG in Art. 208 ersatzlos zu streichen.

Ebenso ist der Verweis auf § 130 StVollzG zu streichen, da dieser den Vollzug der Si-
cherungsverwahrung betrifft, die mittlerweile vom BaySvVollzG geregelt wird und dies-
bezuglich mit Art. 103 BaySvVollzG eine eigensténdige Regelung enthalt.

Im Ubrigen handelt es sich um eine redaktionelle Anderung zur Klarstellung. Der Voll-
zug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft wird in 88 171
bis 175 StVollzG geregelt und wurde bei Einfuhrung des BayStVollzG nicht durch lan-
desrechtliche Regelungen ersetzt, da er nicht der Materie des ,Strafvollzugs” zuzurech-
nen ist und insoweit keine Ubertragung der Gesetzgebungskompetenz auf die Lander
erfolgt ist. Aus diesem Grund stellt Art. 208 BayStVollzG bereits jetzt klar, dass es in-
soweit bei den bundesrechtlichen Vorschriften verbleibt. Konsequenterweise betrifft
dies auch die 8§ 179 ff. StVollzG, die die Datenschutzvorschriften fir diese Haftarten
enthalten. Dies wird nunmehr mit der Ergédnzung klargestellt. Ferner ist der Verweis
redaktionell zu aktualisieren, da § 187 StVollzG zwischenzeitlich aufgehoben worden
ist.

Zu Nr. 27 (Art. 209-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Der Aufhebungsbefehl des Art. 209
Abs. 2 ist bereits umgesetzt und kann daher aufgehoben werden. Infolgedessen ist die
Uberschrift des Art. 209 anzupassen.

Zu 8§ 2 (Anderung des Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes)
Zu Nr. 1 (Art. 9 Abs. 3 und 4-E)

Die Neufassung von Abs. 3 und 4 dient der Angleichung an die Anderungen im BaySt-
VollzG in Bezug auf die Erstellung von Vollzugspléanen.

Zu Nr. 2 (Art. 25-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Durch die Neufassung des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) Ende 2021 hat sich die bisher in § 55 Abs. 1 Satz 5 TKG
a. F. verortete Regelung inhaltsgleich auf § 91 Abs. 1 Satz 4 verschoben.
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Zur Nr. 3 (Art. 39-E)
Zu Buchst. a (Abs. 3 Satz 1-E)

Nach bisherigem Recht sehen die Vorschriften des BaySvVollzG im Vergleich zu Straf-
gefangenen eine héhere Vergitung fir Sicherungsverwahrte vor. Dies beruht auf dem
verfassungsrechtlichen Abstandsgebot zwischen der Sicherungsverwahrung und dem
Strafvollzug. Aufgrund der héheren Vergitung gegeniiber Strafgefangenen sollen die
Sicherungsverwahrten die finanzielle Basis fiir eine moglichst eigenverantwortliche Le-
bensfiihrung schon wahrend der Sicherungsverwahrung erhalten, insbesondere die
Mdoglichkeit zur Selbstverpflegung. Die Anhebung unterstreicht zudem den Behand-
lungsaspekt der Beschéaftigung und die besondere Bedeutung zur Férderung der Fa-
higkeiten der Sicherungsverwahrten fir eine Erwerbstétigkeit nach der Entlassung. Die
Erhéhung soll die Sicherungsverwahrten zur Annahme von Beschéftigungsgeboten zu-
satzlich motivieren (vgl. Drs. 16/13834, S. 43).

Die deutliche Erhdhung der Vergiltung im Bereich des BayStVollzG fuhrt aufgrund des
Abstandsgebots zu einem Anpassungsbedarf im Bereich der Sicherungsverwahrung.
Mit der Erhéhung um ebenfalls 6 Prozentpunkte wird dem Abstandsgebot weiterhin ge-
ndgt.

Zu Buchst. b (Abs. 4 Satz 2-E)

Es handelt sich um eine Folgeanderung. Dadurch, dass die Verglutungsstufen und sons-
tigen Kriterien der Vergltung kiinftig unmittelbar in Art. 48 BayStVollzG und nicht mehr
in der Bayerischen Strafvollzugsvergitungsverordnung geregelt werden, ist der Ver-
weis anzupassen. Damit gelten die neuen Vergutungsstufen auch im Bereich der Si-
cherungsverwahrung.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 5-E)

Aufgrund der Anpassung der Vergutungsstufen in Art. 48-E BayStVollzG ist auch eine
Anpassung der Mindestvergltung bei der Sicherungsverwahrung geboten. Dabei wird
wie bislang die Vergutungsstufe Il (bzw. nunmehr 1ll) gewahlt, was einer Erh6hung um
zwei Prozentpunkte entspricht.

Zu Buchst. d (Abs. 6-E)

Bislang war eine Ausbildungsbeihilfe aufgrund Vergutungsausfalls wegen der Teil-
nahme an therapeutischen Mal3nahmen lediglich im Bereich der Sicherungsverwah-
rung vorgesehen. Nachdem nunmehr gemafR Art. 46a-E BayStVollzG allgemein eine
Ausbildungsbeihilfe fur die Teilnahme an therapeutischen MaRnhahmen entfallt, kann im
BaySvVollzG auf diese Regelung verwiesen werden. Dabei wird an der bislang gelten-
den Hochstanzahl von zehn Wochenstunden festgehalten. Die im Vergleich zu
Art. 46a-E BayStVollzG hdhere Stundenzahl beruht auf dem Abstandsgebot sowie dem
Umstand, dass therapeutische MalZnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung von
besonderer Relevanz sind. Die Neufassung ist damit insgesamt redaktioneller Natur,
inhaltliche Anderungen sind damit nicht verbunden.

Die neue Regelung zum (Teil-)Erlass von Verfahrenskosten gilt im Bereich der Siche-
rungsverwahrung entsprechend. Gerade im Bereich der Sicherungsverwahrung fallen
regelméaRig durch Begutachtungen hohe Verfahrenskosten an, sodass der (Teil-)Kos-
tenerlass insbesondere zur Geltung kommen soll, um eine Resozialisierung zu verein-
fachen.

Zu Nr. 4 (Art. 45 Abs. 2-E)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Erh6hung der Vergltung in
Art. 39 BaySvVollzG. Art. 45 BaySvVollzG sieht einen Taschengeldanspruch fur Siche-
rungsverwahrte fir den Fall der Bedurftigkeit vor. Sinn und Zweck des Taschengelds
liegen darin, dem mittellosen Sicherungsverwahrten in entsprechender Anwendung des
Rechtsgedankens der Sozialhilfe eine Mindestausstattung zur Befriedigung solcher Be-
dirfnisse zukommen zu lassen, die Uber die auf Existenzsicherung ausgerichtete Ver-
sorgung durch die Justizvollzugsanstalt hinausgehen. Durch die Gewéahrung eines Ta-
schengelds soll auch vermieden werden, dass Sicherungsverwahrte fiir behandlungs-
feindliche, subkulturelle Abhangigkeiten von anderen Sicherungsverwahrten anféllig
werden (Drs. 16/13834, S. 45).
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Bislang entspricht das monatliche Taschengeld dem zweieinhalbfachen Tagessatz der
Eckvergutung. Durch die deutliche Steigerung der Eckvergltung um 6 Prozentpunkte
wirde ein Beibehalten der bisherigen Taschengeldberechnung zu nicht gerechtfertigten
Steigerungen fuhren und uber die Mindestausstattung hinausgehen. Sie wird daher
— angesichts der Erhdhung der Eckvergiitung moderat — angepasst.

Das Gleiche gilt fur die Taschengeldgewéhrung im Fall des Art. 45 Abs. 2
Satz 2 BaySvVollzG.

Zu Nr. 5 (Art. 69 Abs. 2-E)

Die Anderung betrifft den Zugriff auf das Hausgeld bei vorsatzlichen oder grob fahrlas-
sigen Verletzungen fremden Eigentums wahrend der Inhaftierung und der Anpassung
von Art. 89 Abs. 2 BayStVollzG. Auf die obige Begriindung wird daher verwiesen. Eine
Differenzierung zwischen Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten ist insoweit nicht
geboten.

Zu Nr. 6 (Art. 70 Abs. 1 Satz 4-E)

Die Anderung entspricht der Erganzung von Art. 91 Abs. 1 Satz 4 BayStVollzG, wes-
halb auf die obigen Ausfilhrungen Bezug genommen wird. Eine Unterscheidung zwi-
schen Strafhaft und Sicherungsverwahrung ist insoweit nicht geboten (vgl. OLG Celle,
Beschluss vom 23. Oktober 2017, BeckRS 2017, 137504, 16).

Zu Nr. 7 (Art. 74 Abs. 6-E)

Die Anderung entspricht inhaltlich der Anderung von Art. 96 Abs. 4 BayStVollzG.
Grunde fir eine andere Handhabung bei Sicherungsverwahrten bestehen nicht, zumal
bei Sicherungsverwahrten die Gefahr der Entweichung aufgrund der Aussicht langjéh-
rigen Freiheitsentzugs gegeniber Gefangenen regelmafig deutlich héher sein dirfte.
Es wird daher auf die obige Begriindung verwiesen.

Zu Nr. 8 (Art. 85 Abs. 3-E)

Die Anderung erklart Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG-neu firr den Bereich der Sicherungs-
verwahrung fur entsprechend anwendbar. Dies ermdglicht die Abweichung vom Tren-
nungsgrundsatz unter Berucksichtigung der Umsténde des Einzelfalls und damit die
notwendige Flexibilitat fir sachgerechte Losungen auch im Bereich der Sicherungsver-
wahrung.

Zu Nr. 9 (Art. 100 Abs. 3 Satz 3-E)

Der Verweis auf Art. 95 des Gesetzes zur Ausfliihrung der Sozialgesetze (AGSG) ist
anzupassen, da diese Regelung zwischenzeitlich aufgehoben wurde. Sie findet sich
nunmehr in Art. 46 BayMRVG.

Zu 8 3 (Anderung des Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes)
Zu Nr. 1 (Art. 5-E)

Die Anderung erklart Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG-neu fir den Bereich der Untersu-
chungshaft fur entsprechend anwendbar. Dies erméglicht die Abweichung vom Tren-
nungsgrundsatz unter Berlicksichtigung der Umstéande des Einzelfalls und damit die
notwendige Flexibilitat fir sachgerechte Lésungen.

Zu Nr. 2 (Art. 12 Abs. 3-E)

Es handelt sich um Folgeédnderungen zur Anpassung der Vergitungsvorschriften im
BayStVollzG. Die Erhéhung der Eckvergitung wird ebenso im Bereich der Untersu-
chungshaft umgesetzt. Der Verweis erfolgt dabei wie bisher nur insoweit, wie nicht die
Eigenheiten der Untersuchungshaft, die nicht der Bestrafung des Beschuldigten, son-
dern der Sicherung der Durchfiihrung eines ordnungsgemafen Strafverfahrens dient,
entgegenstehen. Dies betrifft insbesondere auch die neu eingefuhrte Méglichkeit des
teilweisen Erlasses von Verfahrenskosten, da zum Zeitpunkt der Untersuchungshaft die
Frage, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat und in welcher Héhe Kosten ent-
standen sind, noch nicht geklart ist.
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Zu Nr. 3 (Art. 26 Abs. 2 Satz 2-E)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Der Verweis auf Art. 78 Abs. 1 BaySt-
VollzG ist zu Korrigieren, da dessen Abs. 2 zwischenzeitlich aufgehoben wurde und
Art. 78 BayStVollzG nur noch lber einen Absatz verfiigt.

Zu Nr. 4 (Art. 33 Abs. 4 Satz 1-E)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung.

Zu 8 4 (Anderung des Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes)

Die Anderung erklart Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG-neu fir den Jugendarrest firr entspre-
chend anwendbar. Dies ermdglicht die Abweichung vom Trennungsgrundsatz unter Be-
ricksichtigung der Umstande des Einzelfalls und damit die notwendige Flexibilitat fir
sachgerechte Lésungen auch im Bereich der Jugendarrestanstalten.

Zu 85 (Anderung der Aufbewahrungsverordnung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Der Verweis in der Aufbewahrungs-
verordnung ist durch eine vorherige Anderung von Art. 202 BayStVollzG korrekturbe-
dirftig geworden.

Zu 8§ 6 (Aufhebung der Bayerischen Strafvollzugsvergltungsverordnung)

Aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf den Wesent-
lichkeitsgrundsatz werden die Vergitungsstufen und -kriterien kiinftig unmittelbar im
BayStVollzG geregelt. Die bisherige BayStVollzVergV verliert damit ihren Anwendungs-
bereich und ist aufzuheben.

Zu 8§ 7 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Entsprechend der Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts bleiben die bisherigen Regelungen bis zu einer gesetzlichen Neurege-
lung, langstens bis zum 30. Juni 2025, weiter anwendbar (Rn. 234 des Urteils vom
20. Juni 2023), sodass die Neuregelungen zum 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt werden.
Eine rickwirkende Inkraftsetzung ist auch beziiglich der Anderung derjenigen Vorschrif-
ten, die das Bundesverfassungsgericht fir mit dem Grundgesetz unvereinbar erklart
hat, nicht geboten: Das Bundesverfassungsgericht hat eine entsprechende Verpflich-
tung ausdrticklich verneint (vgl. Rn. 243 ff. des Urteils vom 20. Juni 2023).



Patzinger, Cornelius

Von: Gruber, Jonas

Gesendet: Donnerstag, 26. September 2024 14:37

An: Lombardo, Irene

Cc: Mundry, Isabell; Mahl, Tobias

Betreff: AW: F 3 -4430E - VIl a-7940/2023  Entwurf eines Gesetzes zur

Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften; Verbandsanhorung

Sehr geehrte Frau Lombardo,
Danke fiirs Zuleiten der Unterlagen.

Die ABB wird im Rahmen der Verbandsanhdrung keine Stellung beziehen, da die geplanten Anderungen den
Kernbereich des Tatigkeitsfeldes einer Bewahrungshelferin bzw. eines Bewahrungshelfers nicht betreffen.

Mit freundlichen GriRen,

Jonas Gruber
Vorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft
Bewdhrungshilfe Bayern

Koénigswarterstr. 56

90762 Flrth

Tel: 0911 7662711
www.bewaehrungshilfe-bayern.de

Von: Lombardo, Irene <lrene.Lombardo@stmj.bayern.de>

Gesendet: Montag, 16. September 2024 15:52

An: Mundry, Isabell <isabell.mundry@Ig-r.bayern.de>; Gruber, Jonas <Jonas.Gruber@Ig-nfue.bayern.de>
Betreff: WG: F 3 - 4430 E - VIl a - 7940/2023 Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften; Verbandsanhérung

Sehr geehrte Frau Mundry,
sehr geehrter Herr Gruber,

da bei mir von Herrn Tobias Mahl die Nachricht eingegangen ist, dass er derzeit nicht im Dienst ist, (bersende ich
lhnen beigefligte E-Mail zur Kenntnis.

Mit freundlichen Griien

Trene Lombardo

Justizangestellte



Bayer. Staatsministerium der Justiz
Prielmayerstr. 7

80335 Minchen

Tel.: 089 5597-3555

Von: Lombardo, Irene

Gesendet: Montag, 16. September 2024 08:47

An: 'Tobias.Mahl@Ig-m2.bayern.de' <Tobias.Mahl@Ig-m2.bayern.de>

Betreff: F 3 - 4430 E - VIl a - 7940/2023 Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes
und weiterer Rechtsvorschriften; Verbandsanhérung

< Datei: 7940_2023_9.pdf >>

< Datei: Gesetzentwurf.pdf >> < Datei: Allgemeine_Hinweise_zum_Bayerischen_Lobbyregistergesetz.pdf >>

Sehr geehrter Herr Mahl,
die in der Anlage beigefligten Dokumente erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den im Schreiben genannten Sachbearbeiter.

Mit freundlichen GriRRen

Irene Lombardo
Justizangestellte

Bayer. Staatsministerium der Justiz
Prielmayerstr. 7

80335 Miinchen

Tel.: 089 5597-3555



Patzinger, Cornelius

Von: ra-sekretariat <ra-sekretariat@blaek.de>

Gesendet: Montag, 14. Oktober 2024 15:58

An: Schmitz, Andreas; Patzinger, Cornelius

Betreff: Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes

und weiterer Rechtsvorschriften - 2024/499/RA -

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Schmitz,
sehr geehrter Herr Regierungsdirektor Patzinger,

vielen Dank fir die Méglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften. Derzeit haben wir jedoch keine
Anmerkungen zu diesem Entwurf.

Mit freundlichen GriiRen

Felix Frahling, Assessor
Bayerische Landesarztekammer
Leiter des Referats Recht
Muhlbaurstralle 16

81677 Minchen

Telefon: +49 89 4147-485
E-Mail: f.frihling@blaek.de
Internet: www.blaek.de

Informationen lUber den Datenschutz erhalten Sie unter https://www.blaek.de/seiteninformation/datenschutz




Patzinger, Cornelius

Von: Jirgen Schneider <juergen.schneider@bdk.de>

Gesendet: Freitag, 4. Oktober 2024 19:47

An: Andreas.Schmitz@atmj.bayern.de; Patzinger, Cornelius

Betreff: Re: F3-4430 E - VIl a-7940/2023  Entwurf eines Gesetzes zur Anderung
des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften;
Verbandsanhérung

Sehr geehrter Herr Patzinger,
sehr geehrter Herr Schmitz,

herzlichen Dank fiir die Beteiligung an der Verbandsanhorung.

Seitens unseres Verbandes wurden die Anderungen gepriift, diese sind in unserem Sinne, wir haben keine Einwiande.

Mit freundlichen GriiRen
Jurgen Schneider

Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.
Landesverband Bayern

Jurgen Schneider

Landesvorsitzender

GebhardtstraRe 7

90762 Fiirth

Mobil: +49 151 26423855

E-Mail: juergen.schneider@bdk.de
Internet: bdk.de

> Lombardo, Irene <irene.lombardo@stmj.bayern.de> hat am 16.09.2024 09:48 CEST geschrieben:
>

>

> Sehr geehrte Damen und Herren,

>

> die in der Anlage beigefligten Dokumente erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme.
>

> Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den im Schreiben genannten Sachbearbeiter.

>

> Mit freundlichen GriiRen

>

> Irene Lombardo

>

> Justizangestellte

>

> Bayer. Staatsministerium der Justiz

> Prielmayerstr. 7

> 80335 Minchen

> Tel.: 089 5597-3555



Freie Wohlfahrtspflege

Bayern

Position der Freien Straffalligenhilfe
fur ein Gesetz zur Resozialisierung

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern setzt sich flr die Entwicklung und gesetzliche Fundierung
eines umfassenden Resozialisierungskonzepts in Bayern ein. Dieses Konzept zielt darauf ab,
die Resozialisierung von inhaftierten Personen zu férdern und ihre erfolgreiche Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft zu gewahrleisten. Die Freie Straffalligenhilfe der Freien Wohlfahrts-
pflege Bayern unterstitzt bereits in vielfaltiger Weise inhaftierte Menschen und ihre Angehori-
gen vor, wahrend und nach der Haft und ist ein wesentlicher Baustein eines solchen Resozi-
alisierungskonzeptes.

Ausgangslage

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Juni 2023 hat die landesrechtlichen Vor-
schriften zur Vergitung von inhaftierten Menschen im Strafvollzug in Bayern und Nordrhein-
Westfalen als verfassungswidrig erklart. Die derzeitigen Konzepte zur Umsetzung des verfas-
sungsrechtlichen Resozialisierungsgebots, wie sie im Bayerischen Strafvollzugsgesetz (Ba-
yStVollzG) verankert sind, seien inkoharent und widerspruchlich. Es sei unklar, welchen Stel-
lenwert die Arbeit im Vergleich zu anderen ,Behandlungsmaf3inahmen® hat und welche Ziele
mit dieser Malinahme erreicht werden sollen. Die vorgesehene Vergutung flir geleistete Arbeit
sei ebenfalls unzureichend definiert. Laut Bundesverfassungsgericht ist ein wissenschaftlich
fundiertes Gesamtkonzept von Resozialisierung und eine gesetzliche Regelung notwendig.
Die beiden Bundeslander sind nun aufgefordert, ihnre Landesstrafvollzugsgesetze bis 30. Juni
2025 entsprechend anzupassen

Was beinhaltet Resozialisierung in Bayern?

Laut BayStVollzG! umfasst Resozialisierung alle MalRnahmen, die auf eine kiinftige deliktfreie
Lebensfuhrung hinwirken. Dies schliel3t schulische und berufliche Bildung, Arbeit, psychologi-
sche und sozialpddagogische MalRnahmen, seelsorgerische Betreuung und Freizeitgestaltung
ein. Das Ziel ist die Verhltung weiterer Straftaten und der Opferschutz. Die Lebensbedingun-
gen im Vollzug sollen den allgemeinen Lebensverhéltnissen so weit wie moglich angeglichen
werden. Schadlichen Folgen des Freiheitsentzugs soll entgegengewirkt werden, und der Voll-
zug soll darauf ausgerichtet sein, den Gefangenen bei der Wiedereingliederung in die Freiheit
zu helfen.

Was ist uns wichtig?

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern betont, dass Resozialisierung nicht ausschlie3lich auf Ar-
beit bezogen ist. Wir fordern eine ganzheitlich angelegte Resozialisierung, die auch Aspekte
wie Wohnraum, soziale Integration und gesundheitliche Versorgung berticksichtigt.

L https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayStVollzG
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Wir setzen uns ein fur ein Gesetz, das den Anspruch auf Resozialisierung festigt und einheit-
liche Standards etabliert.

Wir erkennen die Fortschritte und Bemiihungen in Bayern zur Verbesserung der Resozialisie-
rung an, insbesondere im Bereich des Ubergangsmanagements und der Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Akteuren.

Trotz bestehender Anséatze gibt es aber noch Raum fur Verbesserungen im Bayerischen Straf-
vollzug. Eine verstérkte Integration von Malinahmen der Freien Straffalligenhilfe und ihre
sachgerechte Finanzierung sind notwendig, um den Resozialisierungsauftrag effektiv umzu-
setzen.

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern fordert:

e (gesetzliche Regelungen, die den spezifischen Bedirfnissen und Gegebenheiten vor
Ort gerecht werden und die jahrzehntelangen Erfahrungen der Freien Straffalligenhilfe
einbeziehen;

e die Aufnahme des auch von der Freien Wohlfahrtspflege Bayern seit Jahren erfolgreich
praktizierten Ubergangsmanagement in eine solche gesetzliche Regelung, um die Ent-
lassungsvorbereitung und Wiedereingliederung von straffallig gewordenen Menschen
zu verbessern;

e eine angemessene und verlassliche Finanzierung fir Resozialisierungsmaf3nahmen;
die Starkung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren vor, wahrend
und nach der Haft ein, um eine ganzheitliche und effiziente Resozialisierung zu ge-
wahrleisten;

o die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Férderung physischer und psy-
chischer Gesundheit inhaftierter Menschen;

e den Ausbau von Alternativen zur Haft fir eine Vielzahl von Delikten;

¢ den konsequenten Wohnungserhalt wahrend eines Haftaufenthalts;

¢ den weiteren Ausbau der Forderung familiarer Kontakte;

e eine verbesserte Arbeitsforderung, um erfolgreich in das Arbeitsleben zurtickzukehren
- dazu gehdrt auch eine angemessene Vergutung in Haft, die den Wert der Arbeit fur
Inhatftierte bereits im Vollzug erfahrbar macht;

e eine Einbeziehung arbeitender Strafgefangenen in die Rentenversicherung, um Ren-
tenansprtche zu sichern.

Wir sind davon uberzeugt, dass eine ganzheitliche Resozialisierung entscheidende Beitrage
zur Pravention von Straftaten leisten kann und die Sicherheit und das Wohlergehen der ge-
samten Gesellschaft fordert.

Die Verbande der Freien Wohlfahrtspflege Bayern stehen bereit, ihnr Fachwissen und ihre Ex-
pertise in die Entwicklung eines wirksamen Resozialisierungskonzeptes einzubringen.

Miinchen, 30.11.2023
Wilfried Miick
Geschaéftsfiuhrer



Freie Wohlfahrtspflege

Freie Wohlfahrtspflege Bayern | LessingstraBe 1 | 80336 Miinchen

Bayrisches Staatsministerium der Justiz

Herrn Ministerialdirektor Dr. Winfried Brechmann
Prielmayerstr. 7

80335 Miinchen

- Per E-Mail -

E-Mail
info@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Telefon
089 54497-0

Datum
15.10.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in
Wilfried Mick

Stellungnahme der Freien Wohlfahrtspflege Bayern zum
Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor,
sehr geehrte Damen und Herren,

Bayern

Freie Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern

LessingstraBe 1

80336 Minchen

Tel. 089 54497-0

Fax 089 54497-187
info@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschaftsfiihrer
Wilfried Miick

Vorsitz 2024

Bayerisches Rotes Kreuz
Koérperschaft des éffentlichen Rechts
Garmischer Str. 19-21

81373 Miinchen

Vizeprasidentin
Brigitte Meyer

Bankverbindung

Bank fur Sozialwirtschaft AG

BIC BFSWDE33XXX

IBAN DE67 3702 0500 0009 8000 00

die Freie Wohlfahrtspflege Bayern dankt fir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ge-
setzesentwurf zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes. Wir sehen in diesem Ent-
wurf eine Reihe von Ansatzpunkten, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen inhaftierter
Menschen und zur Forderung ihrer Resozialisierung beitragen kénnen. Es sollte dabei unbe-
dingt die Chance genutzt werden, die vom Bundesverfassungsgericht gestellte Aufgabe der
Entwicklung eines Uber die Fragen zur Vergitung der Gefangenenarbeit hinausgehenden

wirksamen und in sich schliissigen Resozialisierungskonzepts zu erftllen.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 20. Juni 2023 in seinem Urteil ,Gefangenen-
vergltung II“ (2 BvR 166/16, 2 BVR 1683/17)! den Gesetzgeber dazu verpflichtet, ein umfas-
sendes Resozialisierungskonzept zu entwickeln und die wesentlichen Regelungen des Straf-
vollzugs hierauf aufzubauen. Dieses umfassende Gesamtkonzept misse aus dem Gesetz
selbst erkennbar sein. Auf die Gefangenenarbeit bezogen, hat der Gesetzgeber die Zwecke,
die im Rahmen seines Resozialisierungskonzepts mit der (Gesamt-)Vergitung und insbeson-
dere dem monetaren Vergutungsteil erreicht werden sollen, im Gesetz zu benennen und wi-
derspruchsfrei aufeinander abzustimmen. Die Gefangenenarbeit und deren Vergitung mis-
sen dabei so gestaltet sein, dass die festgelegten Resozialisierungsziele tatséchlich erreicht

werden kdnnen.

1 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 20.06.2023 — 2 BVR 166/16 [Gefangenenvergitung 11]
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Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern hat im vergangenen Jahr nach dem Urteil des BVerfG, mit
der Expertise und dem Erfahrungswissen der Freien Straffélligenhilfe, verschiedentlich Unter-
stutzung bei der Weiterentwicklung des Resozialisierungskonzepts im Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetz angeboten.

Wir bringen nun unser Wissen und unsere Uberlegungen zu einer wirksamen Resozialisierung
mit der nachfolgenden detaillierten Bewertung zu spezifischen Punkten des Gesetzesentwurfs
sehr gerne ein:

Art. 2 E — Aufgaben des Vollzugs

Wir begriiRen die explizite Aufnahme der Resozialisierung in Art. 2 des Gesetzesentwurfs.
Jedoch erachten wir es als wichtig, die Resozialisierung vor den Schutz der Allgemeinheit zu
stellen. Das Grundrecht auf Resozialisierung bildet die Grundlage fir die erfolgreiche Wieder-
eingliederung strafféllig gewordener Personen in die Gesellschaft. Eine deutliche Priorisierung
dieser Aufgabe erhoht die Erfolgsaussichten, dass entlassene Inhaftierte ein straffreies, eigen-
verantwortliches Leben fuhren, was letztlich auch dem langfristigen Schutz der Allgemeinheit
dient.

Die Freie Wohlfahrtspflege ergénzt diesen Ansatz, indem sie spezialisierte Dienstleistungen
bereitstellt, die den individuellen Bedurfnissen der Inhaftierten entsprechen. Dazu gehoért die
umfassende Vorbereitung wahrend der Haftzeit, die Planung, Organisation und Begleitung der
Entlassung in stabile Lebensverhéltnisse sowie die Entwicklung von Strategien zur Ruckfall-
pravention.

Art. 3 E - Behandlung im Vollzug

Wir begriien ausdriicklich die Ausrichtung der Behandlungsmafinahmen im Strafvollzug an
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den klaren Fokus auf die Wiedereingliede-
rung der Gefangenen. Der Einbezug wissenschaftlicher Expertise ist nicht nur eine sinnvolle
Entscheidung, sondern auch eine zentrale Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Insbe-
sondere die Orientierung an den Erkenntnissen der Desistance-Forschung, die sich mit den
Faktoren befasst, welche zu einem dauerhaften Abbruch krimineller Karrieren fiihren, ist von
grofRer Bedeutung.

Um die Resozialisierung der Inhaftierten nachhaltig zu gestalten, wére es aus unserer Sicht
zielfuhrend, die wesentlichen Bausteine einer erfolgreichen Wiedereingliederung im Gesetz
zu benennen und entsprechend zu wirdigen. Dazu zahlen Aspekte wie Wohn- und Unter-
kunftsmoglichkeiten, eine angemessene Gesundheitsversorgung, berufliche Integration und
Arbeit, Schuldenberatung, soziale Sicherung, Suchtberatung und -therapie sowie die Forde-
rung familidrer und sozialer Bindungen. Ein in sich schlissiges und aufeinander abgestimmtes
Resozialisierungskonzept, welches diese MalRnahmen umfasst, sollte im Gesetz verankert
werden. Dabei ist es entscheidend, die Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten der verschie-
denen Akteure im Strafvollzug, wie z.B. dem Sozialdienst der Justizvollzugsanstalten, Seel-
sorger*innen, Mitarbeitende des Justizvollzugsdienstes und die Freie Straffalligenhilfe, klar zu
definieren.

Wir bedauern es, dass im vorliegenden Gesetzentwurf die Freie Straffalligenhilfe nicht als
wichtige Akteurin im Strafvollzug und im Ubergangsmanagement zur Entlassungsvorbereitung
bertcksichtigt wird. Die Freie Straffalligenhilfe spielt eine zentrale Rolle bei der Absicherung

2



Seite 3 von 12 Freie Wohlfahrtspflege
Bayern

der im Vollzug getroffenen MaRnahmen zur Resozialisierung und ist fiir einen nahtlosen Uber-
gang der Inhaftierten in ein straffreies Leben von grof3er Bedeutung. Daher sollte ihre Einbin-
dung in das Gesetz entsprechende Berucksichtigung finden.

Art. 9 E — Vollzugsplan, Beteiligung der Gefangenen

Wir begriRen die Aufnahme aller Behandlungsmaf3nahmen in den Vollzugsplan sowie deren
Anpassung an die spezifischen Bedarfe der Inhaftierten. Die regelmafRige Uberpriifung des
Vollzugsplans ist ein wichtiger Schritt, um die Fortschritte der Malinahmen zu bewerten und
notwendige Anpassungen vorzunehmen. Der derzeit vorgesehene Zeitraum von mindestens
zwolf Monaten fir die Uberpriifung erscheint jedoch zu lang. Um die Wirksamkeit der MafR-
nahmen besser einschéatzen und gezielt nachjustieren zu kénnen, empfehlen wir, den Voll-
zugsplan in der Regel alle sechs Monate im Rahmen einer Vollzugsplankonferenz anzupas-
sen. FUr Inhaftierte mit einer Vollzugsdauer von bis zu einem Jahr sollte eine angemessene
Verkirzung der Uberprifungsfrist erfolgen. Eine klar gestaffelte zeitliche Vorgabe ware hier
fur einen fur alle transparenten Ablauf sinnvoll.

Die Beteiligung der Inhaftierten an der Planung und Besprechung des Vollzugsplans ist eben-
falls von groRer Bedeutung. Es sollte sichergestellt werden, dass die betroffenen Personen
aktiv in die Vollzugsplankonferenzen eingebunden werden. Ein Dialog mit den Inhaftierten an-
statt Uber sie starkt die Motivation zur Mitarbeit und erhdht die Erfolgschancen der MaRRnah-
men.

Darlber hinaus regen wir an, die Kooperation zwischen den Justizvollzugsanstalten und der
Freien Wohlfahrtspflege explizit im Gesetz zu verankern. Diese Zusammenarbeit ist essenzi-
ell, insbesondere in den Bereichen der Durchfiihrung von Behandlungsmaf3hahmen, des
Ubergangsmanagements sowie der Beratung und Begleitung nach der Entlassung. Die Freie
Straffalligenhilfe spielt hierbei eine wichtige Rolle, indem sie Inhaftierte auf ihre Entlassung
vorbereitet und sie in stabile Lebensverhéltnisse begleitet.

Ebenso regen wir an, Anreize fur die Teilnahme an padagogischen und sozialpddagogischen
Maflnahmen zu schaffen. Eine Ausfallentschadigung, ahnlich wie sie bereits fiir therapeuti-
sche Malinahmen vorgesehen ist, kdnnte hier einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der
Teilnahmebereitschaft leisten.

Art. 25 Sondereinkauf — Neu

Wir bitten um eine weitere Anderung im Gesetzentwurf. Der Sondereinkauf sollte fur alle In-
haftierten an drei frei wahlbaren Zeitpunkten im Jahr erméglicht werden. Dies bedeutet, dass
8§25 Satz 2 in seiner aktuellen Form gestrichen werden sollte.

Derzeit ist der Sondereinkauf fur Inhaftierte christlicher Konfessionen auf Ostern und Weih-
nachten festgelegt, wobei ein weiterer Zeitpunkt frei gewahlt werden kann. Wir unterstitzen
eine Neuregelung, welche einen dreimaligen Sondereinkauf fiir alle Gefangenen unabhangig
von ihrer religidsen Zugehdrigkeit frei wahlbar macht. Dies fordert die Gleichbehandlung aller
Inhatftierten und verhindert eine Ungleichbehandlung aufgrund der Religionszugehdrigkeit.
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Art. 39 E — Beschaftigung

Wir begrif3en ausdriicklich, dass der Gesetzentwurf den Mehrwert von Beschéaftigung im Voll-
zug hervorhebt. Hierbei wird Beschéftigung nicht nur als Mittel zur F6rderung der Erwerbsta-
tigkeit nach der Entlassung betrachtet, sondern auch als wichtiges Instrument zur Schaffung
einer stabilen Alltagsstruktur wahrend der Haft sowie zur Vermittlung von Wertschétzung an
die inhaftierten Personen. Diese positiven Effekte tragen wesentlich zur Resozialisierung bei.

Jedoch erscheint der in der Begriindung genannte Aspekt, dass arbeitende Gefangene ruhiger
seien als nicht-arbeitende, als nicht angebracht. Ordnung und Sicherheit im Vollzug sind zwar
wichtige Voraussetzungen fir einen geregelten Haftalltag, sie dirfen jedoch nicht als priméares
Ziel der Beschéftigungsmalinahmen betrachtet werden (vgl. Art. 3). Wesentlich ware vielmehr,
klar herauszuarbeiten, welche Bedingungen notwendig sind, damit Beschaftigung tatsachlich
die gewilinschten positiven Effekte erzielt. Denn eine unangemessen gestaltete Arbeitssitua-
tion kann im schlechtesten Fall demotivieren, herabsetzen oder gar gesundheitsschadlich
sein. Daher kommt der Ausgestaltung des Beschaftigungsverhaltnisses eine besondere Be-
deutung zu.

Die Anhebung des Arbeitsentgeltes und die Erhéhung der Freistellungstage sind begrii3ens-
werte Schritte, die die Wertschatzung und Anerkennung der Arbeit verdeutlichen. Allerdings
sollte die Arbeit im Strafvollzug einem normalen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhalt-
nis angepasst werden (Brutto-Modell). Nach Art. 5 Abs. 1 BayStVollzG sollte das Leben im
Vollzug den allgemeinen Lebensverhéltnissen soweit wie moéglich angeglichen werden. Der-
zeit ist die Arbeit im Vollzug jedoch weiterhin nicht mit einem reguléaren Arbeitsverhaltnis zu
vergleichen, da wesentliche Rechte der Arbeitnehmer*innen wie Altersvorsorgeleistungen feh-
len und das Vergltungssystem keinen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Einkom-
men ermoglicht. Auch die bestehende Arbeitspflicht sowie die begrenzten Wahlmdéglichkeiten
hinsichtlich der Art der Beschaftigung stehen einem normalen Arbeitsverhaltnis entgegen.

Besonders positiv bewerten wir, dass die berufliche Bildung im Art. 39 E Abs. 1 an erste Stelle
gesetzt wird und damit als zentrales Ziel der Beschéftigung im Vollzug anerkannt ist. Die Ver-
besserung der beruflichen Qualifikationen stérkt die Chancen der Inhaftierten auf dem Arbeits-
markt nach der Entlassung und ist somit ein wesentlicher Baustein fiir eine erfolgreiche Reso-
zialisierung.

Art. 42 E — Arbeitspflicht

Im Entwurf wird angefuihrt, dass der Arbeitspflicht im Kontext der Resozialisierung eine bedeu-
tende Rolle zukomme (S. 9). Diese Aussage bleibt jedoch unbelegt und findet in der wissen-
schaftlichen Literatur keine ausreichende Bestatigung. Auch die Ergdnzung im Gesetz, wo-
nach die Arbeitspflicht dem Zwecke der Behandlung dienen soll, fihrt zu keiner weiteren Kla-
rung. Der Zwang zur Arbeit steht im Widerspruch zu dem Konzept der Wertschatzung durch
Arbeit, da diese nur durch freiwillige und selbstbestimmte Beteiligung entstehen kann. Eine
sinnvolle Resozialisierung sollte auf die freiwillige Motivation der Inhaftierten zur Teilnahme an
Arbeits- und Bildungsmafnahmen setzen, anstatt auf eine verpflichtende Arbeitserteilung.

Art. 46 E — Arbeitsentgelt

Der Wert von Erwerbstatigkeit muss nicht nur durch die Tatigkeit selbst, sondern auch durch
eine spurbare und gerechte Vergitung zum Ausdruck kommen. Arbeit im Strafvollzug sollte
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daher sowohl monetér als auch durch nicht-finanzielle Anreize entsprechend gewurdigt wer-
den. Die geplante Erh6hung der Vergutungsgrundlage von 9 auf 15 Prozent der Bezugsgrolie
nach § 18 SGB IV stellt zwar eine Verbesserung dar, jedoch bleibt unklar, weshalb gerade
diese Prozentzahl als angemessen angesehen wird. Zudem fehlen fundierte Untersuchungen
zu den Einkommens- und Ausgabensituationen inhaftierter Menschen, sodass keine genaue
Aussage daruiber getroffen werden kann, ob die Vergitung tatsachlich ausreicht.

Ungewiss ist auch, ob das formulierte Ziel, den inhaftierten Personen einen ,eigenverantwort-
lichen Umgang mit Geld“ (Art. 46 E Abs. 1 Satz 3) zu vermitteln, erreicht werden kann. Da nur
3/7 des Arbeitsentgelts zur freien Verfigung stehen (Art. 50), ergeben sich beispielsweise bei
einem monatlichen Einkommen von rund 500 Euro — geméanR Vergltungsstufe 4 — etwa 7 Euro
pro Tag. Mit diesem Betrag missen vermutlich die taglichen Bedirfnisse im Vollzug gedeckt
werden, was kaum Raum lasst, um Verpflichtungen wie Unterhaltszahlungen zu erfillen,
Schulden zu tilgen oder Wiedergutmachungsleistungen zu erbringen. Das aktuelle Vergi-
tungssystem bietet daher nur eine unzureichende Grundlage, um die Inhaftierten auf ein ei-
genverantwortliches Leben nach der Haft vorzubereiten. Auch die fehlende Berticksichtigung
der Arbeitenden in der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet, dass ihre Arbeitsleistung
nicht vollstandig anerkannt wird.

Die Vergutungserh6hung sollte den inhaftierten Menschen die Moglichkeit geben, neben dem
alltaglichen Konsum auch finanzielle Verpflichtungen zu erfiillen, Schulden abzutragen und fur
die Zeit nach der Haft Ricklagen zu bilden. Um die Arbeit im Vollzug wertzuschatzen, sollte
die Vergitung so gestaltet sein, dass sie den Bedingungen der Erwerbsarbeit aul3erhalb des
Strafvollzugs entspricht — einschlief3lich der Absicherung in der Rentenversicherung.

Im Gesetzentwurf wird zudem darauf verwiesen, dass hohere Vergutungen die Anzahl der
Arbeitsplatze in Unternehmerbetrieben reduzieren kénnten, da die Produktivitat der Inhaftier-
ten als gering angesehen wird. Fur diese Aussage fehlen jedoch belastbare Nachweise, und
auch bei den Anhdrungen vor dem Bundesverfassungsgericht wurde dieses Argument kritisch
hinterfragt. Es erscheint einseitig, die Arbeitsqualitéat der Inhaftierten als Ursache fiir mogliche
Probleme darzustellen, wéhrend Faktoren wie die technische Ausstattung der Betriebe und
die Effizienz der Arbeitsablaufe in den Anstalten ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen, die
sich verbessern liel3e.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich die BehandlungsmafRnahmen im Vollzug kinftig auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse stitzen sollen. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse
der Studie von Prof. Dr. Ghanem und Niklas Ippisch zur ,Schuldensituation und Schuldenre-
gulierung Inhaftierter in Bayern“ von besonderer Relevanz, da sie bereits in den Entwurf ein-
flieRen konnten.

Art. 46a E — Entsch&digung fir entgangenes Entgelt

Die Einfuhrung der Ausfallentschadigung im Rahmen von Art. 46a E ist ein positiver und wich-
tiger Schritt. Besonders hervorzuheben ist, dass Behandlungsmaf3nahmen, die wahrend der
Arbeitszeit stattfinden, vergitet werden, wodurch Verdienstausfalle fur die Inhaftierten vermie-
den werden. Dies schafft einen Anreiz zur Teilnahme an diesen Mal3nahmen und fordert die
aktive Mitwirkung an der eigenen Resozialisierung.

Es ist jedoch entscheidend, dass auch sozialpddagogische MalRhahmen wie Termine bei ex-
terner Schuldner- und Insolvenzberatung, Suchtberatung, Familienberatung sowie Gesprache
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und begleitete Ausgange im Rahmen des Ubergangsmanagements der Freien Straffalligen-
hilfe, unter den Begriff der ,BehandlungsmalRnahmen® fallen. Diese wichtigen Termine tragen
mafgeblich zur Vorbereitung auf ein straffreies Leben nach der Entlassung bei und sollten
daher ebenso in die Ausfallentschadigungsregelung einbezogen werden.

Daruber hinaus sollte die Ausfallentschadigung unabhéngig von der Tageszeit gelten. Inhaf-
tierte, die an Behandlungsmaflinahmen aufRerhalb der reguléaren Arbeitszeiten teilnehmen,
sollten nicht benachteiligt werden. Es ist wichtig, dass die Regelung auch padagogische und
sozialpadagogische MaRnahmen umfasst, die im Rahmen des Ubergangsmanagements und
der Resozialisierung eine zentrale Rolle spielen. Solche Anreize kdnnten die Motivation zur
Teilnahme an Praventionskursen und anderen wichtigen Resozialisierungsmaflnahmen er-
heblich steigern und die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Einsichtsfahigkeit fordern.

Art. 46b E — Arbeitsurlaub und Anrechnung Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt

Wir begriien grundsatzlich die Verdopplung der Freistellungstage von einem auf zwei Tage
fur Personen, die zwei Monate ununterbrochen eine Beschaftigung ausgeiibt haben. Aller-
dings zeigt die Praxis, dass diese Freistellungstage aus verschiedenen Griinden fir viele Be-
troffene kaum spirbar sind. Bei Menschen mit lebenslanger Freiheitsstrafe, deren Entlas-
sungszeitpunkt noch nicht festgelegt ist, kann eine Anrechnung nicht erfolgen, da diese einen
feststehenden Entlassungszeitpunkt voraussetzt. Auch fir andere Inhaftierte bleibt der Effekt
oft aus, wenn die Strafvollstreckungskammern die Haftfreistellungstage zunachst auf den Ent-
lassungszeitpunkt anrechnen und sie dann wieder abziehen.

Diese Regelung entspricht u.E. nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts, das
in seinem Urteil zur Gefangenenvergutung gefordert hat, namlich eine Anerkennung — sei es
durch Geld oder durch nicht-monetédre Vorteile — einen Gegenwert fir die geleistete Arbeit
darstellen muss, der fir die Gefangenen direkt und deutlich wahrnehmbar ist. In der aktuellen
Form wird dieser Vorgabe nur bedingt Rechnung getragen.

Art. 46¢ E — Erlass von Verfahrenskosten

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Gefangene nach sechs Monaten ununterbrochener Be-
schaftigung einen Erlass ihrer Verfahrenskosten in Hohe der von ihnen erzielten Vergutung
erhalten, jedoch maximal 5% der zu tragenden Kosten. Diese Regelung bietet fiir Personen
mit langen Haftstrafen eine Mdglichkeit, ihre Verfahrenskosten schrittweise zu reduzieren und
damit ihre finanzielle Ausgangslage bei der Entlassung zu verbessern. Allerdings hat sie nur
einen sehr begrenzten Effekt fur den GrofR3teil der Inhaftierten, deren Haftdauer weniger als
zwei Jahre betragt. Selbst bei durchgehender Beschéaftigung wiirde sich fur diese Gruppe die
Schuldenlast nur minimal verringern, was den gewunschten Entlastungseffekt kaum spirbar
macht.

Es ware ein wesentlicher Fortschritt fur die Betroffenen, wenn sie bereits bei ihrer Entlassung
durch eine signifikante Reduzierung der Schulden, insbesondere der Verfahrenskosten, ent-
lastet waren. Die Regelung in Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass bereits nach drei Monaten
ununterbrochener Beschéaftigung 5% der Verfahrenskosten erlassen werden kdnnen. Eine ent-
sprechende Anpassung dieser Regelung ware auch in Bayern winschenswert, um die finan-
zielle Situation der Inhaftierten, insbesondere bei kiirzeren Haftstrafen, zu verbessern.
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Daruiber hinaus betrifft der Erlass von Verfahrenskosten derzeit nur arbeitende Inhatftierte. Es
fehlt jedoch an einer Losung fur diejenigen, die aufgrund von Arbeitsplatzmangel oder physi-
schen und psychischen Einschréankungen keine Beschaftigung erhalten kdnnen. Auch diese
Gruppe sollte die Mdglichkeit zur Schuldenregulierung bekommen, da sie haufig in einer be-
sonders schwierigen finanziellen Lage ist.

Die Schlussfolgerung des Entwurfs, dass bei Kurzstrafen unter zwei Jahren kein Bedarf fir
einen Verfahrenskostenerlass besttinde, ist nicht stichhaltig. Die Studie von Prof. Dr. Ghanem
hat gezeigt, dass Verfahrenskosten bei Kurzstrafen von den Fachkraften als eine der zentrals-
ten Schuldenarten angesehen werden, die dringend angegangen werden muss. Dies betrifft
etwa 50% der Inhaftierten, bei denen zudem eine hohe Fluktuation besteht. Durch die aktuelle
Regelung wirden diese Personen kaum von einem Erlass der Verfahrenskosten profitieren,
obwohl der Bedarf deutlich vorhanden ist.

Angesichts der haufig kirzeren Haftzeiten und der oft nicht nahtlos ineinander Gibergehenden
Arbeitsangebote ist eine ununterbrochene Beschéftigung Uber sechs Monate fir viele Inhaf-
tierte schwer zu erreichen.

Art. 54 Satz 1 E — Taschengeld

Wahrend das Arbeitsentgelt erhdht wird, bleibt die Berechnung des Taschengeldes unverén-
dert, sodass es nicht steigt. Taschengeld erhalten insbesondere inhaftierte Personen, die aus
gesundheitlichen Grinden nicht arbeiten kdnnen, denen keine Arbeit zugewiesen werden
kann oder die liber keine anderen Einkommensquellen verfligen. Diese Regelung benachtei-
ligt somit unverschuldet nicht arbeitende Inhaftierte und kann das soziale Klima im Vollzug
negativ beeinflussen. Die Kluft zwischen arbeitenden und nicht arbeitenden Inhaftierten wird
durch den Entwurf erheblich vergréZert. Dies widerspricht dem Ziel des Entwurfs, an anderer
Stelle selbst betont, dass ein zu geringes Taschengeld vermieden werden sollte, um ,behand-
lungsfeindliche, subkulturelle Abh&ngigkeiten von anderen Gefangenen® (S. 24) zu verhindern.

Das Taschengeld sollte daher analog zur Erh6hung des Arbeitsentgeltes angepasst werden,
um sicherzustellen, dass auch Personen, die unverschuldet nicht arbeiten kdnnen, nicht be-
nachteiligt werden. Dies wirde nicht nur die soziale Gerechtigkeit fordern, sondern auch zur
Stabilisierung des Vollzugsklimas beitragen.

Zusatzlich sollte festgelegt werden, dass auch Untersuchungshaftlinge, die unverschuldet kei-
ner Arbeit nachgehen kdnnen und bediirftig sind, einen Anspruch auf Taschengeld haben.
Eine entsprechende Regelung sollte auch in das Bayerische Untersuchungshaftvollzugsge-
setz aufgenommen werden, um eine Gleichbehandlung aller Gefangenen zu gewahrleisten.

Art. 63 Abs. 2 Satz 1 E - Art und Umfang der Leistungen, Kostenbeteiligung

Die geplante Einfuhrung einer Kostenbeteiligung bei zahnmedizinischen Behandlungen ,im
Umfang der Beteiligung gesetzlich Versicherter” erscheint problematisch, insbesondere ange-
sichts der aktuellen Vergutungsregelung fir Gefangene. Inhaftierte Personen verfigen im Ver-
gleich zu Menschen aufRerhalb des Strafvollzugs Uber ein deutlich geringeres Einkommen,
sodass eine Gleichsetzung bei der Kostenbeteiligung zu einer Uberforderung fiihren kénnte.
Um eine angemessene Losung zu gewabhrleisten, sollte stattdessen die Regelung nach § 55
Abs. 2 SGB V zur Anwendung kommen.
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Die Gefahr besteht, dass sich inhaftierte Personen eine notwendige zahnmedizinische Be-
handlung nicht mehr leisten kénnten. Dies ware nicht nur aus gesundheitlicher Perspektive
problematisch, sondern wirde auch den Zielen der Resozialisierung und der Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsmarkt entgegenstehen.

Art. 78 E — Hilfe wahrend des Vollzugs

Gefangene sollen im Bemuhen unterstitzt werden, ihre Rechte und Pflichten wahrzunehmen,
darunter auch die Ausubung ihres Wahlrechts, die Sorge fur Unterhaltsberechtigte und die
Regulierung von Schulden. Die im Entwurf enthaltene Begriindung zur Schuldnerberatung (S.
19), wonach dies durch Angebote der Justizvollzugsanstalt oder durch die Vermittlung an
Dritte wie Schuldnerberatungsstellen erfolgen kdnne, ist jedoch rechtlich und fachlich nicht
korrekt.

Seit dem 01.01.2019 wird in Bayern die Schuldner- und Insolvenzberatung aus einer Hand
erbracht. Nach § 305 der Insolvenzordnung darf die Insolvenzberatung nur von anerkannten
Insolvenzberatungsstellen durchgefuhrt werden. Diese Anforderungen erfullen alle Schuldner-
und Insolvenzberatungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern.

Der Kontakt zur Schuldner- und Insolvenzberatung fur Inhatftierte erfolgt tber die Justizvoll-
zugsanstalten, jedoch muss sichergestellt werden, dass ausschlieR3lich anerkannte Insolvenz-
beratungsstellen involviert sind, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.?

Zudem mdochten wir auf die hohen Qualitatsstandards der Schuldner- und Insolvenzberatung
in Justizvollzugsanstalten hinweisen, die fiir eine sachgerechte Beratung und Unterstitzung
der Inhaftierten von entscheidender Bedeutung sind.?

Art. 166 Abs. 4 E - Trennung des Vollzugs

Die Aktualisierung von Art. 78 E im Zusammenhang mit der Einflhrung des Selbstbestim-
mungsgesetzes steht zwar nicht direkt mit der Gefangenenvergitung in Verbindung, dennoch
begrufRen wir ausdrticklich die Anpassung des Grundsatzes der getrennten Unterbringung.
Diese Anpassung ist ein wichtiger Schritt zur Berlicksichtigung der Rechte und Bedurfnisse
trans- und intergeschlechtlicher Inhaftierter im Strafvollzug.

Es ist von zentraler Bedeutung, dass bei der Umsetzung dieses Grundsatzes die individuellen
Bedurfnisse der betroffenen Personen im besonderen Mal3e berticksichtigt werden. Trans-
und intergeschlechtliche Inhaftierte sind haufig mit spezifischen Herausforderungen und Dis-
kriminierungen konfrontiert, die Uber das allgemeine Umfeld im Strafvollzug hinausgehen. Da-
her muss sichergestellt werden, dass ihre Sicherheit, Wiirde und Integritat im Vollzug umfas-
send geschtzt wird. Hierbei ist ein sensibler und respektvoller Umgang unerlasslich, um die
Wirde der Betroffenen zu wahren und Diskriminierung aktiv entgegenzuwirken.

Daruber hinaus sollte bei der Umsetzung auf sorgfaltige, einzelfallbezogene Entscheidungen
geachtet werden, um das Risiko eines Missbrauchs der Mdglichkeit zur Wahl des Geschlechts

2 Teil 14 Vorschriften fur den Bereich der Verbraucherinsolvenz nach der Insolvenzordnung, Art. 112 — 116 AGSG, abrufbar

unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGSG-G16

3 Schuldner- und Insolvenzberatung in den Justizvollzugsanstalten in Bayern Fachausschuss Schuldnerberatung, Qualitatsstan-

dard, 2019, LAG O|F, abrufbar unter: https://www.lagoefw.de/wp-content/uploads/2024/05/2019 Qualitaetsstandard Schuldner-
und_Insolvenzberatung_in_JVA.pdf
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im Vollzug zu minimieren. Diese Entscheidungen missen gut durchdacht und transparent ge-
staltet sein, um sowohl die Sicherheit der betroffenen Personen als auch die Integritat des
Vollzugs zu gewabhrleisten.

Offen bleibt jedoch, nach welchen Kriterien die Entscheidungen zur Unterbringung getroffen
werden sollen. Es ist essenziell, klar festzulegen, welche Instanz die Einschatzung vornimmt,
wie die betroffene Person gegen eine Entscheidung Einspruch erheben kann und wie das
Verfahren in solchen Fallen ablauft. Aus Sicht der Freien Straffalligenhilfe ist es unerlasslich,
diese Ablaufe transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Dies sollte im Rahmen von Qua-
litatsstandards festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Inhaf-
tierten gewahrt bleiben und faire sowie transparente Entscheidungen getroffen werden.

Weiterhin kdnnte die Einfihrung von Schulungsprogrammen fiir das Personal in Justizvoll-
zugsanstalten zu den Themen Genderdiversitat und den speziellen Bedurfnissen von trans-
und intergeschlechtlichen Inhaftierten dazu beitragen, Diskriminierung und Missverstandnisse
abzubauen. Durch solche MafRnahmen kdnnte der Vollzug besser auf die individuellen Bedurf-
nisse der betroffenen Personen eingehen und das Risiko flr negative Erfahrungen im Haftall-
tag verringert werden.

Art. 189 Abs. 1 E — Kriminologischer Dienst

Die regelmafiige Evaluation der Behandlungsmaf3nahmen durch den kriminologischen Dienst
ist ein positiver Schritt, um die Wirksamkeit der Resozialisierungsmafinahmen im Strafvollzug
kontinuierlich zu Uberpriifen. Besonders wichtig ist jedoch, dass die Ergebnisse dieser For-
schung nicht nur intern verwendet, sondern 6ffentlich zuganglich gemacht werden, um Trans-
parenz zu schaffen und den Erkenntnistransfer in die Gesellschaft und Fachwelt zu ermdogli-
chen.

Darlber hinaus halten wir es flir notwendig, auch unabhangige Forschungsinstitute, die nicht
direkt an Weisungen des Justizministeriums gebunden sind, mit Studien zu beauftragen. Eine
starkere Einbindung von Instituten der ,freien Wissenschaft” wirde zusétzliche, unabhéngige
Perspektiven in die Forschung einbringen und die Qualitat der Evaluationsprozesse steigern.

Ein positives Beispiel fiir die wissenschaftliche Zusammenarbeit bietet die vom Freistaat Bay-
ern in Auftrag gegebene Studie ,Schuldensituation und Schuldenregulierung bei Inhaftierten
in Bayern*, die von Prof. Dr. Christian Ghanem und Niklas Ippisch von der Fakultat Sozialwis-
senschaften der Technischen Hochschule Nirnberg durchgefihrt wurde. Die Veroffentlichung
dieser Ergebnisse begrifRen wir sehr, da sie wertvolle Einblicke in die finanziellen Herausfor-
derungen von Inhaftierten bietet und wichtige Anhaltspunkte fur die Weiterentwicklung der Be-
handlungsmafnahmen liefert.

Es ware zudem dienlich, weitere Forschungsbereiche in den Fokus zu riicken, die zur Verbes-
serung der Resozialisierung beitragen konnen. Hierzu kdnnten beispielsweise Studien tber
Entlassstrome, die Wohnsituation von entlassenen Personen, Erkenntnisse aus der De-
sistance-Forschung und der Fokus auf soziale und familidre Beziehungen gehdren.

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern ist gerne bereit diesen Prozess konstruktiv zu begleiten
und bietet ihre Expertise an.

4 Studie, Schuldensituation und Schuldenregulierung bei Inhaftierten in Bayern, November 2023 — Januar 2024 ist abrufbar un-
ter: https://opus4.kobv.de/opus4-ohm/frontdoor/index/index/docld/2280
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Fazit

Der vorliegende Gesetzentwurf basiert auf den grundlegenden Prinzipien des Angleichungs-,
Gegensteuerungs- und Eingliederungsgrundsatzes, welche den Strafvollzug leiten sollen.

In Ubereinstimmung mit Art. 5 Abs. 1 BayStVollzG zielt er darauf ab, die Lebensbedingungen
der Inhaftierten so weit wie moglich den allgemeinen Lebensverhéaltnissen anzugleichen. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich ,Arbeit und Beschaftigung®, welcher als
wesentliche Mittel zur Resozialisierung betrachtet werden. Allerdings weisen wir auf einige
Punkte hin, die in einer umfassenden Uberarbeitung beriicksichtigt werden sollten.

Arbeit im Strafvollzug:

Ein bedeutender Kritikpunkt bleibt, dass Arbeit im Strafvollzug weiterhin kein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhéltnis darstellt. Die fehlenden Arbeitnehmer*innenrechte, wie der
Schutz vor Kiindigung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und eine geregelte Rentenversiche-
rung, verhindern, dass Arbeit im Vollzug einen echten Resozialisierungsbeitrag leisten kann.
Die Festlegung auf ein Sonderverhaltnis ohne Gewerkschaftsvertretung oder Betriebsrat so-
wie das unzureichende Entlohnungssystem erschweren es, den Inhaftierten den Wert einer
regularen Erwerbstatigkeit fur ein straffreies Leben nahezubringen. Der Entwurf berticksichtigt
leider nicht, einen dringend notwendigen Systemwechsel zu einem Bruttolohnsystem einzulei-
ten, um der Arbeit innerhalb und auf3erhalb des Vollzugs gerecht zu werden.

Offener Vollzug:

In Bayern ist der Ausbau des offenen Vollzugs dringend notwendig. Mit einer Unterbringungs-
quote von nur 4,5 Prozent gegentiber dem bundesweiten Durchschnitt von 14,7 Prozent liegt
Bayern deutlich hinter anderen Bundeslandern zurlick. Der offene Vollzug bietet die wichtige
Mdoglichkeit, Inhaftierte gezielt auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt vorzubereiten
und ihnen durch mehr Eigenverantwortung Perspektiven fir ein straffreies Leben zu erdffnen.
Eine Erweiterung dieser Vollzugsform ist daher unerlasslich, um den Anforderungen des mo-
dernen Arbeitsmarkts gerecht zu werden und die Resozialisierungschancen zu verbessern.

Frauenférderung:

Die Beschaftigungssituation von inhaftierten Frauen ist weiterhin unzureichend berticksichtigt.
Ihre geringere Anzahl fihrt dazu, dass sie weniger Zugang zu Arbeits- und Bildungsangeboten
haben, was einen erheblichen Nachteil darstellt. Es bedarf spezieller Férdermalinahmen und
struktureller Anpassungen, um diesen Missstand zu beheben. Besondere Aufmerksamkeit
sollte zudem der Situation von Schwangeren und Muttern kurz nach der Entbindung im Straf-
vollzug gelten, um eine angemessene Betreuung sicherzustellen. Auch die Prifung des An-
spruchs auf Elterngeld im offenen Vollzug wéare ein wichtiger Schritt, um die Unterstlitzung von
Mittern in Haft zu verbessern und familienorientierte Resozialisierungskonzepte zu fordern.
Es wére aul3erdem wiunschenswert, wenn Frauen Elternzeit nehmen kénnten, um sich beddirf-
nisorientiert um ihr Kind kimmern zu kénnen. In diesem Zusammenhang sollte eine Art El-
terngeld fur Frauen, die zuvor in Haft gearbeitet haben, eingefiihrt werden, damit sie durch die
Betreuung ihres Kindes nicht schlechter gestellt sind als andere inhatftierte Frauen.
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Sozialversicherung und Rentenanspriche:

Die fehlende Einbeziehung inhaftierter Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung hat
weitreichende Folgen: Inhaftierte ohne Rentenanspriiche werden nach ihrer Entlassung in die
Altersarmut entlassen, welches eine doppelte Bestrafung darstellt. Die soziale Absicherung
der Inhaftierten zu gewahrleisten und den sozialen Abstieg nach der Haft zu verhindern, sollte
ein vordringliches Ziel sein.

Resozialisierung und Entlassungsvorbereitung:

Wahrend der Entwurf einige positive Ansatze zur Férderung der Resozialisierung enthalt, fehlt
ein klar strukturiertes und umfassendes Konzept zur Entlassungsvorbereitung. Ein effektives
Ubergangsmanagement, das die Inhaftierten auf ein straffreies Leben nach der Haft vorberei-
tet, ist unerlasslich, um Rickfallquoten zu senken. Die Straffalligenhilfe und andere Akteure
sollten starker in diesen Prozess eingebunden werden, um eine koordinierte und nachhaltige
Wiedereingliederung zu gewéahrleisten.

Weitere notwendige MaRnahmen:

Zusatzlich fehlen im Gesetzentwurf spezifische Regelungen fur die Bereiche Wohnen und Un-
terkunft, Gesundheitsversorgung, Suchtberatung und -therapie sowie familienorientierter Voll-
zug. Die Bereitstellung von Wohnraum, insbesondere nach der Entlassung, ist ein zentraler
Aspekt der Resozialisierung, der nicht ausreichend adressiert wird. Auch die Gesundheitsver-
sorgung, insbesondere die psychologische und psychiatrische Betreuung, muss verstarkt wer-
den, um den Bedurfnissen der Inhaftierten gerecht zu werden. Dabei waren klare MalRhahmen
zur Krisenintervention und langfristigen Unterstiitzung festzulegen.

Gemeinsame Standards und Vereinheitlichung:

Im Hinblick auf die Gefangenenvergitung ist eine Vereinheitlichung der Standards zwischen
den Bundeslandern wiinschenswert. Es bestehen Unterschiede in der Arbeitszeit und Vergu-
tung, die den Vergleich erschweren und Ungleichbehandlungen férdern. Bayern geht von einer
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden aus, wahrend andere Bundeslander,
wie Nordrhein-Westfalen, 37 Stunden als Richtwert festlegen. Hier sollten gemeinsame Stan-
dards geschaffen werden, um Inhaftierte fair und gerecht zu behandeln.

Beteiligung der Wissenschaft und freien Straffalligenhilfe:

Die Entwicklung eines fundierten und wissenschaftlich gestiitzten Resozialisierungskonzepts,
wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, erfordert die Einbeziehung unabhangiger
Expert*innen und Wissenschatftler*innen. Eine engere Zusammenarbeit mit der freien Straffal-
ligenhilfe ist entscheidend, um Themen wie Wohnen, Gesundheit, Krankenversicherungs-
schutz etc. effektiv zu adressieren. Die Expertise aus der Praxis muss starker in die Gesetz-
gebung einflieRen, um praktikable und nachhaltige Lésungen zu finden.

Sehr geehrter Herr Dr. Brechmann, sehr geehrte Damen und Herren, in unserem gemeinsa-
men Bestreben, ein koharentes, zukunftsorientiertes Konzept, das alle wesentlichen Bereiche
der Resozialisierung einschlief3t zu erlangen, liegen uns insbesondere die Bereiche Arbeit,
Rentenversicherung, Gesundheitsversorgung, Frauenférderung, Familienorientierung und
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Entlassungsvorbereitung am Herzen. Aus unserer Sicht sind hier Nachbesserungen erforder-
lich, damit der notwendige Erfolg sichergestellt werden kann.

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern steht bereit, den weiteren Gesetzgebungsprozess mit ihrer
Expertise zu unterstutzen und mochte mit Ihnen gemeinsam eine fundierte, gerechte und wirk-
same Resozialisierung sicherstellen. Nur ein stimmiges Resozialisierungsgesetz kann die
Ruckfallquoten senken und den Inhaftierten eine echte Chance auf einen erfolgreichen Neu-
start bieten. Dabei kbnnen Sie sich jederzeit unserer Unterstiitzung gewiss sein.

Sehr gerne stehen wir Ihnen fir Rickfragen zur Verfugung und begleiten den weiteren Pro-
zess konstruktives.

Mit freundlichen GriiRen

b b

Wilfried Mick
Geschaftsfiuihrer
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Dachau, 11. Oktober 2024

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
(F 3 - 4430E - Vlla - 7940/2023)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken lhnen fir die Mdglichkeit, zum geplanten Gesetzentwurf zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes Stellung nehmen zu durfen.

Der JVB begriRt die vorgeschlagenen Anderungen, die den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts vom 20. Juni 2023 entsprechen. Insbesondere die Erh6hung
der Gefangenenverglitung sowie die starkere Bertcksichtigung von Arbeit als
Behandlungsmalinahme sehen wir als wichtige Schritte zur Férderung der Resozialisierung.
Die Erh6éhung des Arbeitsentgelts um etwa zwei Drittel und die Verdoppelung der jahrlichen
Freistellungstage auf zwolf Tage halten wir fir unumganglich. Die neue Mdglichkeit eines
teilweisen Verfahrenskostenerlasses, insbesondere flr Langzeitgefangene, sowie die
geplante Schadenswiedergutmachung bewerten wir positiv. Die Anpassung der
Vorschriften zur Trennung von Frauen und Mannern in den Justizvollzugsanstalten, im
Hinblick auf Geschlechteridentitat, wird von uns ausdrtcklich unterstitzt.

Gleichwohl mochten wir auf einige Aspekte hinweisen, die unserer Meinung nach weiter
betrachtet werden sollten:
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DER BAYERISCHEN JUSTIZVOLLZUGSBEDIENSTETEN e.V.

Erhohter Verwaltungsaufwand

Die Umsetzung der erweiterten Vergutungsstruktur und die detaillierteren Anforderungen an
die Vollzugsplane werden voraussichtlich zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwands
fuhren. Schon heute bedeuteten die Berechnung und Anrechnung der Freistellungstage
einen nicht unerheblichen Aufwand fir die Bediensteten. Die Verdoppelung dieser
Freistellungstage wird diesen Verwaltungsaufwand weiter erhdhen, was zuséatzliche
Belastungen fur die Bediensteten mit sich bringen wird. Zwar wirden wir eine vollige Abkehr
von den Freistellungstagen begrif3en, doch angesichts der Vorgaben sehen wir keine
praktikablere Losung.

Insbesondere der vorgesehene Erlass von Verfahrenskosten im neuen Art. 46¢, der
zweifelsohne durch den mdglichen Schuldenabbau des einzelnen Gefangenen die
Resozialisierung erheblich unterstiitzen kann, wird zu einer Zusatzbelastung fur die
involvierten Referate der Verwaltung fihren. Gerade in den ohnehin schon durch die
Entwicklungen der letzten Jahre erheblich ausgelasteten E.-u. A.-Stellen und
Arbeitsverwaltungen (Umsatzsteuer, SAP, etc.) wird der Arbeitsaufwand weiter steigen, was
zu Personalmehrbedarf fihren wird.

Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten

Grundsatzlich beflirworten wir den Ansatz, Gefangenen durch eine angemessene
Vergutung mehr Eigenverantwortung im Umgang mit Geld zu Ubertragen. In diesem
Zusammenhang mochten wir jedoch betonen, dass die Regelungen hinsichtlich der
finanziellen Bemessung in Tagessatzen fur Sachen, die den Gefangenen zustehen,
sorgfaltig tberpruft werden missen. Insbesondere im Hinblick auf die geplante Erh6hung
der Eckvergitung von 9% auf 15% sehen wir die Notwendigkeit, die zugrunde liegenden
Berechnungsfaktoren angemessen zu senken. Insbesondere empfehlen wir, den Umfang
der mdglichen Einkdufe streng zu regulieren. Eine zu grof3ziigige Ausweitung dieser
Mdoglichkeiten kdnnte zu Spannungen oder Konflikten unter den Gefangenen flihren und die
Sicherheit und Ordnung in den Anstalten gefahrden. Um dies zu vermeiden, schlagen wir
vor, den monatlichen Einkaufsrahmen anzupassen, ahnlich der geplanten Absenkung des
Taschengeldfaktors. Auf diese Weise konnten organisatorische Herausforderungen,
insbesondere bei Haftraumkontrollen, reduziert werden.
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Negative Folgen durch die Erh6éhung der Gefangenvergltung

Die Erh6hung der Arbeitsentgelte wird zu erheblichen Mehrkosten in den Unternehmer- und
Eigenbetrieben flhren. Wir befiirchten, dass durch die Erhéhung der Arbeitsentgelte die
Fremdfirmen die gestiegenen Kosten fir Arbeitsleistungen in der JVA zum Anlass nehmen,
bestehende Vertrage zu kindigen und die aktuelle bereits schwierige Akquise neuer
Auftraggeber sich kinftig noch problematischer gestaltet. Es besteht zudem unter diesen
Bedingungen die konkrete Gefahr, dass sich die bereits sehr niedrige Beschaftigungsquote
in bayerischen Justizvollzugsanstalten weiter verschlechtert.

Artikel 46a bis 46¢ BayStVollzG

Erganzend empfehlen wir eine Klarstellung, inwiefern die neuen Artikel 46a bis 46¢ auch fir
Schiler und Auszubildende unter den Gefangenen gelten. Bisher ergibt sich die
Anwendbarkeit des alten Art. 46 Abs. 6 (Freistellung von der Arbeit) lediglich aus dem
Umkehrschluss des Art. 46 Abs. 11 S. 1: Wenn eine Ausgleichsentschadigung auch fiur die
Ausbildungsbeihilfe bezahlt werden kann, muss auch der Empfanger der
Ausbildungsbeihilfe die Madglichkeit haben, Freistellungstage zu erwerben. Die
Gesetzesanderung sollte zum Anlass genommen werden, den Art. 47 Abs. 2 dahingehend
Zu prazisieren.

Zusammenfassend unterstitzen wir die angestrebten Verbesserungen im Strafvollzug.
Dennoch sollte der zu erwartende zusatzliche Verwaltungsaufwand sowie die Auswirkungen
auf die Sicherheit und Ordnung in den Anstalten kontinuierlich beobachtet werden.
Gegebenenfalls sind hier organisatorische und personelle Anpassungen notwendig.

Mit freundlichen GrifRen

%/v&//

Alexander Sammer
Landesvorsitzender




Patzinger, Cornelius

Von:
Gesendet:
An:

Cc:

Betreff:

Gasser, Markus <Markus.Gasser@jv.bayern.de>

Freitag, 20. September 2024 09:58

Schmitz, Andreas; Patzinger, Cornelius

werner.jungesblut@zfs-n.de; Gromes, Werner; 'Danial, Kathrin'; Hackling,
Lothar; Szameitat, Alfred; Daum, Susanne

WG: F3-4430 E - VIl a-7940/2023  Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften; Verbandsanhorung

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Schmitz, Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor Patzinger

wir gehen davon aus, dass die Anderungen im BayStVollzugG den Anforderungen des Urteils des

Bundesverfassungsgerichts entsprechen.

Bei der Anderung des Bayerischen Untersuchungshaftgesetz hat man versdumt, das Taschengeld fiir

Untersuchungsgefangene, wie in der letzten Tagung der Sozialdienste von Herrn Koch-Schulte angekiindigt zu regeln.
Das bedauern wir, da eine Genehmigung und Auszahlung durch die Justizanstalten einen positiven Effekt auf die Lage

der Gefangenen hatte und die Bediensteten der JVA von einer Aufgabe befreien wiirde, die viel Zeit bindet und sehr
ineffektiv und damit teuer ist. In der gewonnenen Zeit konnte viel Sinnvolleres getan werden.

Mit freundlichen GriiRen

Markus Gasser

Vorstand Landesarbeitsgemeinschaft der Sozialdienste im Bayrischen Justizvollzug

Justizvollzugsanstalt Miinchen
- Sozialdienst -

Stadelheimer Str. 12

81549 Minchen

Tel. +49(0)89/69922-330
Fax. +49(0)89/69922-730
Email markus.gasser@jv.bayern.de



Patzinger, Cornelius

Von: Benedikt Rinderle (PTK Bayern) <Rinderle@ptk-bayern.de>

Gesendet: Montag, 7. Oktober 2024 15:22

An: Schmitz, Andreas; Patzinger, Cornelius

Betreff: F3-4430E - VIl a - 7940/2023: Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des

Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Schmitz,
sehr geehrter Herr Regierungsdirektor Patzinger,

wir bedanken uns fiir die Mdglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften (Az.: F 3 -4430 E - VIl a -
7940/2023).

Aus Sicht der Psychotherapeutenkammer Bayern besteht kein Erfordernis, den Gesetzentwurf
anzupassen.

Mit freundlichen GriBen

Benedikt Rinderle, LL.M.
Ass. jur.

Psychotherapeutenkammer Bayern
Birketweg 30

80639 Miinchen

Tel.: 089/ 51 55 55 - 23

Fax: 089/ 51 555 - 25

Web: https://www.ptk-bayern.de

Diese E-Mail und angehangte Dateien sind vertraulich und ausschlieBlich fur die als Empfanger*innen eingetragenen Personen
bestimmt. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines Fehlers oder Irrtums erhalten haben, informieren Sie bitte
Systemverwaltung oder Absender*in der Nachricht.



Patzinger, Cornelius

Von: Weisser Ring e.V., Landesburo Bayern-Siid <bayern-sued@weisser-ring.de>
Gesendet: Mittwoch, 18. September 2024 11:07

An: Lombardo, Irene

Cc: Weisser Ring e.V., Landesbiiro Bayern-Nord

Betreff: AW: F 3 -4430E - VIl a - 7940/2023  Entwurf eines Gesetzes zur

Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften; Verbandsanhorung

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Dr. Brechmann,

vielen Dank fir lhr Schreiben vom 13.09.2024.
Es hat uns sehr gefreut, dass Sie bei dem Entwurf auch die Meinung des WR als Opferschutzorganisation
berilicksichtigen wollen.

Dieses Vorgehen ist ein Ausdruck der Wertschatzung und Beachtung von Opferinteressen, wofir wir dankbar sind.

Inhaltlich haben wir keine andernden Vorschlage oder Wiinsche.

Mit freundlichen Griien

Doris Klingseisen Wolfgang Schwarz Birgit

Heller Dr. Helgard van Hillen

Amtierende Landesvorsitzende Bayern-Nord Amtierender Landesvorsitzender Bayern-Nord Amtierende
Landesvorsitzende Bayern-Sud Amtierende Landesvorsitzende Bayern-Siid

Landesbiiro Bayern-Siid
Tel: +49 9078 89494
Bayern-Sued@weisser-ring.de

Landesburo Bayern-Siid
Hilaria-Lechner-Stralte 32
86690 Mertingen

Tel: +49 9078 89494
Fax: +49 9078 89496
Bayern-Sued@weisser-ring.de

WEISSER RING e. V.
Bundesgeschéaftsstelle



Weberstralle 16
55130 Mainz
https://weisser-ring.de

Eingetragen unter VR 1648 beim Amtsgericht Mainz
Bundesvorsitzender: Dr. Patrick Liesching

Von: Lombardo, Irene <Irene.Lombardo@stmj.bayern.de>

Gesendet: Montag, 16. September 2024 09:33

An: Weisser Ring e.V., Landesbiiro Bayern-Siid <bayern-sued@weisser-ring.de>

Betreff: F 3 - 4430 E - VIl a - 7940/2023 Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes
und weiterer Rechtsvorschriften; Verbandsanhérung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in der Anlage beigefligten Dokumente erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den im Schreiben genannten Sachbearbeiter.

Mit freundlichen GriiBen

Irene Lombardo

Justizangestellte

Bayer. Staatsministerium der Justiz

Prielmayerstr. 7

80335 Miinchen
Tel.: 089 5597-3555
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Protokollauszug
40. Plenum, 30.01.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 1

Prasidentin llse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 ¢ auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften (Drs. 19/4434)

- Erste Lesung -

Begrindung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begrundung

erteile ich dem Staatsminister Georg Eisenreich das Wort.

Staatsminister Georg Eisenreich (Justiz): Frau Prasidentin, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Arbeit stellt ein wesentliches Mittel zur Resozialisierung im Strafvollzug
dar. Die Arbeit der Gefangenen im Justizvollzug wird bereits jetzt vergutet. Das Bun-
desverfassungsgericht hat 2023 entschieden, dass das bestehende Vergutungssys-
tem in Bayern und Nordrhein-Westfalen — damit aber auch mittelbar fir alle anderen
Bundeslander geltend — unvereinbar mit dem Resozialisierungsgebot des Grundgeset-
zes ist. Das Bundesverfassungsgericht fordert ein umfassendes und schlissiges Re-
sozialisierungskonzept. Die Bedeutung, die der Arbeit und der daflr vorgesehenen
Vergutung im Rahmen dieses Konzepts zukommt, muss sich unmittelbar aus dem Ge-
setz ergeben, hat das Bundesverfassungsgericht begriindet. Die Neuregelung muss

bis zum 30. Juni dieses Jahres erfolgen.

Die Entscheidung hat zunachst einmal unmittelbar nur Auswirkungen auf Bayern und
Nordrhein-Westfalen. Aber mir ist wichtig zu betonen: Diese Entscheidung betrifft auch
alle anderen Lander mittelbar, da die Vorschriften Uber die Gefangenenvergitungen
im Wesentlichen inhaltsgleich sind. Deswegen war die Konsequenz aus diesem Urteil,
dass sich eine Arbeitsgruppe der Lander gebildet hat, die gemeinsame Eckpunkte fur
eine Reform erarbeitet hat. Genau diese Eckpunkte werden mit dem Gesetzentwurf
nun auch fur Bayern umgesetzt. Die Eckpunkte sind in anderen Bundeslandern, insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg, im Wesentlichen schon so umge-

setzt worden.
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Was ist der Inhalt dieses Gesetzentwurfs? Das will ich jetzt kurz darstellen. Das Reso-
zialisierungskonzept wird prazisiert und insbesondere die Rolle von Arbeit im Strafvoll-
zug und der Vergutung konkretisiert, so wie es das Bundesverfassungsgericht gefor-
dert hat. Vom Bundesverfassungsgericht als wesentlich eingestufte Regelungen
werden in das Gesetz Uberfuhrt. Die Aufgaben des kriminologischen Dienstes werden

um eine regelmallige Evaluierung der Gefangenenarbeit und -vergltung erganzt.

Die wichtigsten Regelungen sind: Es bleibt wie bisher bei der Nettovergutung. Das ist
im Verhaltnis zur Bruttovergutung eine niedrigere Vergutung, aber es gibt dann keine

Abzlge fur die Kosten von Verpflegung und Unterkunft.

Dann gibt es eine Erhdhung der Gefangenenvergutung. Die Eckvergutung wird auf
15 % der Bezugsgrofe erhoht. Das bedeutet, dass sich fur eine durchschnittliche Ta-
tigkeit eines Gefangenen der Stundenlohn von 1,93 Euro auf 3,18 Euro erhéht. Eine
starkere Erhéhung ist angesichts der Besonderheiten im Strafvollzug nicht geboten,
insbesondere weil die Produktivitat der Gefangenenarbeit gering ist bzw. im Vergleich

geringer ist.

Nur mal ein paar Daten: Im Jahr 2023 hatte mehr als ein Drittel der Gefangenen bei
der Inhaftierung keine abgeschlossene Schulausbildung, 56 % hatten keine abge-
schlossene Berufsausbildung, und 64 % der Gefangenen hatten vor der Inhaftierung

keine geregelte Beschaftigung.

In dem Gesetz wird weiter umgesetzt, dass die Freistellungstage von bisher sechs
Tagen auf zwdlf Tage pro Jahr verdoppelt werden. Hier ist die Anrechnung auf das
Entlassdatum mdglich. Ferner wird die Moglichkeit eines teilweisen Verfahrenskoste-
nerlasses als Belohnung fir die bestandige Arbeit eingefliihrt. Die Gewahrung von
mehr Freistellungstagen und die Mdglichkeit des Verfahrenskostenerlasses haben den
Vorzug, dass sie von den Gefangenen als unmittelbarer Vorteil wahrgenommen wer-

den, ohne dass sie den Staatshaushalt besonders belasten.
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Geld ist naturlich immer ein Thema. Die Gesamtkosten dieser Anpassung belaufen
sich jahrlich auf etwa 10,6 Millionen Euro, die der Freistaat und damit die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler nun durch diesen Gesetzentwurf, wenn er Gesetz wird, be-

zahlen mussen.

Insgesamt werden mit dem Gesetz die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts um-
gesetzt. Gespannt bin ich noch auf die Anhérung, die der Landtag im Februar durch-
fuhren wird. Die Ergebnisse konnen wir dann im Laufe der parlamentarischen Bera-
tung noch intensiver beraten im Hinblick darauf, ob sich daraus Verbesserungs- oder

Erganzungsbedarfe ergeben.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Tobias ReiR: Vielen Dank, Herr Staatsminister. — Ich eroffne die

Aussprache. Erster Redner: Kollege Rene Dierkes fir die AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Rene Dierkes (AfD): Sehr geehrter Herr Vizeprasident, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Mit dem vorliegenden Gesetzesvorstol} bezweckt die Staatsregierung eine An-
passung der Vorschriften zum Strafvollzug nach den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts. Insbesondere soll das Resozialisierungsgebot starker zu Geltung
kommen. Insofern besteht unsererseits kein Diskussionsbedarf, wenngleich es einiger

Korrekturen bedarf, um die praktische Umsetzung zu gewahrleisten. Dazu spater.

Bezeichnend, aber nicht verwunderlich ist die Art und Weise, wie SPD, GRUNE und
linke Organisationen auch im Vorfeld zu dieser Debatte den Skandal in der JVA Gab-
lingen instrumentalisierten. Natlrlich missen die dortigen Vorkommnisse aufgeklart
werden. Allerdings lamentiert das linke Lager Uber den angeblichen Mangel an men-
schenwirdigen Haftbedingungen und suggeriert damit, dass alle Gefangnisse in Bay-
ern betroffen seien. — Das ist natlrlich Mumpitz. Man muss kein Hellseher sein, um zu

erahnen, dass auch heute wieder ahnliche Argumente aus der linken Ecke kommen
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werden. Die Wahrheit ist: Sie wollen aus Gefangnissen Luxusunterktnfte flr Verbre-

cher machen wie etwa in Berlin,
(Toni Schuberl (GRUNE): Unsinn!)
weil das lhrer linken Ideologie und Ihrer Klientelpolitik entspricht.

Aber auch die CSU hat in dieser Affare keine weille Weste. Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass man in Bayern jahrelang weggeschaut hat, wenn es um tatsachlich vorhan-
dene Missstande in bayerischen Gefangnissen ging. Jetzt wird zwar an den Vorschrif-
ten geschraubt, aber erst nach einem Urteil aus Karlsruhe aus dem Jahr 2023. Wer
den Anspruch erhebt, Recht und Ordnung durchzusetzen, der muss jedoch auch frih-

zeitig handeln, sehr geehrte Kollegen von der CSU,
(Beifall bei der AfD)

und darf nicht erst dann agieren, wenn das Verfassungsgericht mit dem Holzhammer
draufschlagt, sodass durch lhr Versagen das Lager links au3en Futter flr einen Gene-

ralangriff gegen unseren bayerischen Strafvollzug bekommt.

Was besonders beschamend ist: Wahrend sich SPD und GRUNE dafiir starkmachen,
die Haftbedingungen flr Verbrecher immer weiter zu verbessern, interessiert sich nie-
mand — damit meine ich auch Sie von der CSU — fur die Situation der Justizvollzugs-
beamten. Dabei haben gerade diese tagtaglich mit den Folgen lhrer verfehlten Migrati-
onspolitik und der steigenden Auslanderkriminalitat zu kadmpfen, die zu Uberflllten

Gefangnissen fuhren.

Schauen wir uns doch die Zahlen an: 55 % der bayerischen Gefangnisinsassen sind
Auslander, die hier nichts zu suchen haben, und das, obwohl der Auslanderanteil an
der Gesamtbevdlkerung 16 % betragt. Damit ist diese Gruppe Uberproportional vertre-
ten. Die Kriminalitatsrate ist, wie gesagt, uberproportional. Wahrend in unseren uber-
fullten Gefangnissen kaum noch Platz ist, wird weiterhin illegale Massenmigration be-

trieben, anstatt dass man einfach mal hart durchgreift.
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Mit reiner Symbolpolitik kommt man eben nicht weiter. Wir unterstlitzen daher die Ein-
wande der JVA-Bediensteten gegen diesen Gesetzentwurf. Der Landesverband der
Justizvollzugsbediensteten hat in seiner Stellungnahme klar benannt: Der Verwal-
tungsaufwand wird explodieren, ohne dass es daflir mehr Personal gabe. Die Erho-
hung der Gefangenenvergitung wird das System finanziell und organisatorisch belas-
ten. Die Sicherheit der Anstalten wird leiden, wenn Haftlinge mit hdheren Tagessatzen
plétzlich gréolRere Einkaufsmdglichkeiten haben, so wie es lhr Gesetzentwurf vorsieht.
Wer glaubt, dass sich Kriminelle im Strafvollzug mit mehr Geld auf einmal besser ver-
halten, lebt in einer Fantasiewelt. Tatsachlich wird das zu noch mehr Korruption, Ge-
walt und Machtkampfen in den Anstalten fuhren, was den vom Bundesverfassungsge-

richt hervorgehobenen Resozialisierungsgedanken ad absurdum fuhrt.

Das Problem sind nicht die Haftbedingungen in Bayern — nein, das Problem ist etwa
die Migrationspolitik, aber auch die Justiz, zum Beispiel die Weisungsgebundenheit
der Staatsanwaltschaft. Als Beispiel: Wahrend in den USA unter Trump sogar Solda-
ten rehabilitiert wurden, die sich nicht impfen lassen haben, lasst man bei uns einen

Alexander Bittner einsperren.
(Toni Schuberl (GRUNE): Der Gehorsamsverweigerer!)

Ein Familienvater, ein aufrichtiger Soldat, der von seinem Grundrecht auf korperliche

Unversehrtheit Gebrauch gemacht hat, wird wie ein Verbrecher behandelt!
(Beifall bei der AfD)

Das ist nicht mal ein Einzelfall. Auch etliche weitere Blrger, die fur ihre Freiheit kamp-

fen, werden von der bayerischen Justiz verfolgt. Das ist der eigentliche Skandal.

Zum Schluss: Wir haben schon bei der Haushaltsdebatte gefordert, dass die Arbeits-
bedingungen in den bayerischen Gefangnissen verbessert werden missen: mehr Per-
sonal, bessere Bezahlung, bessere Ausstattung. Das ist die einzig sinnvolle Investition

in den bayerischen Vollzug.
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Wir sagen ganz klar: Wir werden den notwendigen Anderungen zustimmen, aber nicht
zu dem Preis, dass Justizvollzugsbeamte noch mehr belastet werden. Unsere Zustim-
mung, von der Sie von der CSU noch &fter abhangig sein werden, wie man gestern
gesehen hat, gibt es nur, wenn berechtigte Einwande des Landesverbands der Justiz-

vollzugsbeamten berucksichtigt werden.
(Beifall bei der AfD)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Die nachste Rednerin ist Frau Kollegin Petra Gut-

tenberger fir die CSU-Fraktion.

Petra Guttenberger (CSU): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Einmal mehr lasst mich der Redebeitrag der AfD zu diesem Gesetzent-

wurf ratlos zurick.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

An den Beginn meiner Rede mochte ich aber Folgendes stellen: Ja, es ist richtig, dass
es Vorwirfe bezogen auf eine Justizvollzugsanstalt gibt. Das andert aber nichts daran,
dass ich an diesem Rednerpult allen Justizvollzugsbediensteten ganz herzlich danken

mochte.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Ich mochte ihnen fur ihre Einsatzfreude und fur ihre umsichtige Arbeitsweise auch in
einem schwierigen Arbeitsumfeld danken. Sie leisten eine hervorragende Arbeit. Daftr
gebuhrt ihnen unser aller Dank. Ohne den Justizvollzug gibt es keine demokratischen

Pfeiler einer Gesellschaft.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil vom 20. Juni 2023 Teile
des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes Uber die Gefangenenvergutung in dieser Form

fur mit dem Resozialisierungsgebot nicht vereinbar halt. Richtig ist auch, dass eine
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Neuregelung bis zum 30. Juni 2025 erfolgen muss und dass im Rahmen dieser Neu-
regelung dem Ziel der Resozialisierung im Strafvollzug ein starkeres Gewicht verlie-
hen werden muss. Richtig ist auch, dass sich der Gesetzgeber hier verpflichten muss,
ein wirksames, in sich schllssiges, am Stand der Wissenschaft ausgerichtetes Reso-
Zialisierungskonzept zu entwickeln und dieses — das ist das Entscheidende — mit hin-
reichend konkretisierten Regelungen des Strafvollzugs umzusetzen. Dabei missen
auch die Bedeutung der Arbeit als BehandlungsmalRnahme und die hierflir vorgesehe-
ne Vergutung stimmig festgeschrieben werden und die Gewichtung zwischen dem mo-
netaren und dem nicht monetaren Teil der Vergitung nach auf3en besser erkennbar
sein. Richtig ist auch, dass das aus Sicht des Verfassungsgerichts in der bisherigen
Fassung nicht vollkommen schlussig dargelegt wurde. Ich komme gleich zum Ent-
scheidenden: Wir sehen diese Punkte im Gesetzesvorschlag der Staatsregierung jetzt

vollumfanglich verwirklicht.

Entgegen dem Wesentlichkeitsgrundsatz etwa muss auch die Regelung zu den Voll-
zugsplanen und zur Kostenbeteiligung bei medizinischen Behandlungen unmittelbar

im Gesetz verankert werden; auch dies ist jetzt der Fall.

Zudem muss — das war bislang nicht absehbar — aufgrund der geanderten Vorschrif-
ten zum Geschlechterselbstbestimmungsrecht auf die bislang herrschende schlichte
Trennung zwischen Frauen und Mannern in Justizvollzugsanstalten eine andere Ant-
wort gefunden werden. Eine strikte AnknUpfung an den Personenstandseintrag fuhrt
nicht immer zur sachgerechten Zuordnung. Bislang konnten diese wenigen Einzelfalle
so behandelt werden, dass eine sachgerechte Losung fir die Betroffenen gefunden
wurde. Allerdings ist aufgrund der geanderten Gesetzeslage damit zu rechnen, dass
die Falle zunehmen werden. Auch dieser Herausforderung wird das Bayerische Straf-

vollzugsgesetz in Form von entsprechenden Modifizierungen gerecht werden.

Dabei wird insbesondere das Resozialisierungskonzept prazisiert und klarer gefasst.
Das gilt auch fiur die Arbeit als Behandlungsmallinahme und die damit verbundene

Vergutung. Hier wird die monetar ausgezahlte Verglitung um zwei Drittel von 9 auf
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15 % der BezugsgrofRe nach § 18 SGB IV erhdht — der Herr Minister hat das schon
ausgefuhrt —, und insbesondere wird die bezahlte Freistellung von 18 auf 20 Werktage
erhoht, um einen Gleichlauf mit den Regelungen fur Arbeitnehmer in Freiheit zu errei-
chen. Mit der Moglichkeit, teilweise Verfahrenskosten zu erlassen, ist ein neuer mone-
tarer Anreiz geschaffen, um kontinuierlich in einer Haftanstalt zu arbeiten. Im Ubrigen
bekomme ich in der Regel Beschwerden daruber, dass man nicht die adaquate oder

uberhaupt keine Arbeit zur Verfligung gestellt bekommt.

Zudem werden die Freistellungstage — ein wesentliches Element der nicht monetaren
Vergutung — von 6 auf maximal 12 Tage pro Jahr erhdht. Bei Therapiemallnahmen
wahrend der Arbeit wird die Vergltung fortgezahlt. Auch arbeitstherapeutische Be-

schaftigung wird kunftig vergutet.

Ich mdchte auch noch darauf hinweisen, dass der Justizvollzug — ich nehme an, sol-
che Anklange werden kommen — mit der Arbeit der Gefangenen keinen Profit, keinen
Gewinn macht. Die Kosten des Justizvollzugs betrugen im Jahr 2023 576,5 Millionen
Euro. Die Arbeitsmallnahmen, die zu Einnahmen flhrten, erbrachten 34,7 Millionen
Euro. Dieses Arbeitsentgelt, das die Haftanstalt sozusagen von Fremdfirmen ein-
nimmt, deckt in etwa 6 % des Vollzugs. Allein Bekleidung, Verpflegung, Unterbringung
und medizinische Versorgung im Bedarfsfall fihrten im Jahr 2023 zu taglichen Kosten
eines durchschnittlichen Gefangenen von 185,32 Euro; dies nur einmal zur Klarstel-

lung.

Infolge der Befreiung von der Entrichtung eines Haftkostenbeitrages missen arbeiten-
de Gefangene hier nicht anteilig aufkommen. Es herrscht bei uns das Nettoprinzip. Da
immer wieder Osterreich als Beispiel genannt wird, sei Folgendes erwahnt: Ja, in Os-
terreich gibt es eine hdhere Vergltung, aber dort wird auch ein Haftkostenbeitrag nach

dem sogenannten Bruttoprinzip erhoben.

Nachdem auch dem Wesentlichkeitsgrundsatz entsprochen wird und die erforderli-

chen Regelungen nunmehr unmittelbar alle im Gesetz getroffen werden, halten wir
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diesen Gesetzentwurf fur einen zielflhrenden und guten Gesetzentwurf. Die CSU-

Fraktion wird diesem zustimmen, und ich fordere alle auf, dem gleichzutun.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank, Frau Kollegin. — Es liegt eine Mel-

dung zu einer Zwischenbemerkung des Kollegen Rene Dierkes vor.

Rene Dierkes (AfD): Werte Frau Guttenberger, ich hatte zwei Fragen. Die Personalsi-
tuation in den bayerischen Gefangnissen ist bekanntlich schlecht. Es gab auch o6fter
Beanstandungen seitens des Justizvollzugs. Wir haben daher in der Haushaltsdebatte
beantragt, mehr Mittel zur Verfigung zu stellen, damit die Arbeitsbedingungen besser

werden. Meine erste Frage ware: Warum haben Sie damals nicht zugestimmt?

Meine zweite Frage lautet: Werden Sie bei dem Gesetzentwurf die Einwande, die der
Landesverband der Justizvollzugsbediensteten erhoben hat — insbesondere zum er-
héhten Verwaltungsaufwand und zur Gefahrdung der Sicherheit und Ordnung in den

Anstalten durch Umsetzung dieses Gesetzentwurfs — berticksichtigen?

Petra Guttenberger (CSU): Herr Kollege Dierkes, ich habe zwar gehort, dass Sie eine
Gefahrdung der Sicherheit und Ordnung sehen, aber ich kann das nicht nachempfin-

den. Das sage ich unumwunden.

Im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens werden alle Aspekte berticksichtigt und
gegeneinander abgewogen. Wir haben heute die Erste Lesung und werden irgend-
wann die endgultige Entscheidung zu diesem Gesetz haben. Was bis dahin noch zum
Tragen kommt, insbesondere auch aufgrund der Anhérung, werden wir sehen. Nach-
dem ich keine Glaskugel habe, kann ich das jetzt beim besten Willen nicht voraussa-

gen.

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank, Frau Kollegin. — Der nachste Redner

ist der Kollege Toni Schuberl fiir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.
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Toni Schuberl (GRUNE): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Baye-
rische Strafvollzugsgesetz ist verfassungswidrig! Wieder einmal. Wieder einmal muss-
te das Bundesverfassungsgericht ein CSU-Gesetz korrigieren. Das ist schon Tradition.
Beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz wird regelmallig die Verfassungswidrigkeit
festgestellt. Die Befugnisse flur die Bayerische Grenzpolizei waren verfassungswidrig.
Das Bayerische Integrationsgesetz war zum grof3en Teil verfassungswidrig, und sogar
das Bayerische Verfassungsschutzgesetz war verfassungswidrig.Wann schaffen Sie
von der CSU es endlich einmal, im Bereich Sicherheit und Ordnung verfassungsgema-

Re Gesetze zu machen?
(Beifall bei den GRUNEN)

Das hat nichts mit der Materie zu tun — das schaffen andere Bundeslander namlich
auch —, sondern mit CSU-Politikern. Egal, wo CSUler das Sagen haben, es geht in die
Hose. Die CSU hat drei Bundesverkehrsminister nach Berlin geschickt. Alle drei haben
total versagt und den Verkehrsbereich ruiniert. Die CSU-Auslandermaut war europa-

rechtswidrig — wen wundert's?

(Beifall bei den GRUNEN — Michael Hofmann (CSU): Reden wir gerade noch

uber den Strafvollzug?)
Erster Vizeprasident Tobias Rei: Herr Kollege, bitte sprechen Sie zur Sache.

Toni Schuberl (GRUNE): Ich rede Uber die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. Sie
beklagen sich, dass das Bundesamt flr Migration und Flichtlinge dauernd Fehler
macht. Quizfrage: Wer ist dort der Prasident? — Es ist ein CSU-Mann. Er war sogar die
rechte Hand von zwei Ministerprasidenten. Jetzt haben Sie gemeinsam mit den Fa-
schisten einen Pakt geschlossen, um einen verfassungswidrigen und europarechts-

widrigen Beschluss zu fassen.

(Beifall bei den GRUNEN — Martin B6hm (AfD): Eine Frechheit!)
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Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Herr Kollege, ich bitte Sie, zur Sache zu spre-

chen.

Toni Schuberl (GRUNE): Ich komme zur Justizpolitik. Wir haben in Bayern seit einem
halben Jahr einen Skandal nach dem anderen: die Geiselnahme im BKH Straubing,
die Entweichung aus dem BKH Mainkofen, der Folterskandal in der JVA Augsburg-
Gablingen.

(Zurufe von der AfD)

Zu nennen ist ebenfalls der Korruptions- und Schmuggelskandal in der JVA Kaisheim.
Es wird ermittelt gegen die JVA Nurnberg. Wir haben einen Mann in Bayern, der
13 Jahre lang unschuldig im Gefangnis gesessen hat. Es gab keine Reue und kein
Bedauern vonseiten der Staatsanwaltschaft. Jetzt soll er noch fur Kost und Logis im
Gefangnis bezahlen. Wer steht an der Spitze des Justizministeriums? — Ein CSU-
Mann. Seit sechs Jahren ist er Justizminister, hat aber noch nie etwas von den Miss-
standen in seinen Gefangnissen mitbekommen. Er hat sein Ministerium so wenig im
Griff, dass er noch nicht einmal Uber die Misshandlungsvorwirfe informiert worden ist,
obwohl seine rechte Hand, der Amtschef, ab dem ersten Tag Bescheid wusste. Das ist
ein volliges Versagen in der Fuhrung des Hauses. Das ist der Zustand der baye-

rischen CSU-Sicherheits- und Justizpolitik.
(Beifall bei den GRUNEN)

Warum ist es so? — Der Fisch stinkt vom Kopf. Wir haben einen Ministerprasidenten,

der nichts anderes tut, als Wurstl zu fotografieren und zu hetzen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Er soll sich endlich einmal an seinen Schreibtisch setzen, und zwar nicht, um ein Foto

von sich zu machen, sondern um seine Arbeit zu machen.
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(Beifall bei den GRUNEN — Martin B6hm (AfD): Ihr habt doch noch nie gearbeitet,

das ist das Problem!)

Wer die Arbeit verweigert, dem sollte der Lohn gestrichen werden. Machen Sie endlich
lhre Arbeit. Das gilt auch fur Sie von der CSU und den FREIEN WAHLERN. Machen

Sie die Arbeit endlich anstandig.
(Unruhe)
Heute fangen wir mit dem Bayerischen Strafvollzugsgesetz an.

(Beifall bei den GRUNEN — Petra Guttenberger (CSU): Schade, dass der Kollege

nichts zum Strafvollzugsgesetz sagen will! — Unruhe — Glocke des Prasidenten)

Erster Vizeprasident Tobias Rei}: Nachster Redner ist der Kollege Martin Scharf fur

die Fraktion der FREIEN WAHLER.

Martin Scharf (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben zwei Redner gehort, die zu dem Tagesordnungspunkt
sehr wenig beigetragen haben. Unsere Aufgabe ware es, Uber den Gesetzentwurf zu

sprechen und nicht Uber solch einen Blodsinn — Entschuldigung.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Ich werde mich zur Sache auf’ern. Das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgezeigt,
dass das bisherige Resozialisierungskonzept im Strafvollzug nicht ausreichend schlis-
sig ist. Arbeit als wesentlicher Bestandteil der Resozialisierung wurde nicht konkret
genug geregelt. Die Bedeutung der Gefangenenvergltung blieb unklar. Wir setzen mit
den vorgeschlagenen Anderungen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts um.
Neben einer Erh6hung der monetaren Vergltung um zwei Drittel schaffen wir mit zu-
satzlichen Freistellungstagen und einem teilweisen Erlass von Verfahrenskosten neue

Anreize, um die Resozialisierung erfolgreicher zu gestalten.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5361
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Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Geschlechtertrennung in den Justizvollzugsan-
stalten. Die bisherigen Regelungen orientieren sich ausschlieRlich am Personenstand
und werden zunehmend den Herausforderungen der Praxis nicht mehr gerecht. Mit
den neuen Vorgaben schaffen wir klare und sachgerechte Lésungen, die auf die indivi-
duellen Umstande eingehen und den Grundsatz der geschlechtssensiblen Behand-

lung im Strafvollzug verankern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns nicht vergessen, ein modernes Straf-
vollzugssystem dient nicht nur der Resozialisierung der Gefangenen, sondern auch
der Sicherheit unserer Gesellschaft. Mit diesem Gesetzentwurf schaffen wir eine
Grundlage, die den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Wir

FREIEN WAHLER werden dem Gesetzentwurf zustimmen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Erster Vizeprasident Tobias Rei: Fir die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Horst Ar-
nold das Wort. Herr Kollege, bitte.

Horst Arnold (SPD): Herr Prasident, ich habe mein Skript nicht bei Ihnen abgelegt.
So kénnen Sie auch nicht sagen, ob ich zur Sache spreche. Ich bemuhe mich jedoch,
zur Sache zu sprechen. Meine Rede ist natlrlich nicht am Gesetzeswortlaut ausge-

richtet, sondern an der Problematik.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Justizvollzug fuhrt in der 6ffentlichen Wahrneh-
mung meistens ein Schattendasein. Im Fokus der Offentlichkeit steht der Justizvollzug
erst dann, wenn es zu Skandalen kommt — Stichwort: Gablingen. Das ist naturlich eine
traurige Situation. Aber tatsachlich war ein fur den Gesetzgeber und fur die Staatsre-
gierung maRgebliches Ereignis in der Offentlichkeit fast nicht bekannt. Am 20. Juni
2023 hat namlich das Bundesverfassungsgericht das Bayerische Strafvollzugsgesetz
in Teilen fur verfassungswidrig erklart. Das ist eine gewaltige Ohrfeige flir den Gesetz-

geber, aber auch fir das Parlament, weil das seit Jahren praktiziert worden ist.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5088
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Selbstverstandlich muss man handeln. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es
bestehe ein Spielraum bis zum 30.06.2025. Wértlich wurde gesagt: Zur Umsetzung
des verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebotes ist in dem Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetz keine schlussige und widerspruchsfreie Regelung erkennbar. Es kann
nicht nachvollziehbar entnommen werden, welche Bedeutung dem Faktor Arbeit zu-
kommt, welche Ziele mit diesen Behandlungsmaflinahmen erreicht werden sollen und
welche Zwecke damit verfolgt werden. — Das ist im Stammbuch der Fachpolitikerinnen

und Fachpolitiker ein denkwurdiger Marker.

Wir haben uns tatsachlich damit auseinandergesetzt, wie man das lI6sen kann. Natur-
lich kann man jetzt sagen: Das haben wir schon immer gewusst. Wir haben das schon
immer beantragt. — Die Selbstgefalligkeit und die Gesundbeterei des Justizministe-
riums in Sachen Strafvollzug war bis Gablingen Legende. Es war sowieso immer alles
in Ordnung. Dieses Urteil kann man jetzt nicht ignorieren. Ich glaube, dass seit Gablin-
gen im politischen Umgang mit diesen Dingen eine andere Zeit angebrochen ist. Die
Ldésungen mussen nachhaltig und serids sein. Die eine Seite darf nicht immer auf Po-
sitionen beharren, die notwendigerweise dann schwarz oder orange markiert sein
missen. Deshalb haben sich die GRUNEN und meine Fraktion tatsichlich Gedanken
daruber gemacht, wie das jetzt geregelt werden konnte. Wir haben im November im
Ausschuss ein Minderheitenvotum zur Anhérung von Sachverstandigen beantragt, um
diesen wichtigen Bereich zu regeln. Damals war Gablingen noch nicht bekannt. Wir
sind ganz schén abgekanzelt worden. Es ware ein Gesetzentwurf vonndten, um in die-
sem Zusammenhang uberhaupt eine Anhdrung durchzufihren. Wir haben es durchge-
setzt. Am 20. Februar wird diese Anhorung im Bayerischen Landtag mit kompetenten
Sachverstandigen und einem ausgereiften sowie mit den Fraktionen abgesprochenen
Fragenkatalog durchgefiihrt. Auf der Grundlage dieser Expertenbefragung werden wir
als SPD-Fraktion abschlieBend zu diesem Gesetzentwurf Stellung nehmen. Zwar
sehen wir Fortschritte, aber es wird bei Weitem noch nicht alles berucksichtigt, was

auch Fachverbande in diesem Zusammenhang ansprechen.
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Ich kann lhnen nur sagen, dass die Arbeit im Strafvollzug wichtig ist. Sie muss aber
auch nachhaltig sein. Deswegen sind wir aufgefordert, diese Anhdrung ernst zu neh-
men. Wenn dazu aufgefordert wird, bereits nach der Ersten Lesung dem Gesetzent-
wurf zuzustimmen, befirchte ich, dass Sie diese Anhorung als Minderheitenanhérung
ansehen und nicht die politische Rolle und Verantwortlichkeit wahrnehmen, wie das
notwendigerweise parlamentarischer Usus sein musste. Deswegen werden wir abwar-

ten, was geschieht. Dann werden wir uns abschlielRend aullern.
(Beifall bei der SPD)

Erster Vizeprasident Tobias Rei: Vielen Dank, Herr Kollege. — Damit ist die Aus-
sprache geschlossen, und ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss fur
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration als federfihrendem Ausschuss
zu Uberweisen. Erhebt sich hiergegen Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. Dann ist

das so beschlossen.

Bevor ich den nachsten Tagesordnungspunkt aufrufe, méchte ich noch darauf hinwei-
sen, dass wir danach unter den Tagesordnungspunkten 4 und 5 wieder zwei Wahlen
mit Namenskarte und Stimmzettel durchfihren werden. Ich bitte Sie daher, die Stimm-
kartentasche — sofern noch nicht geschehen — rechtzeitig aus Ihrem Postfach vor dem

Plenarsaal abzuholen.


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/4434

zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechts-
vorschriften

2. Anderungsantrag der Abgeordneten Holger GrieBhammer, Volkmar Halbleib,
Anna Rasehorn u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/5429

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Deutschkurse

(Drs. 19/4434)

3. Anderungsantrag der Abgeordneten Holger GrieBhammer, Volkmar Halbleib,
Anna Rasehorn u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 19/5430

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Eingliederungsplanung

(Drs. 19/4434)

4. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6211

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Harmonisierung und Konkretisierung des gesetzlichen Resozialisie-
rungskonzepts (Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

5. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6212

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfi-

gung.
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6.

7.

8.

9.

hier: Starkere Beteiligung der Gefangenen und Dritter bei Erstellung des
Vollzugsplans (Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes)
(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6213

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Einfiihrung des Strafvollzugs in freien Formen (Anderung des Bayeri-
schen Strafvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6214

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Regelfélle des offenen Vollzugs (Anderung des Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6215

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Regelung des Ubergangs- und Entlassungsmanagements (Anderung
des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6216

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Recht auf Arbeit (Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes)
(Drs. 19/4434)

10. Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,

Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
Drs. 19/6217

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Erh6htes Taschengeld bei gemeinniitziger Arbeit (Anderung des Baye-
rischen Strafvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)
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11.

12.

13.

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6218

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Evaluation durch freie Wissenschaft starken (Anderung des Bayeri-
schen Strafvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Drs. 19/6219

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

hier: Taschengeld fiir Untersuchungshéftlinge (Anderung des Bayerischen
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes)

(Drs. 19/4434)

Anderungsantrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Michael Hofmann,
Dr. Alexander Dietrich u.a. CSU, )
Florian Streibl, Felix Locke, Martin Scharf u.a. und Fraktion (FREIE WAH-
LER)

Drs. 19/6695

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung des Bayerischen
Strafvollzugsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
(Drs. 19/4434)

Beschlussempfehlung:

Zustimmung empfohlen mit der MaRRgabe, dass folgende Anderungen durch-
gefiuihrt werden:

1. 8§81 wird wie folgt gedndert:
a) In Nr. 4 Buchst. b wird in Abs. 2 die Satznummerierung ,'* gestrichen.
b) In Nr. 11 wird Art. 48 wie folgt geandert:
aa) Abs. 1 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nr. 6 wird die Angabe , ; “ am Ende durch die Angabe , .*“
ersetzt.

bbb) Nr. 7 wird aufgehoben.
bb) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nr. 6 wird die Angabe , , “ am Ende durch die Angabe , . *“
ersetzt.

bbb) Nr. 7 wird aufgehoben.

c) InNr. 13 wird in Art. 63 Abs. 2 Satz 1 die Angabe ,zahnarztlichen Behand-
lung im Sinn des Art. 60 Satz 2 Nr. 2“ durch die Angabe ,Versorgung mit
Zahnersatz einschlie3lich Zahnkronen und Suprakonstruktionen im Sinn
des Art. 60 Satz 2 Nr. 3" ersetzt.

d) Nr. 16 wird wie folgt gefasst:
,16. Art. 91 wird wie folgt geéndert:
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2.

3.

a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

»2von Satz 2 kann im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Per-
sonlichkeit und der Bedirfnisse der Gefangenen, insbesondere
in den Fallen des Art. 166 Abs. 4, abgewichen werden.*

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
cc) Folgender Satz 5 wird angefigt:

,>°Bei der Durchsuchung von Haftraumen ist die Anwesenheit der
Gefangenen nur gestattet, wenn keine Gefahrdung der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingeflgt:
~2Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”
bb) Die bisherigen Séatze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.1
§ 2 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:
,6. Art. 70 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefigt:

,2Von Satz 2 kann im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Per-
sonlichkeit und der Bedurfnisse der Sicherungsverwahrten, ins-
besondere in den Féllen des Art. 85 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung
mit Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG, abgewichen werden.”

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
cc) Folgender Satz 5 wird angefugt:

,>Bei der Durchsuchung von Zimmern ist die Anwesenheit der Si-
cherungsverwahrten nur gestattet, wenn keine Gefahrdung der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert.

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefigt:

.2Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”
bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.
§ 4 wird wie folgt gefasst:
84
Anderung des Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes
Das Bayerische Jugendarrestvollzugsgesetz (BayJAVollzG) vom

26. Juni 2018 (GVBI. S. 438, BayRS 312-2-4-J), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes
vom 21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

2.

Dem Art. 8 wird folgender Satz 3 angefugt:
»2Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

In Art. 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 und 3* durch die
Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 bis 4“ ersetzt.’

Berichterstatterin zu 1 und 13: Petra Guttenberger
Mitberichterstatter zu 1 und 13: Toni Schuberl
Berichterstatter zu 2 - 4: Horst Arnold
Mitberichterstatterin zu 2 bis 12: Petra Guttenberger
Berichterstatter zu 4 - 12 : Toni Schuberl
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Bericht:

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlaments-

fragen und Integration federfihrend zugewiesen. Der Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und die Anderungsantriage Drs. 19/5429 und Drs. 19/5430 feder-
fiihrend beraten und den Gesetzentwurf und alle Anderungsantrage endbera-
ten. Der Anderungsantrag 19/6219 wurde zuriickgenommen.

Weitere Ausschiisse haben sich mit dem Gesetzentwurf nicht befasst.

Der federfilhrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Anderungsan-
trage Drs. 19/5429, Drs. 19/5430 in seiner 21. Sitzung am 13. Marz 2025 fe-
derfihrend beraten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss einstimmig Zustim-
mung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/5429, 19/5430 hat der Ausschuss
mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Der federfilhrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Anderungsan-
trage Drs. 19/5429, Drs. 19/5430, Drs. 19/6211, Drs. 19/6212, Drs. 19/6213,
Drs. 19/6214, Drs. 19/6215, Drs. 19/6216, Drs. 19/6217, Drs. 19/6218 und
Drs. 19/6695 in seiner 28. Sitzung am 22. Mai 2025 endberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss einstimmig mit denin
I. enthaltenen Anderungen Zustimmung empfohlen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/6695 hat der Ausschuss einstim-
mig Zustimmung empfohlen.
Der Anderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 19/5429, 19/5430, 19/6211, 19/6212,
19/6213, 19/6214, 19/6215, 19/6217 und 19/6218 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Der Anderungsantrag Drs. 19/6219 wurde in der Sitzung zuriickgenommen.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 19/6216 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

SPD: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.

Petra Guttenberger
Vorsitzende
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 19/4434, 19/6828

Gesetz zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften

§1

Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes

Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBI.
S. 866, BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2022 (GVBI. S. 718) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In Art. 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,Er” die Worter ,hat das Ziel der Resoziali-
sierung und® eingefligt.

2. Art. 3 Satz 2 bis 4 wird durch die folgenden Sétze 2 bis 5 ersetzt:

»2Zu den MaRBnahmen gehoren insbesondere schulische und berufliche Bildung,
psychologische und sozialpadagogische Mal3nahmen, Arbeit und arbeitstherapeu-
tische Beschaftigung, seelsorgerische Betreuung und Freizeitgestaltung. 3Die Mal3-
nahmen stehen grundsatzlich gleichrangig nebeneinander. “Die konkrete Gewich-
tung im Einzelfall wie auch Art und Umfang der Behandlung orientieren sich an den
fur die Tat urséchlichen Defiziten und den Befahigungen der einzelnen Gefangenen
sowie am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand. 5Die Behandlung dient der
Verhiitung weiterer Straftaten, der Wiedereingliederung der Gefangenen in die Ge-
sellschaft und dem Opferschutz.”

3. In Art. 5a Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,, , und hierbei
beratend zu unterstitzen.” ersetzt

4. Art. 9 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt:

,2Im Vollzugsplan sind die zur Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und er-
forderlichen MaRnahmen zu benennen und Perspektiven fur die kinftige Ent-
wicklung der Gefangenen aufzuzeigen.*

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefiigt:
»(2) Der Vollzugsplan enthalt insbesondere Angaben Uber

1. vollzugliche MaZnahmen wie Unterbringung im geschlossenen oder offenen
Vollzug, Zuweisung zu einer Wohngruppe, Arbeitseinsatz, Freizeitgestal-
tung, Lockerungen des Vollzugs und Urlaub,

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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c)

d)
e)

5. Art.
a)

b)

c)
6. Art.

a)

b)
c)
d)

7. Art.

b)

2. padagogische und sozialpadagogische MaRnahmen wie schulische und be-
rufliche Bildung, Trainingsmaflinahmen zur sozialen Kompetenz, Vorberei-
tung einer Schuldenregulierung, Suchtberatung und Entlassungsvorberei-
tung und

3. therapeutische Malinahmen wie Unterbringung in einer sozialtherapeuti-
schen Einrichtung, Unterbringung in einer Behandlungsabteilung, Einzelthe-
rapie und Gruppentherapie.*

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt gefasst:

»(3) tDer Vollzugsplan und seine Umsetzung sind regelmafig, mindestens
aber alle zwolf Monate zu tberprifen und an die Entwicklung der Gefangenen
und die weiteren Ergebnisse der Personlichkeitserforschung anzupassen sowie
mit weiteren fur die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu
halten. 2Bei einer Vollzugsdauer bis zu einem Jahr ist die Frist zur Uberpriifung
und Anpassung des Vollzugsplans angemessen zu verkirzen. S3Zur
Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans werden
Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung mafgeblich Beteiligten
durchgefiihrt.”

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.
Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wie folgt gefasst:

»(5) 1Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird
mit den Gefangenen erortert. 2Ein Abdruck des Vollzugsplans ist ihnen
auszuhandigen.”

25 wird wie folgt geéndert:
Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Sondereinkauf aus einem durch die Anstalt vermittelten Angebot von
Nahrungs- und Genussmitteln ist zugelassen an drei von den Gefangenen zu
wahlenden Zeitpunkten im Jahr.”

Abs. 2 wird aufgehoben.

Die Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3.
39 wird wie folgt geéndert:

Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Berufliche und schulische Bildung, Arbeit und arbeitstherapeutische
Beschaftigung dienen insbesondere dem Ziel, Fahigkeiten fir eine
Erwerbstatigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu férdern,
den Haftalltag zu strukturieren, Wertschatzung zu erfahren und den
Gefangenen den Mehrwert und Nutzen einer Arbeitstatigkeit deutlich zu
machen.*

In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,ergiebige® die Worter ,und dem Be-
handlungsauftrag forderliche® eingefligt.

In Abs. 3 werden die Wérter ,wirtschaftlich ergiebiger® gestrichen.
Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~,~Geeignete Gefangene sollen an Berufsausbildung, beruflicher Weiterbildung
oder an anderen ausbildenden oder weiterbildenden MalRnahmen teilnehmen.*

43 wird wie folgt geéndert:

In Satz 1 werden nach dem Wort ,ihnen® die Worter ,zum Zwecke der Behand-
lung”“ eingeflugt.

In Satz 2 werden nach dem Wort ,konnen“ die Worter ,zum Zwecke der Be-
handlung® eingeflgt.
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c) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
,"Die Satze 1 und 2 gelten nicht fir

1. Gefangene, die die Regelaltersgrenze im Sinne von 8§ 35 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch erreicht haben, und

2. werdende und stillende Miitter, soweit gesetzliche Beschaftigungsverbote
zum Schutz erwerbstatiger Mitter bestehen.”

In Art. 45 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,18“ durch die Angabe ,20“ ersetzt.
Art. 46 wird durch die folgenden Art. 46 bis 46¢ ersetzt:
JArt. 46
Arbeitsentgelt

(1) ‘Die Arbeit und arbeitstherapeutische Beschéftigung der Gefangenen wird
anerkannt durch Arbeitsentgelt, bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht, Frei-
stellung von der Arbeit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsurlaub) genutzt
oder auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet werden kann, einen Verzicht auf
den Haftkostenbeitrag sowie durch den Erlass von Verfahrenskosten. 2Diese Aner-
kennung soll den Gefangenen den Wert regelméagiger Arbeit fur ein kunftiges ei-
genverantwortetes und straffreies Leben vor Augen fiihren. 2Das Arbeitsentgelt
dient der Bildung der Gelder nach den Art. 50 bis 52 und soll den eigenverantwort-
lichen Umgang mit Geld vermitteln. “Hierzu werden Gefangene auch an den Kosten
im Vollzug nach den Vorschriften dieses Gesetzes beteiligt.

(2) 'Uben Gefangene eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeutische Beschaf-
tigung oder eine Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 aus, so erhalten sie ein Arbeits-
entgelt. 2Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind 15 % der Bezugsgrofe nach § 18
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1V) zugrunde zu legen (Eckvergtitung).
3Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Gefangenen und der Art der Arbeit
nach Maf3gabe des Art. 48 gestuft werden. “Ein Tagessatz ist der zweihundertfiinf-
zigste Teil der Eckvergitung. 5Das Arbeitsentgelt wird nach einem Stundensatz be-
messen, wobei von einer wéchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden auszugehen
ist.

(3) Das Arbeitsentgelt ist den Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.

Art. 46a
Entschadigung flr entgangenes Arbeitsentgelt

Nehmen Gefangene wahrend ihrer reguléaren Beschéftigungszeit an im Voll-
zugsplan festgelegten sozialtherapeutischen, psychotherapeutischen oder psychi-
atrischen BehandlungsmafRhahmen oder anderen Einzel- oder Gruppenbehand-
lungsmalRnahmen teil, erhalten sie fur die Dauer des Ausfalls der Beschéftigung im
Umfang von bis zu sechs Behandlungsstunden pro Woche in Hohe der ihnen
dadurch entgehenden Vergitung eine Ausbildungsbeihilfe.

Art. 46b
Arbeitsurlaub und Anrechnung der Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt

(1) *Haben die Gefangenen zwei Monate lang zusammenhangend eine Be-
schéftigung nach Art. 39 oder eine Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 ausgelbt, so
werden sie auf ihren Antrag hin zwei Werktage von der Arbeit freigestellt. 2Die Re-
gelung des Art. 45 bleibt unberihrt. *Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne
Verschulden durch Krankheit, Ausfiihrung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistel-
lung von der Arbeitspflicht oder sonstige nicht von ihnen zu vertretende Griinde an
der Arbeitsleistung gehindert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt.

(2) Die Gefangenen kdnnen beantragen, dass die Freistellung nach Abs. 1 in
Form von Arbeitsurlaub gewahrt wird. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2, 3und 5, Art. 15
und 16 gelten entsprechend.

(3) Art. 45 Abs. 3 gilt entsprechend.
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(4) Nehmen die Gefangenen nicht innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der
Voraussetzungen die Freistellung nach Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 in An-
spruch oder kann die Freistellung nach MalRgabe der Regelung des Abs. 2 Satz 2
nicht gewahrt werden, so wird die Freistellung nach Abs. 1 Satz 1 von der Anstalt
auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet.

(5) Eine Anrechnung nach Abs. 4 ist ausgeschlossen,

1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe verbiiRt wird und ein Entlassungszeit-
punkt noch nicht bestimmt ist,

2. beieiner Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Be-
wahrung, soweit wegen des von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlas-
sung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr maéglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstre-
ckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewéhrung die Lebensverhéltnisse
des oder der Gefangenen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung fur ihn
oder sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
erfordern,

4. wenn nach § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstreckung abgesehen wird oder
5. wenn der oder die Gefangene im Gnadenweg aus der Haft entlassen wird.

(6) Soweit eine Anrechnung nach Abs. 5 ausgeschlossen ist, erhalten die Ge-
fangenen bei Entlassung fur ihre Tatigkeit nach Art. 46 Abs. 2 als Ausgleichsent-
schadigung zusatzlich 15 % des ihnen nach den Abs. 2 und 3 gewéahrten Entgelts
oder der ihnen nach Art. 47 gewahrten Ausbildungsbeihilfe. 2Der Anspruch entsteht
erst mit der Entlassung. 3Gefangenen, bei denen eine Anrechnung nach Abs. 5
Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung bereits nach VerbifRung von
jeweils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe zum Eigengeld gutgeschrie-
ben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen werden; § 57 Abs. 4 StGB gilt
entsprechend.

Art. 46¢C
Erlass von Verfahrenskosten

Gefangene erwerben einen Anspruch auf Erlass der von ihnen zu tragenden
Kosten des Strafverfahrens im Sinne von § 464a StPO, soweit diese dem Freistaat
Bayern zustehen, wenn sie

1. jeweils sechs Monate zusammenhangend, wobei Art. 46b Abs. 1 Satz 3 ent-
sprechend gilt, eine Beschéaftigung nach Art. 39 oder eine Hilfstatigkeit nach
Art. 43 Satz 2 ausgeibt haben, in Hohe der von ihnen in diesem Zeitraum er-
Zielten Vergutung, hdchstens aber 5 % der zu tragenden Kosten, oder

2. unter Vermittlung der Anstalt von ihrer Vergitung nach Art. 46 Schadenswie-
dergutmachung leisten, in Héhe der Halfte der geleisteten Zahlungen.*

Art. 47 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wérter ,einer Berufsausbildung, beruflichen Wei-
terbildung oder an einem Unterricht* durch die Wérter ,schulischen oder beruf-
lichen BildungsmalRnahmen® ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Wérter ,gilt Art. 46 Abs. 2 und 3 entsprechend” durch die
Worter ,gelten Art. 46 Abs. 2 und 3 sowie Art. 48" ersetzt.

Art. 48 wird wie folgt gefasst:
JArt. 48
Vergutungsstufen und Zulagen

(1) Der Grundlohn des Arbeitsentgelts (Art. 46 Abs. 2) und der Ausbildungsbei-
hilfe (Art. 47 Abs. 1) wird nach den folgenden Vergutungsstufen festgesetzt:

1. Vergutungsstufe I: Arbeitsentgelt fir arbeitstherapeutische Beschéftigung;
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2. Vergutungsstufe II:

a) Arbeiten einfacher Art, die keine Vorkenntnisse und nur eine kurze Einwei-
sungszeit erfordern und die nur geringe Anforderungen an die korperliche
oder geistige Leistungsfahigkeit oder an die Geschicklichkeit stellen,

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 fur die Teilnahme an einem Unter-
richt nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 oder an MaRhahmen der Berufsfindung,
wenn dies wegen der Kiirze oder des Ziels der MaRnhahmen gerechtfertigt
ist, und

c) Ausbildungsbeihilfe fur die Teilnahme an therapeutischen Maflnahmen
nach Art. 149 Abs. 2, wenn nicht Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 149 Abs. 2 bezahlt wird;

3. Vergutungsstufe IlI: Arbeiten der Stufe I, die eine Einarbeitungszeit erfordern;
4. Vergutungsstufe IV:

a) Arbeiten, die eine Anlernzeit erfordern und durchschnittliche Anforderungen
an die Leistungsféahigkeit oder die Geschicklichkeit stellen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1;
5. Vergutungsstufe V:

a) Arbeiten, welche die Kenntnisse und Fahigkeiten einer Fachkraft erfordern
oder gleichwertige Kenntnisse und Fahigkeiten voraussetzen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 nach der Hélfte der Gesamtdauer
der MalRBnhahme, wenn der Ausbildungsstand der Gefangenen dies rechtfer-
tigt;

6. Vergutungsstufe VI: Arbeiten, die Uber die Anforderungen der Stufe V hinaus
ein besonderes Maf3 an Kénnen, Einsatz und Verantwortung erfordern.

(2) Der Grundlohn betragt ausgehend von der Eckvergltung nach Art. 46 Abs. 2
Satz 2:

Vergitungsstufe I 70 %,
Vergutungsstufe II: 80 %,
Vergutungsstufe 1ll: 90 %,

Vergutungsstufe IV: 100 %,
Vergutungsstufe V: 110 %,
Vergutungsstufe VI. 120 %.

(3) Der Grundlohn kann nach der nachstniedrigeren Vergitungsstufe festge-
setzt werden, wenn die Arbeitsleistung den Anforderungen der jeweiligen Vergu-
tungsstufe nicht gentigt.

(4) Zum Grundlohn kdnnen Zulagen gewahrt werden fur Arbeiten

1. unter arbeitserschwerenden Umgebungseinfliissen, die das tbliche Mal3 erheb-
lich Uberstiegen, bis zu 5 % des Grundlohns,

2. zuungunstigen Zeiten bis zu 5 % des Grundlohns und

3. von weit Uberdurchschnittlicher Arbeitsmenge oder Arbeitsqualitat bis zu 10 %
des Grundlohns.*

In Art. 54 Satz 1 wird das Wort ,angemessenes” gestrichen und nach dem Wort
»1aschengeld” werden die Woérter ,in Héhe von monatlich dem 1,65-fachen Tages-
satz der Eckvergitung® eingefugt.

Art. 63 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~.Gefangene kdnnen an den Kosten der Versorgung mit Zahnersatz einschlie3lich
Zahnkronen und Suprakonstruktionen im Sinn des Art. 60 Satz 2 Nr. 3 im Umfang
der Beteiligung gesetzlich Versicherter beteiligt werden.*

In Art. 78 wird nach dem Wort ,Bemuhen* das Wort ,beratend” eingefligt und der
Punkt am Ende wird durch die Wérter ,und ihre Schulden zu regulieren.” ersetzt.

ok wdhPRE
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

In Art. 89 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen® die Wérter ,sowie von For-
derungen wegen einer vorsétzlichen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Ei-
gentums wahrend der Inhaftierung“ eingefugt.

Art. 91 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:

,2Von Satz 2 kann im Einzelfall unter Beruicksichtigung der Persdnlichkeit
und der Bedurfnisse der Gefangenen, insbesondere in den Fallen des
Art. 166 Abs. 4, abgewichen werden.*

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
cc) Folgender Satz 5 wird angefugt:

,>Bei der Durchsuchung von Haftraumen ist die Anwesenheit der Gefange-
nen nur gestattet, wenn keine Gefahrdung der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefugt:

,2Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”

bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.
In Art. 96 Abs. 4 werden die Worter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in
erhéhtem Mal“ gestrichen.
In Art. 108 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,§ 1896 Abs. 2 Satz 2*
durch die Angabe ,§ 1814 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.
Art. 130 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fir den Vollzugsplan gilt Art. 9 Abs. 1 bis 3 und 5 mit der MaRRgabe entspre-
chend, dass der Vollzugsplan ergédnzend Angaben Uber schulische Aus- und Wei-
terbildung, berufsorientierende, -qualifizierende oder arbeitstherapeutische Maf3-
nahmen, besondere Hilfs- und ErziehungsmalRhahmen, Teilnahme am Sport, Ge-
staltung der AuRenkontakte und Einbeziehung der Personensorgeberechtigten ent-
halt.”

In Art. 146 Abs. 3 wird die Angabe ,Alternative 2 durch die Angabe ,Nr. 2“ ersetzt.
Art. 149 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

.(1) 1Uben junge Gefangene eine ihnen zugewiesene Beschaftigung aus, so
erhalten sie unbeschadet der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes tiber
die Akkordarbeit und tempoabhéngige Arbeit ein nach Art. 46 Abs. 2 und Art. 48 zu
bemessendes Entgelt. 2Art. 46 Abs. 3 und Art. 46a bis 46¢ gelten entsprechend.”

Art. 161 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Abweichend von Art. 9 Abs. 3 Satz 1 ist der Vollzugsplan mindestens
alle sechs Monate zu uberprifen und anzupassen.*

b) Abs. 4 wird aufgehoben.
Dem Art. 166 wird folgender Abs. 4 angefligt:

»(4) *Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Einzelfall unter
Berucksichtigung der Persdnlichkeit und der Bedurfnisse der Gefangenen, der Er-
reichung des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, einschlief3-
lich der Bedirfnisse der Ubrigen Gefangenen, abgewichen werden. 2Dies gilt
ebenso bei Gefangenen,

1. die sich auf Grund ihrer geschlechtlichen Identitat nicht dem in ihrem amtlichen
Personenstandseintrag angegebenen, sondern einem anderen Geschlecht oder
weder dem méannlichen noch dem weiblichen Geschlecht als zugehorig empfin-
den oder
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24,

25.

26.

27.

22.

2. deren Geschlechtsangabe in ihrem amtlichen Personenstandseintrag zu mann-
lich oder weiblich geéndert wurde, weil ihre geschlechtliche Identitat nicht mit
dem in ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen Geschlecht tiber-
einstimmte.”

In Art. 179 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort ,Krankenpflegegesetz* durch das Wort ,Pfle-
geberufegesetz” ersetzt.

In Art. 189 Abs. 1 werden die Worter ,, , wissenschaftlich fortzuentwickeln® durch die
Worter ,einschliellich der Arbeit und deren Vergiitung sowie deren Wirkungen auf
die Resozialisierung, regelmaBig wissenschaftlich zu evaluieren, zu begleiten” er-
setzt.

In Art. 208 wird die Angabe ,§ 92 Abs. 1 JGG sowie“ gestrichen, die Angabe
,8§ 130 und 176 Abs. 4“ wird durch die Angabe ,§ 176 Abs. 4“ ersetzt und die Wor-
ter ,Erzwingungshaft (§§ 171 bis 175 StVollzG)* werden durch die Worter ,Erzwin-
gungshaft inklusive des Datenschutzes (88 171 bis 175, 179 bis 186 StVollzG)" er-
setzt.

Art. 209 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,, , AuBerkrafttreten* gestrichen.
b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung ,(1)“ gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§2

Anderung des
Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Bayerische Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (BaySvVollzG) vom
Mai 2013 (GVBI. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt durch 8 5 des Gesetzes vom

8. Juli 2020 (GVBI. S. 330) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Art. 9 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

»(3) tZur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans
werden Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maf3geblich Beteiligten
durchgefiihrt. 2An der Behandlung mitwirkende Personen auRerhalb des Vollzugs
sollen in die Planung einbezogen werden.

(4) ‘Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird mit
den Sicherungsverwahrten eroértert. 2Eine Abschrift des Vollzugsplans ist ihnen
auszuhandigen.”

In Art. 25 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,§ 55 Abs. 1 Satz 5* durch die Angabe
»3 91 Abs. 1 Satz 4“ ersetzt.

Art. 39 wird wie folgt geandert:
a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,16 v. H.“ durch die Angabe ,22 %" ersetzt.
b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
L2Art. 48 BayStVollzG gilt entsprechend.”
c) In Abs. 5 wird die Angabe ,88 v. H.“ durch die Angabe ,90 %" ersetzt.
d) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

»(6) Art. 46a BayStVollzG gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass in der
Woche bis zu zehn Behandlungsstunden vergutet werden kdnnen.
2Art. 46¢ BayStVollzG gilt entsprechend.”

Art. 45 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird das Wort ,zweieinhalbfachen® durch das Wort ,1,85-fachen” er-
setzt.

b) In Satz 2 wird das Wort ,flinffachen“ durch das Wort ,3,7-fachen® ersetzt.
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5. In Art. 69 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen® die Worter ,sowie von For-
derungen wegen einer vorsétzlichen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Ei-
gentums wahrend der Inhaftierung“ eingefugt.

6. Art. 70 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:

,2Von Satz 2 kann im Einzelfall unter Beruicksichtigung der Persdnlichkeit
und der Bedurfnisse der Sicherungsverwahrten, insbesondere in den Fallen
des Art. 85 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG,
abgewichen werden.”

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
cc) Folgender Satz 5 wird angefuigt:

,>Bei der Durchsuchung von Zimmern ist die Anwesenheit der Sicherungs-
verwahrten nur gestattet, wenn keine Gefahrdung der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert.
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:
,2Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”
bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.

7. In Art. 74 Abs. 6 werden die Worter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in
erhéhtem Mal“ gestrichen.

8. Art. 85 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird Satz 1.
b) Folgender Satz 2 wird angeflugt:
»2Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

9. In Art. 100 Abs. 3 Satz 3 werden die Wérter ,Art. 95 Abs. 6 bis 9 des Gesetzes zur
Ausfiihrung der Sozialgesetze finden“ durch die Woérter ,Art. 46 des Bayerischen
Malregelvollzugsgesetzes findet” ersetzt.

§3

Anderung des
Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Bayerische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezem-
ber 2011 (GVBI. S. 678, BayRS 312-1-J), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom
21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Dem Art. 5 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefugt:
»2Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”
2. Art. 12 Abs. 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Woérter ,Art. 46 Abs. 2 bis 5 BayStVollzG sowie der Baye-
rischen Strafvollzugsvergutungsverordnung“ durch die Woérter ,Art. 46 Abs. 2
und 3 und Art. 48 BayStVollzG* ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,9 v.H.“ durch die Angabe ,15 %" ersetzt.
3. In Art. 26 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 1 gestrichen.

4. In Art. 33 Abs. 4 Satz 1 werden die Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 2 und Art. 46 Abs. 5“ durch die Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und
Art. 46 Abs. 3" ersetzt.
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§4
Anderung des Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes

Das Bayerische Jugendarrestvollzugsgesetz (BayJAVollzG) vom 26. Juni 2018
(GVBI. S. 438, BayRS 312-2-4-J), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 21. Okto-
ber 2022 (GVBI. S. 642) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Dem Art. 8 wird folgender Satz 3 angefugt:
~SArt. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

2. In Art. 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 und 3“ durch die
Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 bis 4“ ersetzt.
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Anderung der Aufbewahrungsverordnung

In Teil 1 Abschnitt 6 Unterabschnitt 2 der Anlage wird in der Zeile der Kennziffer 821
Spalte 6 der Aufbewahrungsverordnung (AufbewV) vom 29. Juli 2010 (GVBI. S. 644,
BayRS 300-12-6-J), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Mai 2017 (GVBI. S. 283)
geandert worden ist, die Angabe ,Art. 202 Abs. 3 Satz 2 BayStVollzG* durch die Wérter
LArt. 202 Abs. 6 Satz 2 bis 4 BayStVollzG* ersetzt.
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Aufhebung der
Bayerischen Strafvollzugsvergutungsverordnung

Die Bayerische Strafvollzugsvergitungsverordnung (BayStVollzVergV) vom 15. Ja-
nuar 2008 (GVBI. S. 25, BayRS 312-2-3-J) wird aufgehoben.

87
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.

Die Prasidentin
I.V.

Tobias Reil3
I. Vizepréasident



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizeprasident Tobias Reil}
Abg. Petra Guttenberger

Abg. Rene Dierkes

Abg. Alexander Hold

Abg. Toni Schuberl

Abg. Horst Arnold
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Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes und weiterer
Rechtsvorschriften (Drs. 19/4434)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Anderungsantrige der SPD-Fraktion (Drsn. 19/5429 und 19/5430)
Anderungsantrige der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN (Drsn. 19/6211 mit

19/6218)
Anderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion und der Fraktion FREIE
WAHLER (Drs. 19/6695)

und

Anderungsantrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Martin
Bohm u. a. und Fraktion (AfD)
(Drs. 19/6899)

Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsre-

gierung orientiert sich dabei an der Redezeit der starksten Fraktion. Ich erdffne die

Aussprache. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Petra Guttenberger.

Petra Guttenberger (CSU): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolleginnen

und Kollegen! Bevor ich naher auf das Strafvollzugsgesetz eingehe, moéchte ich auch

heute noch einmal die Gelegenheit nutzen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im

Strafvollzug herzlich fur ihren taglichen Einsatz zu danken. Der Strafvollzug ist eine

wichtige Saule der Demokratie. Deshalb ist es wichtig, dass all diejenigen, die im

Strafvollzug tatig sind, unseren Respekt und unsere Anerkennung erfahren.

(Beifall des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=4434&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=6899&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/4795
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Angesichts der Diskussionen der letzten Wochen und Monate mochte ich hier sehr
deutlich sagen: Fir uns ist klar, dass, wer sich nicht an rechtliche Spielregeln halt, mit
aller Konsequenz des Gesetzes zu verfolgen ist. Aber alle anderen dirfen nicht unter

Vorverurteilungen und Ahnlichem leiden. Dies nur vorab.

Richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom
Juni 2023 Teile des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes Uber die Gefangenenvergu-
tung mit dem Resozialisierungsgebot flr unvereinbar erklart hat. Richtig ist auch, dass
eine Frist zur Behebung dieser Defizite bis zum 30. Juni 2025 gesetzt wurde. In der
Begrundung fuhrt das Bundesverfassungsgericht aus, dass der Strafvollzug auf das
Ziel der Resozialisierung der Gefangenen auszurichten sei, sodass der Gesetzgeber
verpflichtet sei, ein wirksames, in sich schlissiges und am Stand der Wissenschaft
ausgerichtetes Resozialisierungskonzept zu entwickeln und dies mit hinreichend kon-

kretisierten Regelungen des Strafvollzuges umzusetzen.

Auch die Bedeutung der Arbeit als BehandlungsmalRnahme und die hierflr vorgesehe-
ne Vergutung musse stimmig im Gesetz selbst festgeschrieben werden. Insbesondere
legte das Gericht fest, dass die jeweilige Gewichtung des nicht monetaren und des
monetaren Teils der Vergutung innerhalb des Gesamtkonzepts erkennbar sein musse.
Dies sei in der noch geltenden Fassung des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes gera-

de nicht vollkommen schlUssig dargelegt.

Zudem seien entgegen dem Wesentlichkeitsgrundsatz zum Beispiel die Regelungen
zu den Vollzugsplanen und zu Kostenbeteiligungen bei medizinischen Behandlungen
nicht unmittelbar aus dem Gesetz herauslesbar. Ein weiteres Problem ergibt sich
hinsichtlich der Trennung von Mann und Frau in Justizvollzugsanstalten. Die rechtliche
und gesellschaftliche Entwicklung zum Thema Geschlechteridentitat wird hier noch
viele AnknlUpfungspunkte bieten. Somit ist es erforderlich, hier im Einzelfall eine ge-

schlechtersensible Entscheidung zu treffen.
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Wir haben in diesem Gesetz ein Resozialisierungskonzept, das praziser und klarer
gefasst ist, auch im Bereich der Arbeit als BehandlungsmalRnahme sowie hinsichtlich
der Berechnung und der Bezugsgrofien fur die Entlohnung. Die bezahlten Freistel-
lungstage wurden von 18 auf 20 Werktage erhdht. Darlber hinaus wird mit der neuen
Madglichkeit eines weiteren Verfahrenskostenerlasses eine wichtige monetare Gegen-
leistung geschaffen, die fir den Gefangenen oder die Gefangene sicherlich einen
besonderen Anreiz fur kontinuierliche Arbeit darstellt. Zudem werden die Freistellungs-
tage als wesentliches Element der nicht monetaren Vergutung von 6 auf maximal
12 Tage pro Jahr erhdht. Eine Fortzahlung der Vergltungszahlung im Therapiemal}-

nahmenbereich wahrend der Arbeit ist im Gesetz ebenfalls geschaffen worden.

Um es noch einmal zu sagen: Mit der Arbeit der Gefangenen wird im Freistaat Bay-
ern kein Profit erzielt. Allein die Einnahmen decken rund 6 % der fur den Vollzug
notwendigen Ausgaben. Das sollte man sich auch immer vor Augen fihren. Allein Be-
kleidung, Verpflegung, Unterbringung und im Bedarfsfall die medizinische Versorgung
der Gefangenen verursachten 2023 pro Gefangenem tagliche Durchschnittskosten

von 185,32 Euro.

Wir sind der festen Uberzeugung, dass dieser Gesetzentwurf die richtigen Pramissen
setzt, und werden ihm deshalb zustimmen. Mit dem Anderungsantrag der CSU und
der FREIEN WAHLER werden in der Regel redaktionelle Defizite behoben. Ich bitte
Sie sehr herzlich, diesem Gesetzentwurf mit dem Anderungsantrag der CSU und der

FREIEN WAHLER zuzustimmen.

Ich mochte aber auch auf die Anderungsantrage der Opposition eingehen. Nehmen
wir allen voran den Antrag zur Aufnahme der Teilnahme an Deutschkursen unmittelbar
als BehandlungsmalRnahme. Dieser verkennt eindeutig, dass bereits in jeder Justiz-
vollzugsanstalt ein Angebot besteht, einen Deutschkurs aufzunehmen. Die Umbenen-
nung des Vollzugsplans und die Verkiirzung der Regelfrist fiir die Uberprifung von 12
auf 6 Monate erscheint uns als reine Symbolpolitik. Hier gibt es keinen Mehrwert fur

den Gefangenen, aber natlrlich einen wesentlich héheren blrokratischen Aufwand fur
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alle Mitarbeitenden in der Justizvollzugsanstalt.Dinge, die nur Aufwand ohne Mehrwert

erzeugen, sind nicht unser Ding, und das lehnen wir ab.

Eine Konkretisierung des Resozialisierungskonzeptes halten wir ebenfalls flr den fal-
schen Weg, weil wir der festen Uberzeugung sind, dass es gut ist, dass Behandlungs-
maflnahmen nicht abschlieend aufgezahlt werden, damit auch hier angesichts der
Individualitat der oder des Gefangenen eine entsprechend flexible und der individuel-

len Situation angepasste MalRnahme erfolgen kann.

Die Beteiligung von Dritten am Vollzugsplan einzufordern, verkennt, dass bereits heute
die eigenen Vorstellungen des Gefangenen bertcksichtigt werden und auch heute
viele Stimmen gemeinsam zu einem erfolgreichen Ganzen flhren. Eine Teilnahme des
Gefangenen an der Vollzugsplankonferenz halten wir allerdings fir den falschen Weg,
weil damit eine offene Diskussion, zum Beispiel unter Vollzugsmitarbeitern, nicht mehr

moglich ware.

Wir sehen auch keine Notwendigkeit, den Vollzug in freien Formen aufzuwerten, neue
Dinge auszuprobieren, den offenen Vollzug zu starken, wie es so schoén prosaisch in
diesen Antragen heildt, weil wir natirlich auch immer noch eines vor Augen haben
mussen: namlich dass der Schutz der Bevodlkerung vor weiteren Straftaten und vor
den Gefahren, die von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Gefan-

genen ausgehen, ein wichtiger Gesichtspunkt ist.

Wir brauchen auch keine Antradge zum Entlassungsmanagement und Ahnlichem, die

in der Realitat nicht umsetzbar sind.

Ein Recht auf Arbeit flhrt uns nicht weiter, sondern jeder sollte eine Arbeit bekommen,

sofern sie vorhanden ist.

Auch ein hoheres Taschengeld flir gemeinnltzige Arbeit ist fir uns ohne jeglichen
Mehrwert, weil namlich bereits heute, wer ein Taschengeld bekommt, es nur bekommt,

wenn er keine Arbeit hat bzw. keiner nachgeht.
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Erster Vizeprasident Tobias Rei: Achten Sie bitte auf die Redezeit, Frau Kollegin.

Petra Guttenberger (CSU): Auch bei gemeinnutziger Arbeit wird die Bezahlung natur-

lich genauso erfolgen wie bei nicht gemeinnutziger Arbeit.
Erster Vizeprasident Tobias ReiR: Kommen Sie bitte zum Schluss.

Petra Guttenberger (CSU): Das ist flr uns ein wesentlicher Punkt. Auch die Evaluati-
on, die gefordert wurde, ist nach unserer Auffassung wenig sinnvoll, weil sie eigentlich

nur von einem Misstrauen zeugt.
Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende.
Petra Guttenberger (CSU): Vielen Dank flirs Zuhoren!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Tobias Reil: Nachster Redner ist Kollege Rene Dierkes flr die

AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Rene Dierkes (AfD): Herr Vizeprasident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir bera-
ten heute Uber ein umfangreiches Gesetz zur Reform des bayerischen Strafvollzugs.
Gleich vorweg: Die AfD-Fraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen; denn er erflllt,
wenn auch mit einiger Verspatung, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts,

ohne die letzten Schranken des gesunden Menschenverstands zu durchbrechen.

Was wir aber in aller Deutlichkeit ablehnen, sind die ideologisch durchtrankten Ande-
rungsantrage von SPD und GRUNEN, die den Strafvollzug endgiiltig in sozialpadago-

gische Erholungszentren verwandeln sollen.

(Widerspruch des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/4795
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/4795
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/4795
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5315
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Um eine Besserstellung von inhaftierten Straftatern gegentber nicht inhaftierten Straf-
tatern zu vermeiden, fordern wir mit unserem eigenen Anderungsantrag die Streichung
des im Gesetzentwurf vorgesehenen Erlasses von Verfahrenskosten flr Langzeitinhaf-

tierte.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Juni 2023 festgestellt, dass die bisherige Ge-
fangenenvergltung in Bayern mit dem Resozialisierungsgebot nicht vereinbar ist.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird nun darauf reagiert. Er enthalt trotz der
engmaschigen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts einigen Spielraum fur Ein-
zelfallentscheidungen. So weit, so gut. Genau das ist der Unterschied zur links-griinen
Utopie von SPD und GRUNEN, die den Strafvollzug am liebsten zu einem Wellness-

programm fur Kriminelle umbauen wurden.

In den Anderungsantragen fordern Sie unter anderem noch héhere Entlohnung, noch
mehr Urlaub, noch starkere Beteiligung der Gefangenen an ihrer eigenen Vollzugspla-
nung, am besten mit Vetorecht, und Deutschkurse, statt die notigen Abschiebungen
nach VerbuBung der Haftstrafen zu vollziehen. Das lehnen wir entschieden ab. Wer
eine Freiheitsstrafe verbufdt, der steht nicht auf Augenhéhe mit dem Staat. Der hat
Unrecht getan und muss dementsprechend die Konsequenzen tragen. Diese standige
Taterzentrierung ist nicht nur eine Missachtung der Opfer, nein, sie ist auch ein Angriff

auf die Gesellschaft.

Was allerdings der Entwurf leistet, der deshalb unsere Zustimmung verdient, ist insbe-
sondere Folgendes: Die Arbeitsvergitung flir Gefangene wird nicht beliebig erhoht,
wie es etwa die GRUNEN fordern, sondern maRvoll angepasst, namlich 15 % der
Bezugsgrélle nach dem vierten Sozialgesetzbuch. Es gibt ein Stufensystem: Wer
einfache Tatigkeiten Ubernimmt, bekommt weniger als jemand, der qualifizierte Arbeit

leistet. Das entspricht auch dem Leistungsgedanken der AfD in vielen Politikfeldern.

Die Trennung von Mann und Frau bleibt grundsatzlich bestehen. Das ist ein wichtiger

Punkt, gerade in Zeiten, in denen linke ldeologen selbst die Unterbringung im Straf-
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vollzug unter Gender-Gesichtspunkten verwaschen wollen. Hier muss in der Praxis
jedoch Sorge getragen werden, dass Sicherheitsinteressen nicht der Genderideologie
geopfert werden. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel wegen Sexualstraftaten verur-
teilte biologische Manner in Frauenhaftanstalten verlegt werden, nur weil sie sich auf
einmal als Frauen identifizieren. Hier muss klar der Schutz weiblicher Gefangener

Prioritat haben.

Ja, auch wir sehen Gefahren im Gesetzentwurf, etwa, wie erwahnt, in der Eréffnung
von Spielrdumen bei der Unterbringung sogenannter transgeschlechtlicher Personen.
Ja, wir hatten uns bei der Formulierung mancher Bestimmungen ein bewussteres
Bekenntnis zu Ordnung, Disziplin und klassischem Strafverstandnis gewinscht. Aber
verglichen mit den sozialromantischen Fantasien von SPD und GRUNEN ist der Ent-

wurf eine pragmatische Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben.

Es ist kein Zufall, dass in den links-griinen Anderungsantradgen von Teilhabe und
Selbstbestimmung die Rede ist, wahrend Begriffe wie Strafe, Sihne und Wiedergut-
machung keine Erwahnung finden. Fiir SPD und GRUNE ist der Gefangene nicht
Tater, sondern Opfer; Opfer der Gesellschaft, Opfer der Umstande, Opfer des Weltkli-
mas. Diese Umkehrung von Ursache und Wirkung ist das Kernproblem linker Kriminal-

politik.
(Beifall bei der AfD)

Die AfD sagt stattdessen: Strafvollzug darf kein Luxus sein,
(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))

und Resozialisierung funktioniert nur Gber Disziplin, Ordnung, klare Regeln und echte
Reue. Wer straffallig wird, soll sich selbstverstandlich andern kénnen, aber nicht durch
Vergunstigungen, nicht durch ideologischen Kitsch, nein, durch harte Arbeit, klare

Strukturen und das tagliche Erleben von Verantwortung.

(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))
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Mit unserem eigenen Anderungsantrag stellen wir zudem klar: Die Resozialisierung
darf nicht zur Privilegierung fuhren. Deshalb fordern wir, dass sich arbeitende Gefan-
gene weiterhin angemessen an ihren Strafverfahrenskosten beteiligen, so wie es auch

bislang ist. Hartefalle kdnnen Uber Prozesskostenhilfe geregelt werden.

Mit der nun umzusetzenden Erhdhung der Gefangenenvergltung kann auch die Er-
wartungshaltung einhergehen, dass sich Langzeitgefangene an ihren Verfahrenskos-
ten in erhdhtem Malde beteiligen, statt dies dem Steuerzahler aufzublrden. Auch der
Landesverband der Bayerischen Justizvollzugsbediensteten warnt namlich vor Mehr-

kosten im Justizhaushalt, wenn dies umgesetzt wird.

Deshalb stimmen wir dem Gesetzentwurf so wie auch unserem eigenen Anderungsan-
trag zu und lehnen selbstverstandlich die Anderungsantrage von SPD und GRUNEN

aus rechtsstaatlichen Griinden ab.
(Beifall bei der AfD)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank. — Nachster Redner ist Kollege Vize-

prasident Alexander Hold fiir die Fraktion der FREIEN WAHLER.

Alexander Hold (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, Kolleginnen und
Kollegen! Das Bundesverfassungsgericht hat Bayern zur Neuregelung des Strafvoll-
zugs auf Grundlage eines wirksamen, in sich schlissigen, am Stand der Wissenschaft
orientierten Resozialisierungskonzepts aufgefordert und eine Frist bis 30. Juni dieses
Jahres gesetzt. Genau diese Neuregelung wollen wir heute mit der Anderung des

Strafvollzugsgesetzes beschliel3en.

Ich méchte klarstellen: Das Ganze ist keine Reaktion auf Defizite im Strafvollzug.
Lokale Missstande mussen selbstverstandlich aufgeklart und abgestellt werden. Per-
sonliche Schuld muss auch massiv geahndet werden. Aber wir wollen bei all dem nicht
vergessen, dass in Bayern Tausende im Justizvollzug tatig sind, die einen wirklich sehr

harten, nicht immer einfachen Job machen und taglich ihr Bestes in diesem harten


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
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Job geben. Ganz herzlichen Dank dafir, dass diese Menschen tagtaglich flr unsere

Sicherheit sorgen, aber eben auch fir die Resozialisierung der Inhaftierten!
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Diese Gesetzesnovelle ist sehr sorgfaltig vorbereitet. Wir hatten im Februar eine sehr
umfangreiche Sachverstandigenanhérung durchgefihrt. Herzlichen Dank auch allen
Kolleginnen und Kollegen flr die konstruktive gemeinsame Arbeit an diesem Gesetz-

entwurf.
Die wesentlichen Anderungen sind:

Das Resozialisierungskonzept ist prazisiert und klarer gefasst worden. Wir haben
die einzelnen Malnahmen prazisiert, wir haben die Regelung zur Aufstellung des
Vollzugsplanes aus Verwaltungsvorschriften ins Gesetz Uberfliihrt und konkretisiert.
Wir haben die Anpassungsfrist flexibilisiert. Wie vom Bundesverfassungsgericht vorge-
geben, haben wir die Bedeutung der Arbeit als BehandlungsmalRnahme und auch die
angemessene Vergutung, aufgeteilt in monetare und nicht monetare Bestandteile, im
Gesetz festgeschrieben. Wir haben die berufliche und die schulische Bildung hier ganz
explizit betont. Die Rolle der Arbeitspflicht bei der Resozialisierung wird betont. Nicht
vergessen werden sollte, dass die ausgezahlte Vergutung um zwei Drittel erhoht wird.
Wir haben die nicht monetaren Vergutungsbestandteile gestarkt und erweitert, sodass

eben die Zahl der Freistellungstage erhoht wird.

Dass es auch fur Therapiemallnahmen eine Vergutung gibt, mag auf den ersten Blick
manchem nicht richtig erscheinen. Aber sonst hatte man einen Verlust an Arbeitsent-
gelt und eigentlich gar keine Motivation, an Therapiemalinahmen teilzunehmen. Des-

wegen ist das ein wichtiger Schritt.

Auch der teilweise Erlass von Verfahrenskosten als Anerkennung fur geleistete Arbeit
dient der Motivation. Die von der AfD in ihrem Anderungsantrag behauptete Besser-

stellung von Inhaftierten im Vergleich zu nicht inhaftierten Verurteilten gibt es so nicht;
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denn bei Verfahren, die nicht zu einer Inhaftierung fihren, sondern mit Geldstrafe
oder Bewahrungsstrafe enden, sind die Gerichtskosten in der Regel relativ gering.
Die Gerichtskosten treffen letzten Endes diejenigen, die zu einer langeren Haftstrafe

verurteilt werden.

Man muss es betonen: Es geht nicht um einen vollstandigen, sondern um einen
Teilerlass. Den Gefangenen kdnnen pro sechs Monate Arbeit das erarbeitete Entgelt,
aber maximal 5 % der Verfahrenskosten erlassen werden. Fur die Resozialisierung ist
es wichtig, dass eine Motivation zur Arbeit entsteht und man merkt: Arbeit lohnt sich

auch in der JVA.

Wir andern einige weitere Regelungen. Die bisherige Regelung zum Sondereinkauf ist
nicht mehr zeitgemal; sie hat zu seltsamen Kirchenein- oder -austritten geflhrt. Den

Sondereinkauf koppeln wir von der Religionszugehorigkeit ab.

Der Kollege von der AfD hat die Geschlechtertrennung angesprochen. Ja, auch die-
sen Punkt haben wir richtig geregelt, sodass angesichts sich andernder Geschlech-
terzuordnungen die JVA-Leitung vor Ort eine gewisse "Beinfreiheit" hat, um eine

geschlechtersensible Verteilung der Inhaftierten zu ermoglichen.

Zu den Anderungsantragen der Opposition: Die Regelung zur Teilnahme an Deutsch-
kursen ist bereits in Artikel 40 Absatz 2 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes enthal-
ten. Solche Kurse werden in allen Justizvollzugsanstalten angeboten. Das muss nicht

extra in Artikel 3 niedergelegt werden.

Gegen die Uberprifung des Vollzugsplans alle sechs Monate hat sich in unserer
Anhoérung die Mehrheit der Sachverstandigen ausgesprochen. Warum sollten wir das

dann tun?

Eine starkere Konkretisierung des Resozialisierungskonzepts, wie es die GRUNEN
gern hatten, ergibt keinen Sinn. Im Gegenteil, die BehandlungsmalRnahmen nicht

abschliellend aufzuzahlen — genau das gibt "Beinfreiheit" vor Ort. Die Fachleute vor
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Ort kdnnen viel flexibler auf die individuelle Situation reagieren, gerade unter dem

Gesichtspunkt der Resozialisierung.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Dasselbe gilt fir die Aufnahme von weiteren freien Formen des Strafvollzugs — neben
dem geschlossenen und dem offenen Vollzug — durch Drittanbieter. Das halte ich nicht
fur sinnvoll. Die vorhandenen Maoglichkeiten zur Lockerung im offenen Vollzug haben
sich bewahrt. Es sind zwar keine Erholungszentren, wie es vom Vorredner behauptet
wurde; aber wir mussen schon darauf achten, dass wir unter den Gesichtspunkten
der Gleichbehandlung, der Vollzugsgerechtigkeit und des staatlichen Gewaltmonopols
grundsatzlich bei den Formen geschlossener Vollzug und offener Vollzug bleiben. Das
halte ich fur richtig. Gerade im Jugendstrafvollzug gibt es bereits genligend Differenz-

ierungsmoglichkeiten.

Ein Thema noch: Bei den GRUNEN heifit es, man solle sich am Mindestlohn orientie-
ren. Ja, das klingt immer recht schon. Aber man muss auch ehrlich sagen: Wurden wir
das tun, dann hatten wir sehr, sehr viele Arbeitslose, weil die Produktivitat in der JVA
in keiner Weise mit der, die aulderhalb erzielt wird, vergleichbar ist. Und: Arbeit in der
JVA ist ja nicht in erster Linie zum Geldverdienen, sondern als Behandlungsmalfinah-

me gedacht.

Ein Taschengeld fur Untersuchungshaftlinge haben die Sachverstandigen aus der
Praxis angeregt, weil damit eine starke Entlastung des Sozialdienstes verbunden ist.
Wir FREIEN WAHLER haben einen entsprechenden Anderungsantrag auf den Weg
gebracht. Sowohl das Justizministerium als auch die Fachpolitiker beider Regierungs-
fraktionen haben diesen Vorschlag beflrwortet. Aus Teilen der Staatsregierung gab
es Widerstand, weil 500.000 Euro pro Jahr in ganz Bayern im laufenden Haushalt
nicht abbildbar seien. Aber angesichts einer sehr starken Entlastung des Sozialdiens-

tes ware eine entsprechende Regelung aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Es ist
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versprochen worden, das im nachsten Haushalt abzubilden. Dann mussen wir das

Gesetz noch einmal andern.
Erster Vizeprasident Tobias Rei: Achten Sie bitte auf die Redezeit, Herr Kollege.

Alexander Hold (FREIE WAHLER): Ob das der beste Weg ist, Blirokratie zu vermei-
den, ist eine andere Frage. Jedenfalls kann der Justizminister den Betrag zu den

nachsten Haushaltsberatungen anmelden.

Wir justieren das Gesetz nach und sichern einen Strafvollzug mit einem wirksamen,

schlussigen und modernen Konzept.
Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Herr Kollege!

Alexander Hold (FREIE WAHLER): Deshalb wiirde ich mich freuen, wenn alle Frak-

tionen zustimmten.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Fiir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

spricht Herr Kollege Toni Schuberl.

Toni Schuberl (GRUNE): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Endlich ein
Gesetzentwurf der Staatsregierung mit wenigstens etwas Substanz, endlich eine Initia-
tive, mit der sich in der Realitat wirklich etwas andert! Denn in den vergangenen drei
Jahren gab es von der CSU nur noch Wahlkampf, Ampel-Bashing und Kulturkampf.
Sie haben nur symbolische Debatten ohne Auswirkungen auf das Land gefuhrt. Kom-

men Sie endlich wieder in den Arbeitsmodus? Ich hoffe es.

Das Strafvollzugsgesetz wird geandert. Aber es ist typisch CSU: Wieder einmal wird
ein Gesetz nicht deshalb geandert, weil man etwas verbessern mdchte, sondern des-
halb, weil das Bundesverfassungsgericht Sie dazu zwingt. Wieder einmal ein CSU-Ge-

setz, das verfassungswidrig ist!


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5281
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(Michael Hofmann (CSU): Ihr FREIEN WAHLER werdet gar nicht erwahnt! — Felix
Locke (FREIE WAHLER): Er hat nur ein Feindbild! — Michael Hofmann (CSU):
FREIE WAHLER finden gar nicht statt!)

Ebenso typisch: Sie andern das Gesetz nur so stark, wie das Gericht sie zwingt, das

heil3t nur minimal.

Wir GRUNE fordern seit Jahren, dass Gefangene fahig sein mussen, durch eigene
Arbeit und Konsumverzicht ihre Schulden abzuzahlen und Opfer zu entschadigen.
Das ist ein wichtiger Teil von Resozialisierung. Das wird jetzt moglich, weshalb wir
dem zustimmen werden. Wir GRUNE haben gemeinsam mit der SPD zweimal eine
Expertenanhorung durchgesetzt — tUbrigens gegen lhren Willen —, um die Erarbeitung

der Gesetzesanderung auch fachlich gut begleiten zu lassen.

Uber das Thema "Vergiitung von Gefangenenarbeit" hinaus geht es auch um einen
grundsatzlichen Paradigmenwechsel. Arbeit war urspringlich Teil der Strafe im Ge-
fangnis. Bayern stellt nun endlich klar, auch im Gesetz, dass Arbeit der Resozialisie-
rung dient und sogar ein ganz wesentlicher Teil davon ist. Diese Neuregelung ist gut

und richtig; sie entspricht unserer grinen Forderung.

Wenn aber Arbeit wesentlicher Teil von Resozialisierung ist, dann muss man auch
dann etwas anbieten, wenn keine Arbeit vorhanden ist. Wenn nur ein Drittel der Haft-
linge arbeiten kann, muss man sich etwas Uberlegen. Dann ist es die Obliegenheit der
Anstalt, sich auch aktiv darum zu kimmern. Eine Moglichkeit ware, dass man auch
aulRerhalb der Gefangnismauern einer Arbeit nachgehen kann, dass man den offenen
Vollzug starkt oder ahnliche Alternativen fur die Resozialisierung anbietet. Wir haben

das als "Recht auf Arbeit" betitelt und bitten auch fur diesen Punkt um Zustimmung.

Aber es geht noch um einen weiteren, viel grundsatzlicheren Paradigmenwechsel.
Gefangnisse sind in einer Zeit entstanden, als es keine freiheitlichen Demokratien
gab. Der Zweck von Gefangnissen war es, Straftater durch Zwang zu Untertanen zu

machen. Seit vielen Jahrzehnten wandelt sich dieser Zweck zu der Aufgabe, Straftater
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dazu zu befahigen, sich selbstbestimmt wieder in die Gesellschaft, in eine freiheitliche
Demokratie einzufigen und ihre Angelegenheiten wieder selbst in die Hand zu neh-

men.

Ich danke dem Justizminister, dass er unsere Initiative zum Recht auf Telefonie unter-
stutzt hat. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Neuregelung. Auch die Erhdhung der

Vergutung ist wichtig.

Strafe ist notwendig, darf aber nicht in der Folge zu weiteren Straftaten fihren. Deswe-
gen ist die Resozialisierung entscheidend. Mit Haft rei3t man Straftater aus familiaren
Bindungen. Sie verlieren ihre Wohnung und ihre Arbeit. Dann entlassen wir sie, ohne
den Freigang geubt zu haben, ohne sie vorbereitet zu haben. Nach der Entlassung
haben sie keinen Job und keine Wohnung. Und wir sagen dann zu ihnen: Ab jetzt wirst

du bitte straffrei Teil unserer Gesellschaft sein.

Das ist der Grund, warum die Ruckfallquote so hoch ist; Uber 50 % der entlassenen
Strafgefangenen werden rickfallig. Beim offenen Vollzug sind es deutlich unter 50 %.
Deswegen ware es wichtig, den offenen Vollzug zu starken. In Bayern sind nur circa
4 % der Haftlinge im offenen Vollzug. Bundesweit sind es dreimal so viele; in NRW
ist es sogar ungefahr ein Viertel. Freigdnge gibt es in Bayern quasi gar nicht. Im
Jahr 2023 waren es 223 Falle — Freigange, nicht Freiganger — bei tGber 6.000 Gefan-

genen.

Wir fordern: Fur alle, die nicht gefahrlich sind, die zu weniger als zwei Jahren Haft
verurteilt worden sind und sich zum Haftantritt selbst gestellt haben, sollte offener

Vollzug die Regel sein.

Wir wollen hier auch erfolgreiche Projekte des Vollzugs in freien Formen — wie in

Baden-Wirttemberg und Sachsen — einflhren, insbesondere fur jugendliche Straftater.

Ein Lichtblick ist, dass Sie angekundigt haben, unserem Antrag auf Taschengeld fir

Untersuchungshaftlinge in der Haushaltsdebatte zuzustimmen; das ist sehr wichtig.
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Auch missen wir das Ubergangs- und Entlassungsmanagement verbessern.

Wir sollten einen Schwerpunkt auf Spracherwerb, Bildung, Psychotherapie und Sucht-

behandlung legen.

Fast jede und jeder wird irgendwann wieder aus der Haft entlassen. Dann ist es eine
Frage der inneren Sicherheit, ob die Entlassenen resozialisiert sind oder nicht. Rein
symbolische Law-and-Order-Politik fuhrt im Ergebnis nicht immer zu mehr innerer

Sicherheit. Stimmen Sie bitte unseren Vorschlagen zu!
(Beifall bei den GRUNEN)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank. — Nachster Redner ist fur die SPD-
Fraktion Kollege Horst Arnold.

Horst Arnold (SPD): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Markt
der Moglichkeiten des Strafvollzugs ist bekannt. Mir bleiben hier vier Minuten, um

Losungsvorschlage zu kommentieren.

Der Strafvollzug ist ein wesentliches Element des demokratischen Rechtsstaats. Straf-
taterinnen und Straftatern wird deutlich gezeigt, wie wichtig die Einhaltung der Geset-
ze ist und wie nachhaltig Rechtsverletzungen auch von unserer Gesellschaft missbil-

ligt werden. Das heil3t: Sihne und Lernen!

Ein sehr wichtiger Punkt ist die Resozialisierung und Wiedereingliederung — wahrend
und nach der Haft. Das sind ganz wichtige Elemente, die das Funktionieren unserer
Gesellschaft erleichtern. Ziel kann es nicht sein, Rickfallquoten von Mehrfachinhaftier-
ten einfach nur zu beklagen, sondern Ziel muss es sein, solche Ruckfalle auf der

Grundlage eines engagierten und sozialen Vollzugs zu verhindern.

Des Weiteren darf Resozialisierung nicht nur als Uberschrift, als Feigenblatt oder gar
als notwendiges biirokratisches Ubel verstanden werden. Das Bundesverfassungsge-

richt hat unser altes Strafvollzugsgesetz genau deshalb fur verfassungswidrig erklart,


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5088
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weil die wesentlichen Punkte der Resozialisierung nicht hinreichend bestimmt sind,

insbesondere im Hinblick auf die Arbeit und deren Entlohnung im Strafvollzug.

Diese Voraussetzungen werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nunmehr auch
aus unserer Sicht hinreichend erfiillt. Unsere Anderungsantrage betonen die Beson-
derheit der Resozialisierung durch die Inblicknahme der Eingliederung in Arbeit vom
ersten Tag an. Wir erachten im Rahmen der Resozialisation und Integration auch die

Deutschkurse als besonders wichtig.

Beim Thema der Resozialisation ist kein Platz fur Neid, Hame oder Migrationsfeind-
lichkeit; denn eine gelungene Resozialisation schafft gesellschaftlichen Frieden und
erspart uns tatsachlich auch Kosten. Deswegen muss die im Gesetz neu eroffnete
Madglichkeit in der Wirklichkeit des Strafvollzugs auch effizient und glaubwuirdig umge-

setzt und abgebildet werden.

Wir appellieren hier ganz besonders auch an mittelstandische Wirtschaftsunterneh-
men, Arbeitsauftrage grolleren Ausmales an die Justizvollzugsanstalten zu vergeben.
Das ist keine Ausbeutung unter dem Gesichtspunkt maximaler Gewinnerzielung, son-
dern ein wichtiger, notwendiger Bestandteil der gesellschaftlichen und gesetzlichen
Gesamtaufgabe von Resozialisierung. Wir missen von dem altbackenen und diskrimi-
nierenden Image, dass Gefangnisarbeit als Tutenkleben zu bezeichnen ist, wegkom-
men; denn unter den Voraussetzungen dieses Gesetzes wird wesentlich die Arbeits-
moglichkeit dartber entscheiden, ob Resozialisation gelingt und Ruckfalltaterschaft

durch Resozialisation aktiv vermieden werden kann.

Wir wissen aber auch, dass ein Versprechen Uber die Verleihung eines absoluten
Rechts auf Arbeit mdglicherweise die Gefangenen, tatsachlich aber auch Verwaltung
und die Realitat Uberfordert. Wir werden uns deswegen bei dem Anderungsantrag der
GRUNEN in diesem Bereich enthalten. Ansonsten stimmen wir den Anderungsantra-

gen der GRUNEN zu.
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Bei dem Anderungsantrag der AfD hat sich das erledigt. Wenn man zugehért hat,

dann ist es die Zeit nicht wert, ihn zu kommentieren.

Das Gesetz selber ist ein wichtiger Schritt, um in Bayern wieder verfassungskonfor-
men Strafvollzug zu gewahrleisten. Allerdings gibt es nach den jingsten und jungeren
Vorkommnissen gerade im Strafvollzug noch weiteren gravierenden Handlungsbedarf
und gravierende Baustellen, was den Landtag in Zukunft noch weiter beschaftigen
wird. Auch hierzu werden wir innerhalb von vier Minuten Redezeit kritisch Stellung

nehmen.
(Beifall bei der SPD)

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Vielen Dank. — Weitere Wortmeldungen liegen
nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung. Der
Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-
che 19/4434, der Anderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion und der
Fraktion FREIE WAHLER auf Drucksache 19/6695, die Anderungsantrage der Frak-
tion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auf den Drucksachen 19/6211 mit 19/6218, die An-
derungsantrage der SPD-Fraktion auf den Drucksachen 19/5429 und 19/5430, die
Beschlussempfehlung mit Bericht des federfiihrenden Ausschusses fur Verfassung,
Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksache 19/6828 sowie der zum

Plenum eingereichte Anderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/6899.

Wir beginnen mit der Abstimmung tber den zum Plenum eingereichten Anderungsan-

trag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/6899.

Wer diesem Anderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. —
Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. — Das sind alle anderen

Fraktionen. Damit ist der Anderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung Uber die auf Ausschussebene zur Ablehnung

empfohlenen zehn Anderungsantrage der Oppositionsfraktionen. Die Fraktionen sind


https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
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Ubereingekommen, Uber alle Anderungsantrage gemeinsam abzustimmen. Zugrunde
gelegt werden die jeweiligen Voten im endberatenden Ausschuss flir Verfassung,

Recht, Parlamentsfragen und Integration.

Wer mit der Ubernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-
mungsverhaltens seiner Fraktion im Ausschuss flir Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Integration einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. — Das
sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? — Keine. Stimmenthaltungen? — Ebenso nicht.
Damit Ubernimmt der Landtag diese Voten. Das heilt: Diese Anderungsantrége sind

abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung uUber den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/4434.
Der federfihrende und endberatende Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration empfiehlt einstimmig Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der
MaRgabe, dass verschiedene Anderungen vorgenommen werden. Im Einzelnen ver-

weise ich hierzu auf Drucksache 19/6828.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Anderungen zustimmen mdchte, den
bitte ich um das Handzeichen. — Das sind die AfD-Fraktion, die Fraktionen der CSU,
der FREIEN WAHLER, der SPD und der GRUNEN, also das ganze Hohe Haus.

Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Keine. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fiUhren wir gemaly § 56 unserer
Geschaftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-

cher Form durchzufiihren. — Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Das ist wiederum das gesamte
Hohe Haus. Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Jeweils keine. Damit ist das Gesetz
angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Anderung des Bayerischen Strafvollzugs-

gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften”.
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Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat
der Anderungsantrag auf Drucksache 19/6695 seine Erledigung gefunden. Das Hohe

Haus nimmt davon Kenntnis.

Ich gebe nun das Ergebnis der vorhin durchgefuhrten Wahl eines Vizeprasidenten des
Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 4, bekannt. Gewahlt ist, wer mehr als die
Halfte der abgegebenen glltigen Stimmen erhalt. Bei der Ermittlung der erforderlichen
Mehrheit werden Enthaltungen nicht berucksichtigt. An der Wahl haben 156 Abgeord-
nete teilgenommen. Unglltig war keine Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Andreas
Winhart entfielen 26 Ja-Stimmen und 129 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten hat
sich eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter. Damit hat Herr Abgeordneter Andreas
Winhart nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Tagesordnungspunkt 4

ist damit erledigt.

Ich gebe noch das Ergebnis der ebenfalls vorher durchgeflihrten Wahl eines Schrift-
fUhrers des Bayerischen Landtags bekannt, Tagesordnungspunkt 5. Auch hier ist ge-
wahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen glltigen Stimmen erhalt. Bei der
Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht bericksichtigt. An
der Wahl haben 155 Abgeordnete teilgenommen. Eine Stimme war unguiltig. Auf Herrn
Abgeordneten Benjamin Nolte entfielen 26 Ja-Stimmen und 127 Nein-Stimmen. Es
gab wieder eine Enthaltung. Damit hat Herr Abgeordneter Benjamin Nolte nicht die

erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Tagesordnungspunkt 5 ist damit erledigt.
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_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes
und weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Juni 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes

Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBI. S. 866, BayRS 312-2-1-J), das

zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 718) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In Art. 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,Er* die Wérter ,hat das Ziel der Resozialisierung und“ eingefuigt.

Art. 3 Satz 2 bis 4 wird durch die folgenden Satze 2 bis 5 ersetzt:

»2Zu den MaRnahmen gehoren insbesondere schulische und berufliche Bildung, psychologische und sozial-
padagogische MaRnahmen, Arbeit und arbeitstherapeutische Beschéaftigung, seelsorgerische Betreuung und Frei-
zeitgestaltung. *Die MalRnahmen stehen grundsatzlich gleichrangig nebeneinander. “Die konkrete Gewichtung im
Einzelfall wie auch Art und Umfang der Behandlung orientieren sich an den fiir die Tat ursachlichen Defiziten und
den Befahigungen der einzelnen Gefangenen sowie am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand. *Die Be-
handlung dient der Verhltung weiterer Straftaten, der Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft
und dem Opferschutz.”

In Art. 5a Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,, , und hierbei beratend zu unterstiitzen.” ersetzt
Art. 9 wird wie folgt geéndert:

a) Abs. 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt:

»2Im Vollzugsplan sind die zur Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und erforderlichen Manahmen zu
benennen und Perspektiven fir die kinftige Entwicklung der Gefangenen aufzuzeigen.”

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingeflgt:
»(2) Der Vollzugsplan enthalt insbesondere Angaben lber

1. vollzugliche MaRnahmen wie Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug, Zuweisung zu einer
Wohngruppe, Arbeitseinsatz, Freizeitgestaltung, Lockerungen des Vollzugs und Urlaub,

2. padagogische und sozialpddagogische MaRnhahmen wie schulische und berufliche Bildung, Trainings-
maflnahmen zur sozialen Kompetenz, Vorbereitung einer Schuldenregulierung, Suchtberatung und Ent-

lassungsvorbereitung und

3. therapeutische Mallnahmen wie Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, Unterbrin-
gung in einer Behandlungsabteilung, Einzeltherapie und Gruppentherapie.*

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt gefasst:

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.
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d)

e)

Art.

a)

b)

Art.

a)

b)

c)

d)

Art.

a)

b)

»,(3) 'Der Vollzugsplan und seine Umsetzung sind regelmaRig, mindestens aber alle zw6lf Monate zu
Uberprifen und an die Entwicklung der Gefangenen und die weiteren Ergebnisse der Personlichkeitserfor-
schung anzupassen sowie mit weiteren fur die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu hal-
ten. 2Bei einer Vollzugsdauer bis zu einem Jahr ist die Frist zur Uberpriifung und Anpassung des Vollzugs-
plans angemessen zu verkirzen. 3Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans
werden Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maf3geblich Beteiligten durchgeftihrt.”

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.
Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wie folgt gefasst:

»,(5) 'Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird mit den Gefangenen erortert.
2Ein Abdruck des Vollzugsplans ist ihnen auszuhéndigen.”

25 wird wie folgt geéndert:
Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Sondereinkauf aus einem durch die Anstalt vermittelten Angebot von Nahrungs- und Genussmitteln
ist zugelassen an drei von den Gefangenen zu wahlenden Zeitpunkten im Jahr.“

Abs. 2 wird aufgehoben.
Die Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3.
39 wird wie folgt geéndert:
Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Berufliche und schulische Bildung, Arbeit und arbeitstherapeutische Beschéaftigung dienen insbeson-
dere dem Ziel, Fahigkeiten flr eine Erwerbstatigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu
fordern, den Haftalltag zu strukturieren, Wertschatzung zu erfahren und den Gefangenen den Mehrwert und

Nutzen einer Arbeitstatigkeit deutlich zu machen.*

In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,ergiebige” die Wérter ,und dem Behandlungsauftrag férderliche®
eingefiigt.

In Abs. 3 werden die Woérter ,wirtschaftlich ergiebiger” gestrichen.
Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

» Geeignete Gefangene sollen an Berufsausbildung, beruflicher Weiterbildung oder an anderen ausbildenden
oder weiterbildenden MafRnahmen teilnehmen.*

43 wird wie folgt geandert:

In Satz 1 werden nach dem Wort ,ihnen® die Wérter ,zum Zwecke der Behandlung“ eingefligt.
In Satz 2 werden nach dem Wort ,kénnen® die Wérter ,zum Zwecke der Behandlung“ eingeflgt.
Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir

1. Gefangene, die die Regelaltersgrenze im Sinne von § 35 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch er-
reicht haben, und
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2. werdende und stillende Mdtter, soweit gesetzliche Beschaftigungsverbote zum Schutz erwerbstéatiger
Mutter bestehen.”

8. InArt. 45 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,18“ durch die Angabe ,20 ersetzt.
9. Art. 46 wird durch die folgenden Art. 46 bis 46¢ ersetzt:
JArt. 46
Arbeitsentgelt

(1) 'Die Arbeit und arbeitstherapeutische Beschaftigung der Gefangenen wird anerkannt durch Arbeitsentgelt,
bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht, Freistellung von der Arbeit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsur-
laub) genutzt oder auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet werden kann, einen Verzicht auf den Haftkostenbei-
trag sowie durch den Erlass von Verfahrenskosten. 2Diese Anerkennung soll den Gefangenen den Wert regelma-
Riger Arbeit fir ein kiinftiges eigenverantwortetes und straffreies Leben vor Augen fiihren. 3Das Arbeitsentgelt dient
der Bildung der Gelder nach den Art. 50 bis 52 und soll den eigenverantwortlichen Umgang mit Geld vermitteln.
“Hierzu werden Gefangene auch an den Kosten im Vollzug nach den Vorschriften dieses Gesetzes beteiligt.

(2) "Uben Gefangene eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeutische Beschaftigung oder eine Hilfstatigkeit
nach Art. 43 Satz 2 aus, so erhalten sie ein Arbeitsentgelt. 2Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind 15 % der
BezugsgroRe nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1V) zugrunde zu legen (Eckvergltung). *Das
Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Gefangenen und der Art der Arbeit nach MalRgabe des Art. 48 gestuft
werden. “Ein Tagessatz ist der zweihundertfiinfzigste Teil der Eckvergiitung. °Das Arbeitsentgelt wird nach einem
Stundensatz bemessen, wobei von einer wochentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden auszugehen ist.

(3) Das Arbeitsentgelt ist den Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.

Art. 46a

Entschadigung flr
entgangenes Arbeitsentgelt

Nehmen Gefangene wahrend ihrer reguldren Beschéftigungszeit an im Vollzugsplan festgelegten sozialthe-
rapeutischen, psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlungsmal3nahmen oder anderen Einzel- oder
Gruppenbehandlungsmafnahmen teil, erhalten sie fir die Dauer des Ausfalls der Beschéftigung im Umfang von
bis zu sechs Behandlungsstunden pro Woche in Héhe der ihnen dadurch entgehenden Vergltung eine Ausbil-
dungsbeihilfe.

Art. 46b

Arbeitsurlaub und Anrechnung der
Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt

(1) 'Haben die Gefangenen zwei Monate lang zusammenhangend eine Beschaftigung nach Art. 39 oder eine
Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 ausgelibt, so werden sie auf ihren Antrag hin zwei Werktage von der Arbeit freige-
stellt. 2Die Regelung des Art. 45 bleibt unberihrt. *Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne Verschulden durch
Krankheit, Ausfihrung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistellung von der Arbeitspflicht oder sonstige nicht von
ihnen zu vertretende Griinde an der Arbeitsleistung gehindert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt.

(2) 'Die Gefangenen kénnen beantragen, dass die Freistellung nach Abs. 1 in Form von Arbeitsurlaub gewahrt
wird. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2, 3 und 5, Art. 15 und 16 gelten entsprechend.

(3) Art. 45 Abs. 3 gilt entsprechend.
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10.

11.

(4) Nehmen die Gefangenen nicht innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der Voraussetzungen die Freistel-
lung nach Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 in Anspruch oder kann die Freistellung nach MalRgabe der Regelung
des Abs. 2 Satz 2 nicht gewahrt werden, so wird die Freistellung nach Abs. 1 Satz 1 von der Anstalt auf den Ent-
lassungszeitpunkt angerechnet.

(5) Eine Anrechnung nach Abs. 4 ist ausgeschlossen,

1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe verbiiRt wird und ein Entlassungszeitpunkt noch nicht bestimmt ist,

2. Dbeieiner Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewahrung, soweit wegen des von der
Entscheidung des Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr méglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Frei-
heitsstrafe zur Bewahrung die Lebensverhaltnisse des oder der Gefangenen oder die Wirkungen, die von der
Aussetzung fir ihn oder sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

4. wenn nach § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstreckung abgesehen wird oder

5. wenn der oder die Gefangene im Gnadenweg aus der Haft entlassen wird.

(6) 'Soweit eine Anrechnung nach Abs. 5 ausgeschlossen ist, erhalten die Gefangenen bei Entlassung fur

ihre Tatigkeit nach Art. 46 Abs. 2 als Ausgleichsentschadigung zuséatzlich 15 % des ihnen nach den Abs. 2 und 3

gewahrten Entgelts oder der ihnen nach Art. 47 gewahrten Ausbildungsbeihilfe. 2Der Anspruch entsteht erst mit

der Entlassung. *Gefangenen, bei denen eine Anrechnung nach Abs. 5 Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird die Aus-

gleichszahlung bereits nach VerbiRung von jeweils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe zum Eigengeld
gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen werden; § 57 Abs. 4 StGB gilt entsprechend.

Art. 46¢

Erlass von Verfahrenskosten

Gefangene erwerben einen Anspruch auf Erlass der von ihnen zu tragenden Kosten des Strafverfahrens im
Sinne von § 464a StPO, soweit diese dem Freistaat Bayern zustehen, wenn sie

1. jeweils sechs Monate zusammenhangend, wobei Art. 46b Abs. 1 Satz 3 entsprechend gilt, eine Beschaftigung
nach Art. 39 oder eine Hilfstatigkeit nach Art. 43 Satz 2 ausgelbt haben, in Héhe der von ihnen in diesem

Zeitraum erzielten Vergltung, hdchstens aber 5 % der zu tragenden Kosten, oder

2. unter Vermittlung der Anstalt von ihrer Vergltung nach Art. 46 Schadenswiedergutmachung leisten, in Héhe
der Halfte der geleisteten Zahlungen.®

Art. 47 wird wie folgt gedndert:

a) InAbs. 1 Satz 1 werden die Woérter ,einer Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder an einem Unter-
richt* durch die Wérter ,schulischen oder beruflichen Bildungsmafinahmen* ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Wérter ,gilt Art. 46 Abs. 2 und 3 entsprechend” durch die Wérter ,gelten Art. 46 Abs. 2
und 3 sowie Art. 48" ersetzt.

Art. 48 wird wie folgt gefasst:
JArt. 48
Vergutungsstufen und Zulagen

(1) Der Grundlohn des Arbeitsentgelts (Art. 46 Abs. 2) und der Ausbildungsbeihilfe (Art. 47 Abs. 1) wird nach
den folgenden Vergitungsstufen festgesetzt:

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



182

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025

12.

SR

Vergltungsstufe |: Arbeitsentgelt fur arbeitstherapeutische Beschéaftigung;

Vergutungsstufe l:

a) Arbeiten einfacher Art, die keine Vorkenntnisse und nur eine kurze Einweisungszeit erfordern und die nur ge-
ringe Anforderungen an die kdrperliche oder geistige Leistungsfahigkeit oder an die Geschicklichkeit stellen,

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 fur die Teilnahme an einem Unterricht nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1
oder an MaRnahmen der Berufsfindung, wenn dies wegen der Kiirze oder des Ziels der Malinahmen
gerechtfertigt ist, und

c) Ausbildungsbeihilfe fur die Teilnahme an therapeutischen MalRnahmen nach Art. 149 Abs. 2, wenn nicht
Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 149 Abs. 2 bezahlt wird;

Vergutungsstufe IlI: Arbeiten der Stufe Il, die eine Einarbeitungszeit erfordern;

Vergultungsstufe 1V:

a) Arbeiten, die eine Anlernzeit erfordern und durchschnittliche Anforderungen an die Leistungsfahigkeit
oder die Geschicklichkeit stellen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1;

Vergltungsstufe V:

a) Arbeiten, welche die Kenntnisse und Fahigkeiten einer Fachkraft erfordern oder gleichwertige Kenntnisse
und Fahigkeiten voraussetzen, sowie

b) Ausbildungsbeihilfe nach Art. 47 Abs. 1 nach der Halfte der Gesamtdauer der MaRnahme, wenn der Aus-
bildungsstand der Gefangenen dies rechtfertigt;

Vergltungsstufe VI: Arbeiten, die Uber die Anforderungen der Stufe V hinaus ein besonderes Maf} an Kénnen,

Einsatz und Verantwortung erfordern.

(2) Der Grundlohn betragt ausgehend von der Eckvergltung nach Art. 46 Abs. 2 Satz 2:

Vergutungsstufe I: 70 %,

Vergultungsstufe I: 80 %,

Vergutungsstufe llI: 90 %,

Vergutungsstufe IV: 100 %,

Vergltungsstufe V: 110 %,

Vergltungsstufe VI: 120 %.

(3) Der Grundlohn kann nach der nachstniedrigeren Vergutungsstufe festgesetzt werden, wenn die Arbeits-

leistung den Anforderungen der jeweiligen Vergutungsstufe nicht gentgt.

(4) Zum Grundlohn kénnen Zulagen gewahrt werden fiir Arbeiten

unter arbeitserschwerenden Umgebungseinflissen, die das Ubliche Mal} erheblich Uberstiegen, bis zu 5 %
des Grundlohns,

zu unglnstigen Zeiten bis zu 5 % des Grundlohns und

von weit Uberdurchschnittlicher Arbeitsmenge oder Arbeitsqualitat bis zu 10 % des Grundlohns.*

In Art. 54 Satz 1 wird das Wort ,angemessenes” gestrichen und nach dem Wort , Taschengeld“ werden die Worter
»in Héhe von monatlich dem 1,65-fachen Tagessatz der Eckvergutung“ eingefugt.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Art. 63 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»'Gefangene kdnnen an den Kosten der Versorgung mit Zahnersatz einschliellich Zahnkronen und Suprakons-
truktionen im Sinn des Art. 60 Satz 2 Nr. 3 im Umfang der Beteiligung gesetzlich Versicherter beteiligt werden.*

In Art. 78 wird nach dem Wort ,Bemihen® das Wort ,beratend” eingefiigt und der Punkt am Ende wird durch die
Woérter ,und ihre Schulden zu regulieren.” ersetzt.

In Art. 89 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen® die Wérter ,sowie von Forderungen wegen einer vorsatzli-
chen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Eigentums wéahrend der Inhaftierung“ eingefligt.

Art. 91 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:

»~Von Satz 2 kann im Einzelfall unter Berticksichtigung der Personlichkeit und der Bediirfnisse der Gefan-
genen, insbesondere in den Fallen des Art. 166 Abs. 4, abgewichen werden.”

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
cc) Folgender Satz 5 wird angeflgt:

»>Bei der Durchsuchung von Haftrdumen ist die Anwesenheit der Gefangenen nur gestattet, wenn keine
Gefahrdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:
~Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”
bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.
In Art. 96 Abs. 4 werden die Worter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in erhéhtem Mal¥* gestrichen.

In Art. 108 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Angabe ,§ 1896 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe ,§ 1814 Abs. 3
Satz 2" ersetzt.

Art. 130 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Fur den Vollzugsplan gilt Art. 9 Abs. 1 bis 3 und 5 mit der MaRgabe entsprechend, dass der Vollzugsplan
erganzend Angaben Uber schulische Aus- und Weiterbildung, berufsorientierende, -qualifizierende oder arbeits-
therapeutische MafRnahmen, besondere Hilfs- und Erziehungsmafinahmen, Teilnahme am Sport, Gestaltung der
AuRenkontakte und Einbeziehung der Personensorgeberechtigten enthalt.”

In Art. 146 Abs. 3 wird die Angabe ,Alternative 2“ durch die Angabe ,Nr. 2“ ersetzt.
Art. 149 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

.(1) 'Uben junge Gefangene eine ihnen zugewiesene Beschéftigung aus, so erhalten sie unbeschadet der

Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes iber die Akkordarbeit und tempoabhangige Arbeit ein nach Art. 46

Abs. 2 und Art. 48 zu bemessendes Entgelt. 2Art. 46 Abs. 3 und Art. 46a bis 46¢ gelten entsprechend.”

Art. 161 wird wie folgt geadndert:
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23.

24.

25.

26.

27.

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Abweichend von Art. 9 Abs. 3 Satz 1 ist der Vollzugsplan mindestens alle sechs Monate zu Uberpru-
fen und anzupassen.®

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

Dem Art. 166 wird folgender Abs. 4 angefugt:

»,(4) 'Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Einzelfall unter Berticksichtigung der Person-
lichkeit und der Bedurfnisse der Gefangenen, der Erreichung des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt, einschlieBllich der Bedirfnisse der Gbrigen Gefangenen, abgewichen werden. 2Dies gilt ebenso bei
Gefangenen,

1. die sich auf Grund ihrer geschlechtlichen Identitat nicht dem in ihrem amtlichen Personenstandseintrag ange-
gebenen, sondern einem anderen Geschlecht oder weder dem mannlichen noch dem weiblichen Geschlecht
als zugehdérig empfinden oder

2. deren Geschlechtsangabe in ihrem amtlichen Personenstandseintrag zu mannlich oder weiblich geandert
wurde, weil ihre geschlechtliche Identitat nicht mit dem in ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebe-
nen Geschlecht lbereinstimmte.”

In Art. 179 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort ,Krankenpflegegesetz*“ durch das Wort ,Pflegeberufegesetz® ersetzt.

In Art. 189 Abs. 1 werden die Worter ,, , wissenschaftlich fortzuentwickeln“ durch die Worter ,einschliel3lich der

Arbeit und deren Vergltung sowie deren Wirkungen auf die Resozialisierung, regelmaRig wissenschaftlich zu

evaluieren, zu begleiten” ersetzt.

In Art. 208 wird die Angabe ,§ 92 Abs. 1 JGG sowie“ gestrichen, die Angabe ,§§ 130 und 176 Abs. 4“ wird durch

die Angabe ,§ 176 Abs. 4“ ersetzt und die Wérter ,Erzwingungshaft (§§ 171 bis 175 StVollzG)“ werden durch die

Woérter ,Erzwingungshaft inklusive des Datenschutzes (§§ 171 bis 175, 179 bis 186 StVollzG)“ ersetzt.

Art. 209 wird wie folgt geédndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,, , AuBerkrafttreten® gestrichen.

b) InAbs. 1 wird die Absatzbezeichnung ,(1)“ gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§2

Anderung des
Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Bayerische Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (BaySvVollzG) vom 22. Mai 2013 (GVBI. S. 275,

BayRS 312-0-J), das zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2020 (GVBI. S. 330) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

Art. 9 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

»(3) 'Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans werden Konferenzen mit den an
der Vollzugsgestaltung mafigeblich Beteiligten durchgefiihrt. 2An der Behandlung mitwirkende Personen auler-
halb des Vollzugs sollen in die Planung einbezogen werden.
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(4) 'Die Planung der Behandlung und die Erstellung des Vollzugsplans wird mit den Sicherungsverwahrten
erortert. 2Eine Abschrift des Vollzugsplans ist ihnen auszuhandigen.”

2. InArt. 25 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,§ 55 Abs. 1 Satz 5 durch die Angabe ,§ 91 Abs. 1 Satz 4“ ersetzt.
3. Art. 39 wird wie folgt geéndert:
a) InAbs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,16 v. H.“ durch die Angabe ,22 %" ersetzt.
b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
»2Art. 48 BayStVollzG gilt entsprechend.”
c) InAbs. 5 wird die Angabe ,88 v. H.“ durch die Angabe ,90 %" ersetzt.
d) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

,(6) 'Art. 46a BayStVollzG gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass in der Woche bis zu zehn Behand-
lungsstunden vergutet werden kdnnen. 2Art. 46¢c BayStVollzG gilt entsprechend.”

4. Art. 45 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 wird das Wort ,zweieinhalbfachen“ durch das Wort ,1,85-fachen® ersetzt.
b) In Satz 2 wird das Wort fiinffachen® durch das Wort ,3,7-fachen® ersetzt.

5. InArt. 69 Abs. 2 werden nach dem Wort ,Forderungen die Wérter ,sowie von Forderungen wegen einer vorsatzli-
chen oder grob fahrlassigen Verletzung fremden Eigentums wahrend der Inhaftierung” eingefligt.

6. Art. 70 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:
»~Von Satz 2 kann im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Personlichkeit und der Bedlrfnisse der Si-
cherungsverwahrten, insbesondere in den Féllen des Art. 85 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Art. 166
Abs. 4 BayStVollzG, abgewichen werden.”
bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

cc) Folgender Satz 5 wird angeflgt:

»>Bei der Durchsuchung von Zimmern ist die Anwesenheit der Sicherungsverwahrten nur gestattet, wenn
keine Gefahrdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegt.”

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert.
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:
~Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.”
bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.

7. InArt. 74 Abs. 6 werden die Woérter ,aus anderen Griinden als denen des Abs. 1 in erhdhtem MaR® gestrichen.
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Art. 85 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) Der Wortlaut wird Satz 1.
b) Folgender Satz 2 wird angefigt:
»2Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”
In Art. 100 Abs. 3 Satz 3 werden die Worter ,Art. 95 Abs. 6 bis 9 des Gesetzes zur Ausfiihrung der Sozialgesetze
finden“ durch die Woérter ,Art. 46 des Bayerischen Malregelvollzugsgesetzes findet” ersetzt.
§3

Anderung des
Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Bayerische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezember 2011 (GVBI. S. 678,

BayRS 312-1-J), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1.

Dem Art. 5 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefiigt:
~Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”
Art. 12 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

a) InSatz 1 werden die Worter ,Art. 46 Abs. 2 bis 5 BayStVollzG sowie der Bayerischen Strafvollzugsvergutungs-
verordnung“ durch die Wérter ,Art. 46 Abs. 2 und 3 und Art. 48 BayStVollzG" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,9 v.H.“ durch die Angabe ,15 %" ersetzt.
In Art. 26 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 1 gestrichen.

In Art. 33 Abs. 4 Satz 1 werden die Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 und Art. 46 Abs. 5“ durch die
Worter ,Art. 149 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Art. 46 Abs. 3" ersetzt.

§4

Anderung des
Bayerischen Jugendarrestvollzugsgesetzes

Das Bayerische Jugendarrestvollzugsgesetz (BayJAVollzG) vom 26. Juni 2018 (GVBI. S. 438, BayRS 312-2-4-J),

das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 2022 (GVBI. S. 642) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1.

Dem Art. 8 wird folgender Satz 3 angefugt:
~Art. 166 Abs. 4 BayStVollzG gilt entsprechend.”

In Art. 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 und 3* durch die Angabe ,Art. 91 Abs. 1 Satz 2 bis 4“
ersetzt.
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§5

Anderung der
Aufbewahrungsverordnung

In Teil 1 Abschnitt 6 Unterabschnitt 2 der Anlage wird in der Zeile der Kennziffer 821 Spalte 6 der Aufbewah-
rungsverordnung (AufbewV) vom 29. Juli 2010 (GVBI. S. 644, BayRS 300-12-6-J), die zuletzt durch Verordnung vom

30. Mai 2017 (GVBI. S. 283) geéndert worden ist, die Angabe ,Art. 202 Abs. 3 Satz 2 BayStVollzG* durch die Worter
JArt. 202 Abs. 6 Satz 2 bis 4 BayStVollzG* ersetzt.

§6

Aufhebung der
Bayerischen Strafvollzugsvergiitungsverordnung

Die Bayerische Strafvollzugsvergitungsverordnung (BayStVollzVergV) vom 15. Januar 2008 (GVBI. S. 25,
BayRS 312-2-3-J) wird aufgehoben.

§7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.

Miinchen, den 23. Juni 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.Markus So6der

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



188 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025

2122-5-G

Verordnung
zur Anderung der
Heilberufeverordnung

vom 3. Juni 2025

Auf Grund des Art. 31 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. a bis f und Nr. 14 des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG) vom

10. Mai 2022 (GVBI. S. 182, BayRS 2120-12-G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 632) geadndert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium fur Gesundheit, Pflege und Pravention soweit
erforderlich im Einvernehmen mit den Staatsministerien fir Wissenschaft und Kunst sowie fir Unterricht und Kultus:

§1

Die Heilberufeverordnung (HeilBV) vom 17. Dezember 1996 (GVBI. S. 549, BayRS 2122-5-G), die zuletzt durch

§ 1 Abs. 38 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

,1. flr die Erteilung von Berufszulassungen an Personen mit auslandischer Berufsqualifikation nach den in Satz 1
genannten Berufsgesetzen und den auf deren Grundlage erlassenen Approbationsordnungen und®.

Dem § 2 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefugt:

»-Die fur den Sitz einer Universitat ortlich zustandige Regierung unterstutzt die Regierung von Oberbayern bei
der Durchflihrung der schriftlichen staatlichen Prifungen, sofern diese in den in Abs. 1 Satz 1 genannten Verord-
nungen vorgesehen sind.”

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt gedndert:
aa) In Nr. 1 Buchst. e wird die Angabe ,, , “ am Ende durch die Angabe ,(MPhG),* ersetzt.
bb) In Nr. 2 wird nach der Angabe ,Gesundheitsdienstgesetzes* die Angabe ,(GDG)* eingefiigt.
cc) In Nr. 4 wird nach der Angabe ,Sozialgesetzbuch® die Angabe ,(SGB V)* eingefiigt.

b) Die folgenden Sé&tze 2 und 3 werden angefiigt:

..Abweichend von Satz 1 ist das Landesamt fiir Pflege flr die Erteilung von Erlaubnissen zum Fiihren der
Berufsbezeichnung an Personen mit auslandischer Berufsqualifikation nach den in Satz 1 Nr. 1 genannten
Berufsgesetzen und den auf deren Grundlage erlassenen Ausbildungs- und Priifungsverordnungen und in
diesen Fallen sowie in den Fallen des § 136 Abs. 8 der Verordnung zur Ausflihrung der Sozialgesetze (AVSG)
fur die Bestatigung der Befugnis zum Fihren der Berufsbezeichnung im Sinn von § 340 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a Doppelbuchst. bb SGB V zustandig. *Abweichend von Satz 2 bleiben fir die Entscheidung ber
Antrage auf Erteilung von Erlaubnissen zum Fihren der Berufsbezeichnung und Anfragen zur Bestatigung
der Befugnis zum Fihren der Berufsbezeichnung im Sinn von § 340 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Doppel-
buchst. bb SGB V, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 eingegangen sind, die Regierungen zustandig.”

4. Nach § 9 wird folgender Teil 3 eingefligt:
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,Teil 3

Ausbildungsangebote gemaf Art. 17 Abs. 3 GDG

§10
Anwendungsbereich
Die Vorschriften dieses Teils gelten fur Ausbildungsangebote gemaf Art. 17 Abs. 3 GDG in Verbindung mit
1. § 18a MPhG und

2. § 8a des Gesetzes Uber den Beruf des Logopaden.

§ 11

Ziele

(1) 'Ausbildungen nach § 10 vermitteln die fir die umfassende Berufsausiibung erforderlichen fachlichen,
personalen und methodischen Kompetenzen entsprechend dem allgemein anerkannten Stand der jeweiligen
therapiewissenschaftlichen sowie der medizinischen und weiteren bezugswissenschaftlichen Erkenntnisse auf
Grundlage einer Berufsethik einschlieBlich der zugrundeliegenden Lernkompetenzen sowie der Fahigkeit zum
Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. 2Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zudem vermittelt, inre fort-
laufende persoénliche und fachliche Weiterentwicklung als notwendig anzuerkennen und lebenslanges Lernen als
einen Prozess der eigenen beruflichen Biografie zu verstehen.

(2) Die Ausbildung zur Physiotherapeutin oder zum Physiotherapeuten soll entsprechend der Aufgaben-
stellung des Berufs insbesondere zu evidenzbasiertem physiotherapeutischen Handeln beféhigen, um durch An-
wenden geeigneter Verfahren der Physiotherapie in Pravention, kurativer Medizin, Rehabilitation und im Kurwesen
Hilfen zur Entwicklung, zum Erhalt oder zur Wiederherstellung aller Funktionen im somatischen und psychischen
Bereich zu geben und bei nicht riickbildungsfahigen Kérperbehinderungen Ersatzfunktionen zu schulen.

(3) Die Ausbildung zur Logopadin oder zum Logopaden soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs
insbesondere zur evidenzbasierten logopadischen Handlungsfahigkeit im medizinisch wissenschaftlichen Kontext
fur die Durchfihrung von stimm-, sprech-, sprach-, schluck-, hér- und atemtherapeutischen Aufgaben beféahigen,
um MalRnahmen zur Erhaltung, Férderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen
Situation zu ergreifen.

§12
Art und Dauer der Ausbildung

(1) 'Ausbildungen nach § 10 kdnnen als Studiengang an einer Hochschule — primarqualifizierender Stu-
diengang — oder als Studiengang an einer Hochschule in Kombination mit einer berufsfachschulischen
Ausbildung — kombinierte Ausbildung — angeboten werden und filhren zu den Abschliissen nach den Satzen 2
und 3. 2Die Studiengange werden durch eine Bachelorpriifung abgeschlossen und fiihren zu einem Bachelorab-
schluss. ®Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Ausbildungen nach Satz 1 legen aulerdem eine staatliche
Prifung nach § 18 ab.

(2) Die Ausbildungsdauer richtet sich hinsichtlich des Studiengangs nach der Studien- und Prifungsordnung
der Hochschule und hinsichtlich der berufsfachschulischen Ausbildung nach § 3 der Berufsfachschulordnung Ge-
sundheitswesen (BFSO Gesundheit).
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§13
Bedingungen fur die Teilnahme
(1) Die Aufnahme eines Studiengangs setzt die Immatrikulation als Studierende oder Studierender voraus.

(2) '"Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer kombinierten Ausbildung sind zugleich Schilerinnen und Schiler
einer Berufsfachschule. 2Dementsprechend muss die tatsdchliche Aufnahme an einer 6ffentlichen oder staatlich
anerkannten Berufsfachschule fiir Physiotherapie oder Logopadie vorliegen.

(3) In den Fallen der Abs. 1 und 2 missen zudem die Voraussetzungen fiir den Zugang zur Ausbildung nach
den in § 10 genannten Berufsgesetzen vorliegen.

§ 14
Ausgestaltung der Ausbildung

(1) 'Studiengange werden modularisiert und kompetenzorientiert ausgestaltet. 2Die Hochschule erlasst eine
Studien- und Prifungsordnung, die des Einvernehmens des fiir die staatliche Prufung nach § 18 zustandigen
Staatsministeriums bedarf. *Art. 80 Abs. 2 Satz 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Hochschulinnova-
tionsgesetzes (BayHIG) gelten entsprechend.

(2) 'Bei einer kombinierten Ausbildung in der Physiotherapie sind die in der Anlage 1 der Ausbildungs- und
Priifungsordnung fir Physiotherapeuten (PhysTh-APrV) aufgeflihrten Inhalte vollumfanglich zu vermitteln. 2Die in
der Anlage 1 Buchst. A PhysTh-APrV aufgefiihrten Inhalte werden sowohl an der Berufsfachschule als auch an der
Hochschule angeboten. Einzelheiten ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2. “Die Verantwortung fiir den in der
Anlage 1 Buchst. APhysTh-APrV aufgefiihrten theoretischen und praktischen Unterricht tréagt die Hochschule. °Fur
die praktische Ausbildung der Anlage 1 Buchst. B PhysTh-APrV liegt die Verantwortung bei der Berufsfachschule.
5Der Ablauf des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie der praktischen Ausbildung wird in einem Studi-
enverlaufsplan strukturiert. ’§ 4 Abs. 6 Satz 1 BFSO Gesundheit gilt entsprechend.

(3) 'Bei einer kombinierten Ausbildung in der Logopédie sind die in den Anlagen 1 und 2 der Ausbildungs- und
Prifungsordnung fir Logopaden (LogAPrO) aufgefiihrten Inhalte vollumfénglich zu vermitteln. 2Die in den Anlagen
1 und 2 LogAPrO aufgefiihrten Inhalte werden sowohl an der Berufsfachschule als auch an der Hochschule ver-
mittelt. 3Die Facher ,Stimmbildung und Sprecherziehung®, ,Praxis der Logopadie®, ,Praxis der Fachgebiete" sowie
~Hospitationen” liegen in der Verantwortung der Berufsfachschule. “Die in Anlage 2 LogAPrO ausgewiesenen
2100 Stunden der praktischen Ausbildung kénnen auf 1900 Stunden reduziert werden. SDer Ablauf des theoreti-
schen und praktischen Unterrichts sowie der praktischen Ausbildung wird in einem Studienverlaufsplan strukturiert.

(4) 'Bei einem primarqualifizierenden Studiengang in der Logopadie sind die in den Anlagen 1 und 2 LogAPrO
aufgefihrten Inhalte vollumfénglich zu vermitteln. 2Flr die Bereiche ,Stimmbildung” und ,Sprecherziehung® kann
von den in Anlage 1 zur LogAPrO vorgesehenen Stunden abgewichen werden. ®Die in Anlage 2 LogAPrO ausge-
wiesenen 2100 Stunden der praktischen Ausbildung kénnen auf 1900 Stunden reduziert werden. “Der primarqua-
lifizierende Studiengang wird in einem Studienverlaufsplan strukturiert.

§15
Grundlagen- und Orientierungsprifung
'Die Hochschulen sehen in ihren Priifungsordnungen vor, welche Modulpriifungen bis zum Ende des zweiten

Fachsemesters zu erbringen sind. 2Uberschreiten Studierende die Frist nach Satz 1, gelten noch nicht erbrachte
Modulprifungen als erstmals nicht bestanden. 3§ 11 BFSO Gesundheit findet keine Anwendung.
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§ 16
Leistungsnachweise
(1) 'Die im Rahmen des theoretischen und praktischen Unterrichts geman Anlage 1 Buchst. A PhysTh-APrV
und Anlage 1 LogAPrO zu erhebenden Leistungsnachweise kénnen bei einer kombinierten Ausbildung nach Mal3-
gabe der jeweiligen Studien- und Priifungsordnung durch Modulpriifungen erbracht werden. 2In der praktischen
Ausbildung gilt § 17 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 3 Satz 2 BFSO Gesundheit.
(2) 'Fir einen primarqualifizierenden Studiengang gelten die Regelungen der jeweiligen Studien- und Pri-
fungsordnung. 2Diese kann vorsehen, dass Leistungsnachweise durch Modulpriifungen erbracht werden.
§ 17
Teilnahmebescheinigung
Abweichend von § 1 Abs. 4 PhysTh-APrV und § 1 Abs. 2 LogAPrO hat die Bescheinigung der regelmafiigen
und erfolgreichen Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen nur fiir den berufspraktischen Teil der Ausbildung
zu erfolgen.
§18

Staatliche Prifung

(1) Die staatliche Prifung in der Physiotherapie gemaR § 2 PhysTh-APrV wird bei einer kombinierten Ausbil-
dung frihestens im sechsten Semester und im dritten Ausbildungsjahr abgelegt.

(2) Die staatliche Prifung fur Logopaden gemaf § 2 LogAPrO wird
1. bei einer kombinierten Ausbildung frihestens im sechsten Semester und im dritten Jahr der Ausbildung,
2. bei einem priméarqualifizierenden Studiengang frihestens im sechsten Semester
abgelegt.*
Nach § 18 wird folgende Uberschrift eingefiigt:
L1eil 4

Ubergangs- und Schlussvorschriften*.
Der bisherige § 10 wird § 19 und die Abs. 2 und 3 werden die Abs. 1 und 2.
Der bisherige § 11 wird § 20 und Abs. 2 wie folgt gedndert:
a) Nr. 1 wird aufgehoben.
b) Nr. 2 wird Nr. 1 und die Angabe ,§ 10 Abs. 3“ wird durch die Angabe ,§ 19 Abs. 2 ersetzt.
¢) Nr. 3 wird Nr. 2 und die Angabe ,§ 10 Abs. 2“ wird durch die Angabe ,§ 19 Abs. 1 ersetzt.

Die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtlichen Anlagen 1 und 2 werden angefugt.
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§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
Miinchen, den 3. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

fiir Gesundheit, Pflege und Pravention

Judith G erlac h, Staatsministerin
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26-1-1-|

Verordnung
zur Anderung der
Zustandigkeitsverordnung Auslanderrecht

vom 4. Juni 2025

Auf Grund des § 71 Abs. 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Februar 2008 (BGBI. | S. 162), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 332)
geandert worden ist, in Verbindung mit Art. 1 und 2 Abs. 2 des Ausfiihrungsgesetzes-Aufenthaltsgesetzes (AGAufenthG)
vom 24. August 1990 (GVBI. S. 338, BayRS 26-1-1), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247)
geandert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, fir Sport und Integration:

§1
Die Zustéandigkeitsverordnung Auslanderrecht (ZustVAusIR) vom 27. August 2018 (GVBI. S. 714, 738, BayRS
26-1-1-1), die zuletzt durch § 4 der Verordnung vom 15. November 2023 (GVBI. S. 616) gedndert worden ist, wird wie
folgt geandert:
1. §4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 ist fir Antradge von Pflegefachkraften sowie Angehdrigen der Gesund-
heitsfachberufe im Sinn derin § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Heilberufeverordnung (HeilBV) genannten Berufsgesetze
und Angehérigen der Approbationsberufe im Sinn der in § 1 Abs. 1 Satz 1 HeilBV genannten Berufsgesetze auf ein
beschleunigtes Fachkrafteverfahren nach § 81a AufenthG ausschlieflich die Zentrale Stelle fir die Einwanderung
von Fachkraften zustandig.”

2. In§5Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe ,auf Ersuchen der zustandigen Auslanderbehdrde” gestrichen.
3. Nach § 8 wird folgender § 8a eingeflgt:
»§ 8a

Ubergangsregelung

Fir Antrage, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 gestellt werden, gilt die ausschlieBliche Zustandigkeit nach
§ 4 Abs. 3 nur fur Antrage von Pflegefachkraften auf ein beschleunigtes Fachkrafteverfahren nach § 81a AufenthG.*

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
Miinchen, den 4. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

des Innern, fiir Sport und Integration

Joachim H errmann, Staatsminister
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2030-3-4-2-WK

Verordnung
zur Anderung der
StMWK-Zustandigkeitsverordnung

vom 17. Juni 2025

Auf Grund

des Art. 55 Nr. 4 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1998 (GVBI. S. 991, 992, BayRS 100-1-1), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013
(GVBI. S. 638, 639, 640, 641, 642) geadndert worden ist,

des Art. 6 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 2, des Art. 18 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2, des Art. 81 Abs. 6 Satz 2, des
Art. 92 Abs. 2 Halbsatz 2 und des Art. 139 Abs. 10 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008
(GVBI. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605)
geandert worden ist,

des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahngesetzes (LIbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 571,
BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 1
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geéndert worden ist,

des Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 764,
BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 28. April 2025 (GVBI. S. 107) gedndert worden ist,

des § 17 Abs. 2 Satz 3 der Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung (UrIMV) vom 28. November 2017
(GVBI. S. 543; 2019 S. 328, BayRS 2030-2-31-F), die zuletzt durch § 7 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(GVBI. S. 605) geandert worden ist,

des § 2 Abs. 3, des § 4 Abs. 1 Satz 1, des § 6 Abs. 1 Satz 1, des § 7 Abs. 4 Satz 3, des § 8 Abs. 1 Satz 5
und des § 9 Abs. 1 Satz 4 der Bayerischen Arbeitszeitverordnung (BayAzV) vom 25. Juli 1995 (GVBI. S. 409,
BayRS 2030-2-20-F), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 318) geandert worden ist,

des § 5 Abs. 1 Satz 2 der Jubildumszuwendungsverordnung (JzV) vom 1. Méarz 2005 (GVBI. S. 76, BayRS
2030-2-24-F), die zuletzt durch § 6 der Verordnung vom 5. Januar 2011 (GVBI. S. 12) gedndert worden ist und

des Art. 26 Satz 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) vom 24. April 2001 (GVBI. S. 133, BayRS
2032-4-1-F), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 313) geandert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst:

§1

Die StMWK-Zustéandigkeitsverordnung (ZustV-WKM) vom 3. Januar 2011 (GVBI. S. 26, BayRS 2030-3-4-2-WK),

die zuletzt durch Verordnung vom 23. August 2021 (GVBI. S. 568) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

§ 1 wird wie folgt geandert:

a) InNr. 1 Halbsatz 2 wird die Angabe ,Art. 21 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Art. 23 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen
Hochschulgesetzes (BayHSchG)" durch die Angabe ,Art. 31 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Art. 33 Abs. 2 Satz 1
des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG)“ ersetzt.
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b) In Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 14 Abs. 3 Nr. 4 durch die Angabe ,Art. 15 Abs. 3 Nr. 4“ ersetzt.
c) Nr. 3 wird aufgehoben.
d) Die Nrn. 4 bis 10 werden die Nrn. 3 bis 9.
e) Nr. 11 wird Nr. 10 und wie folgt gefasst:
,10. die Staatliche Museumsagentur Bayern fiir die Beamten und Beamtinnen auch der Dienstbereiche der
Staatlichen Museen und Sammlungen bis einschlielich der Besoldungsgruppe A 14, mit Ausnahme der
Direktoren und Direktorinnen sowie der Leitung der Staatlichen Museumsagentur Bayern,“.
f)  Nr. 12 wird Nr. 11.
2. § 2 wird wie folgt geéndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 23 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG" durch die Angabe ,Art. 33 Abs. 2
Satz 1 BayHIG" ersetzt.

bb) In Nr. 6 wird die Angabe ,, , “ am Ende durch die Angabe ,sowie* ersetzt.

cc) Nr. 7 wird aufgehoben.

dd) Nr. 8 wird Nr. 7.

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Angabe ,und dem Deutschen Herzzentrum Miinchen® und die Angabe
., dem Deutschen Herzzentrum Miinchen auch fiir die Institutsdirektoren und Institutsdirektorinnen sowie
den Krankenhausdirektor oder die Krankenhausdirektorin® gestrichen.

bb) In Nr. 4 wird die Angabe ,, , “ am Ende durch die Angabe ,sowie* ersetzt.

cc) Nr. 5 wird aufgehoben.

dd) Nr. 6 wird Nr. 5.

3. § 3 wird wie folgt geandert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,Art. 23 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG" durch die Angabe ,Art. 33 Abs. 2
Satz 1 BayHIG" ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe ,Satz 6“ durch die Angabe ,Satz 7 ersetzt.

cc) Die Nrn. 3 und 4 werden aufgehoben.

dd) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 3 und 4.

ee) Nr. 7 wird Nr. 5 und die Angabe ,Abs. 8" wird durch die Angabe ,Abs. 9“ ersetzt.

ff) Die Nrn. 8 bis 12 werden die Nrn. 6 bis 10.
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b)

c)

d)

In Abs. 2 wird die Angabe ,Art. 19 Abs. 1 BayHSchPG* durch die Angabe ,Art. 71 Abs. 1 BayHIG" ersetzt und
nach der Angabe ,Heilberufe-Kammergesetz“ wird die Angabe ,(HKaG)" eingefiigt.

In Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 und Nr. 1 wird die Angabe ,Fachhochschulen® jeweils durch die Angabe ,,Hochschu-
len fir angewandte Wissenschaften® ersetzt.

Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nr. 3 wird aufgehoben.

bb) Nr. 4 wird Nr. 3 und die Angabe ,Direktion der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen® wird durch die
Angabe ,Staatlichen Museumsagentur Bayern fur ihren Dienstbereich und fir die Dienstbereiche der

Staatlichen Museen und Sammlungen® ersetzt.

cc) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 4 und 5.

In § 4 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe ,Satz 1“ gestrichen.

§ 5 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

d)

In der Uberschrift wird vor der Angabe ,Arbeitszeitverordnung* die Angabe ,Bayerischen® eingefiigt.

Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach der Angabe ,Bereiche“ die Angabe ,mit Ausnahme der Staatlichen Museen und
Sammlungen* eingefugt.

In Nr. 1 wird die Angabe ,Arbeitszeitverordnung — AzV* durch die Angabe ,Bayerischen Arbeitszeitverordnung
— BayAzV* ersetzt.

In den Nrn. 2 bis 6 wird die Angabe ,AzV* jeweils durch die Angabe ,BayAzV* ersetzt.

In § 6 wird nach der Angabe ,Universitatsklinika“ die Angabe , , die Direktoren und Direktorinnen der Staatli-
chen Museen und Sammlungen® eingefiigt, die Angabe ,§ 1 Nr. 7, 8, 10 und 11“ wird durch die Angabe ,§ 1
Nr. 6, 7, 9 und 10 ersetzt und die Angabe ,§ 22 Abs. 2 Satz 4 der Urlaubsverordnung® wird durch die Angabe
,8 17 Abs. 2 Satz 3 der Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung (UrlMV)* ersetzt.

§ 7 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Satz 1 wird die Satznummerierung ,1“ gestrichen.

Satz 2 wird aufgehoben.

§ 8 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

In der Uberschrift wird die Angabe ,Genehmigung von Dienstreisen* durch die Angabe ,Reisekostenrechtliche
Zustandigkeiten“ ersetzt.

Der Wortlaut wird Abs. 1.
Folgender Abs. 2 wird angeflgt:
»(2) Die Entscheidung uUber die Erstattung der Auslagen bei langerem Aufenthalt am Geschéaftsort nach

Art. 10 Abs. 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) wird den in § 1 genannten Ernennungsbe-
hérden Ubertragen.”
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§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
Miinchen, den 17. Juni 2025
Bayerisches Staatsministerium

fur Wissenschaft und Kunst

Markus B | u m e , Staatsminister

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025 201

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



202 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025 203

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: UniCredit Bank AG, IBAN: DE25 3022 0190 0036 9850 20

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



204 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2025

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Muinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/4434 vom 19.12.2024
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe Bayern (DEBYLT021D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) (DEBYLT0253)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. Landesverband Bayern (DEBYLT0417)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Freie Wohlfahrtspflege Bayern GbR (DEBYLT0378)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Freie Wohlfahrtspflege Bayern GbR (DEBYLT0378)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Landesverband der Bayer. Justizvollzugsbediensteten e.V. (DEBYLT0240)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Landesarbeitsgemeinschaft der Sozialdienste im Bayerischen Justizvollzug (DEBYLT02F1)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - Psychotherapeutenkammer Bayern (PTK Bayern) (DEBYLT013D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 19.12.2024 - WEISSER RING Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V. (DEBYLT0256)
	Plenarprotokoll Nr. 40 vom 30.01.2025
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/6828 des VF vom 22.05.2025
	Beschluss des Plenums 19/6980 vom 05.06.2025
	Plenarprotokoll Nr. 52 vom 05.06.2025
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 30.06.2025
	Inhaltsverzeichnis
	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes 
und weiterer Rechtsvorschriften 
	vom 23. Juni 2025

	Verordnung 
zur Änderung der 
Heilberufeverordnung 
	vom 3. Juni 2025
	2122-5-G

	Verordnung 
zur Änderung der 
Zuständigkeitsverordnung Ausländerrecht
	vom 4. Juni 2025
	26-1-1-I

	Verordnung
zur Änderung der 
StMWK-Zuständigkeitsverordnung
	vom 17. Juni 2025 
	2030-3-4-2-WK

	Impressum




